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Technische Universität Dresden 
 

Fakultät Umweltwissenschaften 
Fachrichtung Hydrowissenschaften 

 
 

Studienordnung für den konsekutiven Master-Studiengang 
Abfallwirtschaft und Altlasten 

 
 

Vom 03.05.2015 
 
 
Aufgrund von § 36 Abs. 1 des Gesetzes über die Freiheit der Hochschulen im Freistaat 
Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz - SächsHSFG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), geändert durch Artikel 24 des Gesetzes 
vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1086), erlässt die Technische Universität 
Dresden die nachfolgende Studienordnung als Satzung. 
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§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Studienordnung regelt auf der Grundlage des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes 
und der Prüfungsordnung Ziel, Inhalt, Aufbau und Ablauf des Studiums für den konsekutiven 
Master-Studiengang Abfallwirtschaft und Altlasten an der Technischen Universität Dresden. 
 
 

§ 2 
Ziele des Studiums 

 
(1) Das Studium hat zum Ziel, Hochschulabsolventen des Master-Studiengangs Abfallwirt-
schaft und Altlasten auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft und Altlastenbehandlung auszubil-
den, die an der Lösung vielfältiger Probleme maßgeblich beteiligt sind. Der Absolvent wird 
sich im Regelfall auf den verschiedensten Fachgebieten spezialisieren, jedoch muss er die 
wesentlichen untereinander zusammenhängenden Komplexe vieler interdisziplinärer Lehr-
gebiete überblicken. 
 
(2) Die Absolventen sind durch ihr breites fachliches Wissen, durch die Kenntnis wissen-
schaftlicher Methoden, durch ihre Kompetenz zu Abstraktion und Transfer dazu befähigt, 
nach entsprechender Einarbeitungszeit in der Berufspraxis vielfältige und komplexe Aufga-
benstellungen im Bereich Abfallwirtschaft und Altlasten zu bewältigen. Die vielfältigen Pro-
zesse und deren komplexe Beziehungen zur Umwelt sowie ökonomische Betrachtungen 
erfordern die Zusammenarbeit mit Spezialisten anderer Disziplinen, um Grundlagen zur Lö-
sung abfallwirtschaftlicher und ökologischer Probleme zu schaffen. Hierauf ist das Studium 
ausgerichtet. 
 

 
§ 3 

Zugangsvoraussetzungen 
 
(1) Voraussetzung für die Aufnahme des Studiums ist ein erster in Deutschland anerkannter 
berufsqualifizierender Hochschulabschluss in Abfallwirtschaft und Altlasten, Hydrowissen-
schaften, Ingenieurwissenschaften oder eines fachverwandten Studienganges. 

 
(2) Vorraussetzung für die Zulassung ist darüber hinaus der Nachweis der besonderen Eig-
nung. Näheres regelt die Ordnung über die Feststellung der besonderen Eignung für den 
Master-Studiengang Abfallwirtschaft und Altlasten (Eignungsfeststellungsordnung). 
 
 

§ 4 
Studienbeginn und Studiendauer 

 
(1) Das Studium kann jeweils zum Wintersemester aufgenommen werden. 
 
(2) Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester und umfasst neben der Präsenz das Selbst-
studium, betreute Praxiszeiten sowie die Master-Prüfung. 
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§ 5 
Lehr- und Lernformen 

 
(1) Der Lehrstoff ist modular strukturiert. In den einzelnen Modulen werden die Lehrinhalte 
durch Vorlesungen, Übungen, Seminare, Praktika (einschließlich Laborpraktika), Exkursionen 
und Selbststudium vermittelt, gefestigt und vertieft. In Modulen, die erkennbar mehreren 
Prüfungsordnungen unterliegen, sind für inhaltsgleiche Lehrformen Synonyme zulässig. 
 
(2) In Vorlesungen wird in die Stoffgebiete der Module eingeführt. Übungen ermöglichen die 
Anwendung des Lehrstoffes in exemplarischen Teilbereichen. Seminare ermöglichen den 
Studierenden, sich auf der Grundlage von Fachliteratur oder anderen Materialien unter Anlei-
tung selbst über einen ausgewählten Problembereich zu informieren, das Erarbeitete vorzu-
tragen, in der Gruppe zu diskutieren und / oder schriftlich darzustellen. Praktika dienen der 
Anwendung des vermittelten Lehrstoffes sowie dem Erwerb von praktischen Fertigkeiten in 
potenziellen Berufsfeldern. Laborpraktika ergänzen die Vorlesungsinhalte durch praktische 
Tätigkeiten im Labor. Exkursionen sind Lehr- und Studienfahrten unter bildender oder wis-
senschaftlicher Leitung und Zielsetzung zur Ergänzung einer Lehrveranstaltung oder zur Ver-
tiefung der Erkenntnisse im entsprechenden Studienfach.  
 
 

§ 6 
Aufbau und Ablauf des Studiums 

 
(1) Das Studium ist modular aufgebaut. Das Lehrangebot ist auf vier Semester verteilt. 
 
(2) Das Studium umfasst zehn Pflichtmodule sowie Wahlpflichtmodule im Umfang von 
20 Leistungspunkten. Die Wahlpflichtmodule ermöglichen eine Schwerpunktsetzung nach 
Wahl des Studierenden. Es stehen die Schwerpunkte Energie- und Verfahrenstechnik, Was-
ser und Chemie zur Auswahl. Für den Schwerpunkt Energie- und Verfahrenstechnik sind die 
Wahlpflichtmodule Technische Thermodynamik (VG08), Strömungslehre I (VG09), Prozess- 
und Anlagentechnik (VH6), Grundlagen der Energiemaschinen (MH26), Papierherstellungs-
technik (VT9), Energiemaschinen (MT20), Kernenergietechnik (MT21), Wärmetechnik (MT22) 
und Ökologieorientierte Informations- und Entscheidungsinstrumente (BWL-2-4) besonders 
geeignet. Für den Schwerpunkt Wasser sind die Wahlpflichtmodule Bewirtschaftung und 
Optimierung von Abwassersystemen (MWW04), Prozesswasserbehandlung und innerbe-
triebliche Wasserwirtschaft (MWW05), Hydrogeochemische Systemanalyse (MWW10), 
Weitergehende Trinkwasseraufbereitung (MWW12), Integriertes Wasser-, Energie- und 
Ressourcenmanagement in der Industrie (MWW14), Betrieb von Abwasseranlagen 
(MWW15) und Datenverwaltung und -analyse (MHYWI02) besonders geeignet. Für den 
Schwerpunkt Chemie sind die Wahlpflichtmodule Umwelt- und Radiochemie (MA-CH-
BOC07), Holz- und Pflanzenchemie (MA-CH-BOC08), Wasseranalytik (MA-CH-BOC17) und 
Chemische Wassertechnologie (MA-CH-BOC18) besonders geeignet. 
 
(3) Inhalte und Qualifikationsziele, Lehr- und Lernformen, Voraussetzungen, Verwendbarkeit, 
Häufigkeit, Arbeitsaufwand sowie Dauer der einzelnen Module sind den Modulbeschreibun-
gen (Anlage 1) zu entnehmen. 
 
(4) Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher oder englischer Sprache abgehalten. Die 
Abhaltung von Lehrveranstaltungen in englischer Sprache ist in der Modulbeschreibung an-
zuzeigen. 
 
(5) Die sachgerechte Aufteilung der Module auf die einzelnen Semester, deren Beachtung 
den Abschluss des Studiums in der Regelstudienzeit ermöglicht, ebenso Art und Umfang 
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der jeweils umfassten Lehrveranstaltungen sowie Anzahl und Regelzeitpunkt der erforderli-
chen Studien- und Prüfungsleistungen sind dem beigefügten Studienablaufplan (Anlage 2) zu 
entnehmen. 
 
(6) Das Angebot an Wahlpflichtmodulen sowie der Studienablaufplan können auf Vorschlag 
der Studienkommission durch den Fakultätsrat geändert werden. Das aktuelle Angebot an 
Wahlpflichtmodulen ist zu Semesterbeginn fakultätsüblich bekannt zu machen. Der geänder-
te Studienablaufplan gilt für die Studierenden, denen er zu Studienbeginn fakultätsüblich 
bekannt gegeben wird. Über Ausnahmen zu Satz 3 entscheidet auf Antrag der Prüfungsaus-
schuss. 
 
(7) Die Durchführung eines Wahlpflichtmoduls kann von einer Mindestanzahl von Teilneh-
mern im Direktstudium abhängig gemacht werden. Die jeweilige Anzahl wird gegebenenfalls 
vom Modulverantwortlichen vor Semesterbeginn fakultätsüblich bekannt gemacht. Eine spä-
tere Verringerung der Anzahl der tatsächlichen anfänglichen Teilnehmer ist auf die Durchfüh-
rung ohne Auswirkung. 
 
(8) Wenn die Teilnahme an einem Wahlpflichtmodul durch die Anzahl der vorhandenen Plät-
ze und Laborkapazitäten beschränkt ist, erfolgt eine Auswahl der Studierenden nach der 
Reihenfolge einer Einschreibung. Form und Frist der Einschreibung werden den Studieren-
den nach der fakultätsüblichen Methode der Informationsvermittlung bekannt gegeben. 
 
 

§ 7 
Inhalte des Studiums 

 
(1) Im Master-Studiengang Abfallwirtschaft und Altlasten werden die nachfolgenden Kompe-
tenzen erlangt: Die Studierenden erlangen Kenntnisse hinsichtlich der praktischen Untersu-
chung von Altlastenverdachtsflächen, d. h. die Erkundung vor Ort (Planung und Probenahme 
auf der Altlast), die Aufarbeitung von Wasser- und Bodenproben und die anschließende 
Messung bis hin zur Auswertung der Ergebnisse. Die Studierenden werden mit der Planung 
und Durchführung von Probenahmen vertraut gemacht. Sie lernen die gängigen Aufberei-
tungstechniken von Umweltproben kennen. 
 
(2) Die Studierenden werden mit aktuellen Aspekten der Probenahme, Probenaufbereitung, 
Analytik und Messdateninterpretation vertraut gemacht und lernen diese in ingenieurprakti-
scher Arbeit anzuwenden. 
 
(3) Die Studenten sind fähig, individuell beziehungsweise in Gruppen Abfallanalysen zu pla-
nen, zu organisieren und selbst durchzuführen. Es werden Grundkenntnisse der Effizienz-
steigerung abfallwirtschaftlicher Anlagen sowie von Kenntnissen der Kostenabschätzung von 
Abfallbehandlungsanlagen vermittelt. 
 
(4) Die Studierenden erstellen Ökobilanzen zur Prozessbeurteilung und erlernen methodi-
sche Grundlagen der Risikobewertung von Altlasten beziehungsweise von Instrumentarien, 
um die natürlichen Prozesse zum Schadstoffrückhalt und -abbau zu erkunden und ggf. nut-
zen und verstärken zu können. Sie können kontaminierte Standorte hinsichtlich des Sanie-
rungsbedarfs größenordnungsmäßig einschätzen und gemäß der Kontaminationsarten und 
des -umfangs eine entsprechende Dimensionierung von Anlagen durchführen. 
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§ 8 
Leistungspunkte 

 
(1) ECTS-Leistungspunkte dokumentieren die durchschnittliche Arbeitsbelastung der Studie-
renden sowie ihren individuellen Studienfortschritt. Ein Leistungspunkt entspricht einer Ar-
beitsbelastung von 30 Stunden. In der Regel werden pro Studienjahr 60 Leistungspunkte 
vergeben, d. h. 30 pro Semester. Der gesamte Arbeitsaufwand für das Studium entspricht 
120 Leistungspunkten und umfasst die nach Art und Umfang in den Modulbeschreibungen 
(Anlage 1) bezeichneten Lehr- und Lernformen, die Studien- und Prüfungsleistungen sowie 
die Abschlussarbeit und das Kolloquium. 
 
(2) In den Modulbeschreibungen (Anlage 1) ist angegeben, wie viele Leistungspunkte durch 
ein Modul jeweils erworben werden können. Leistungspunkte werden erworben, wenn die 
Modulprüfung bestanden wurde. § 28 der Prüfungsordnung bleibt davon unberührt. 
 
 

§ 9 
Studienberatung 

 
(1) Die allgemeine Studienberatung erfolgt durch die Zentrale Studienberatung der TU Dres-
den und erstreckt sich auf Fragen der Studienmöglichkeiten, Einschreibemodalitäten und 
allgemeine studentische Angelegenheiten. Die studienbegleitende fachliche Beratung ob-
liegt der Studienberatung der Fachrichtung Hydrowissenschaften gemeinsam mit dem Insti-
tut für Abfallwirtschaft und Altlasten. Diese fachliche Studienberatung unterstützt die Studie-
renden insbesondere in Fragen der Studiengestaltung. 
 
(2) Zu Beginn des dritten Semesters hat jeder Studierende, der bis zu diesem Zeitpunkt noch 
keinen Leistungsnachweis in Form einer bestandenen Prüfungsleistung erbracht hat, an ei-
ner fachlichen Studienberatung teilzunehmen. 
 
 

§ 10 
Anpassung von Modulbeschreibungen 

 
(1) Zur Anpassung an geänderte Bedingungen können die Modulbeschreibungen im Rahmen 
einer optimalen Studienorganisation mit Ausnahme der Felder „Modulname“, „Inhalte und 
Qualifikationsziele“, „Lehr- und Lernformen“, „Voraussetzungen für die Vergabe von Leis-
tungspunkten“ sowie „Leistungspunkte und Noten“ in einem vereinfachten Verfahren ge-
ändert werden. 
 
(2) Im vereinfachten Verfahren beschließt der Fakultätsrat die Änderung der Modulbeschrei-
bung auf Vorschlag der Studienkommission. Die Änderungen sind fakultätsüblich zu veröf-
fentlichen. 
 
 

§ 11 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

 
Diese Studienordnung tritt mit Wirkung vom 01.10.2011 in Kraft und wird in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Technischen Universität Dresden veröffentlicht. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Fakultätsratsbeschlusses der Fakultät Umweltwissenschaften 
vom 25.07.2011 und der Genehmigung des Rektorates vom 03.02.2015. 
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Dresden, den 03.05.2015 
 
Der Rektor 
der Technischen Universität Dresden 
 
 
 
Prof. Dr.-Ing. habil. DEng/Auckland Hans Müller-Steinhagen 



8 

Anlage 1  
Modulbeschreibungen 
 

Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MAA01 Umwelttechnisches Versuchs- 
und Laborpraktikum - Altlasten 

Prof. Werner 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Das Modul beinhaltet den Gesamtbereich der Analyseverfahren, 
d. h. die Erkundung vor Ort (Planung und Probenahme auf der Alt-
last), die Aufarbeitung von Wasser- und Bodenproben und die an-
schließende Messung bis hin zur Auswertung der Ergebnisse. Die 
Studierenden sind mit der Planung und Durchführung von Probe-
nahmen vertraut. Sie kennen die gängigen Aufbereitungstechniken 
von Umweltproben. Die Analysemethoden für anorganische und 
organische Parameter sind ihnen bekannt und sie können 
entscheiden, welche davon in konkreten Fällen bevorzugt an-
gewendet werden sollten. 

Lehr- und 
Lernformen 

1 SWS Vorlesung, 1 SWS Seminar, 6 SWS Praktikum und 
Selbststudium 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Erweiterte Grundkenntnisse in Chemie, Biologie, Biochemie und 
Physik (Aufbau von Molekülen, Ablauf von Stoffwechselprozessen, 
Genetik, Thermodynamik). 

Verwendbarkeit Das Modul ist Pflichtmodul im Master-Studiengang Abfallwirtschaft 
und Altlasten.  

Voraussetzungen 
für die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer sonstigen 
Prüfungsleistungen in Form eines Praktikumsprotokolls zu mindes-
tens 6 Versuchen und einer Klausurarbeit im Umfang von 90 Mi-
nuten. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 10 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der Noten 
des Praktikumsprotokolls (30%) und der Note der Klausurarbeit 
(70%). 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 300 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MAA02 Umwelttechnisches Versuchs- 
und Laborpraktikum - Abfall-
wirtschaft 

Prof. Bilitewski 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Das Modul besteht aus zwei Teilen, einer Einführung in die Analy-
tik von Abfällen und Ersatzbrennstoffen und den Grundlagen der 
Bilanzierung. Die Studierenden werden mit aktuellen Aspekten der 
Probenahme, Probenaufbereitung, Analytik und Messdateninter-
pretation vertraut gemacht und lernen diese in ingenieurpraktischer 
Arbeit anzuwenden. Die Studenten sind fähig, individuell bezie-
hungsweise in Gruppen Abfallanalysen zu planen, zu organisieren 
und selbst durchzuführen. 

Lehr- und 
Lernformen 

2 SWS Vorlesungen, 8 SWS Praktikum, 2,1 SWS Exkursion und 
Selbststudium 

Voraussetzungen 
für  die Teilnahme 

Es werden Kenntnisse in Chemie, Mathematik und Physik auf Abi-
turniveau (Leistungskurs) erwartet. Es werden Grundkenntnisse 
der Abfall- und Ressourcenwirtschaft wie Abfallaufkommen, -zu-
sammensetzung, -erfassung, -vermeidung und -verwertung gefor-
dert sowie Kompetenzen in Abfallwirtschaft und Altlasten, zu de-
nen die Grundlagen zur Ablagerung von Abfällen, Reststoffen so-
wie Schadstoffen und die Schadstoffcharakterisierung von Altlas-
ten gehören. 

Verwendbarkeit Das Modul ist Pflichtmodul im Master-Studiengang Abfallwirtschaft 
und Altlasten. 

Voraussetzungen 
für  die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer sonstigen Prü-
fungsleistung in Form einer Präsentation (in Gruppen, 5 Minuten 
pro Person), einer Klausurarbeit im Umfang von 90 Minuten und 
einer mündlichen Prüfungsleistung im Umfang von 30 Minuten 
(Einzelprüfung). 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 10 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der Noten 
der Präsentation (20%), der Klausurarbeit (30%) und der mündli-
chen Prüfungsleistung (50%). 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 300 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 



10 

 

Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MAA03 Planung von Abfallbehand-
lungsanlagen 

Prof. Bilitewski 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Das Lehrgebiet umfasst die Grundlagen der Verbrennungsrech-
nung, Bilanzierung von Anlagen zur thermischen Verwertung von 
Abfällen und Ersatzbrennstoffen. In einem weiteren Teil werden 
die Grundkenntnisse der Effizienzsteigerung solcher Anlagen so-
wie Kenntnisse der Kostenabschätzung von Abfallbehandlungsan-
lagen vermittelt. Das Modul besteht aus zwei Teilen, einer Einfüh-
rung in die energetischen Berechnungen und der Grundlagen der 
Projektierung und Vorkalkulation von Abfallbehandlungsanlagen. 
Der Studierende verfügt über Grundkenntnisse der betriebswirt-
schaftlichen Konzeption und ist in der Lage, diese anzuwenden 
und eine anlagenbezogene Kostenplanung durchzuführen.  

Lehr- und 
Lernformen 

1 SWS Vorlesungen, 3 SWS Seminare und Selbststudium 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Es werden Kenntnisse der Mathematik auf Abiturniveau (Leis-
tungskurs) erwartet. Desweiteren werden betriebswirtschaftliche 
und thermodynamische Grundlagen vorausgesetzt sowie Kennt-
nisse zu abfallwirtschaftlichen Prozessen (mechanische Aufbe-
reitung, Verbrennung und Kompostierung). 

Verwendbarkeit Das Modul ist Pflichtmodul im Master-Studiengang Abfallwirtschaft 
und Altlasten und ist Wahlpflichtmodul im Master-Studiengang 
Wasserwirtschaft, dessen Wahlmodus gem. § 27 Abs. 3 der Prü-
fungsordnung des Master-Studienganges Wasserwirtschaft be-
stimmt ist. Die in diesem Modul vermittelten Kenntnisse und 
Kompetenzen schaffen wesentliche Voraussetzungen für die Mo-
dule Planspiele Abfallwirtschaft und Altlasten (MAA07) und Projek-
tarbeit Abfallwirtschaft und Altlasten (MAA10). 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von   
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Klausurarbeit 
im Umfang von 90 Minuten und zwei Belegarbeiten im Umfang 
von je 10 Stunden. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der Noten 
der drei Prüfungsleistungen (Klausurarbeit 50%, Belegarbeiten je 
25%). 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MAA04 Bewertung von  
abfallwirtschaftlichen Prozessen 

Prof. Bilitewski 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Das Modul zeigt mögliche Wege auf, wie mittels einer Ökobilanzie-
rung abfallwirtschaftliche Prozesse bzw. verschiedene Technolo-
gien zur Behandlung von Abfällen analysiert und deren mögliche 
Auswirkungen auf die Umwelt während des gesamten Lebenszyk-
lus von Abfällen abgeschätzt werden können. Zusätzlich werden 
weitergehende Kenntnisse zur Optimierung der Verfahren und Pro-
zesse der biologischen und mechanischen Abfallbehandlung ver-
mittelt und mit Beispielen aus der Praxis hinterlegt. Das Modul 
besteht aus zwei Teilen, den Bewertungsverfahren bzw. der Öko-
bilanzierung und den Optimierungsmöglichkeiten von Abfallbe-
handlungsanlagen. Der Studierende erlernt die Fähigkeit, abfall-
wirtschaftliche Prozesse zu bilanzieren und zu bewerten. 

Lehr- und 
Lernformen 

1 SWS Vorlesungen, 3 SWS Seminare und Selbststudium 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Es werden Kenntnisse der Physik, Chemie und Biologie auf Abitur-
niveau (Leistungskurs) erwartet. Kenntnisse zu abfall-
wirtschaftlichen Grundprozessen wie Abfallaufkommen, -zu-
sammensetzung, -erfassung, -vermeidung und –verwertung und 
Grundlagen der Abfallwirtschaft und Altlasten, zu denen die Grund-
lagen zur Ablagerung von Abfällen, Reststoffen sowie Schadstof-
fen und die Schadstoffcharakterisierung von Altlasten gehören, 
sind vorausgesetzt. 

Verwendbarkeit Das Modul ist Pflichtmodul im Master-Studiengang Abfallwirtschaft 
und Altlasten und ist Wahlpflichtmodul in den Master-
Studiengängen Wasserwirtschaft und Hydrobiologie, dessen 
Wahlmodus gem. § 27 Abs. 3 der jeweiligen Prüfungsordnung 
bestimmt ist. Die in diesem Modul vermittelten Kenntnisse und 
Kompetenzen schaffen wesentliche Voraussetzungen für die Mod-
ule Planspiele Abfallwirtschaft und Altlasten (MAA07) und Pro-
jektarbeit Abfallwirtschaft und Altlasten (MAA10). 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Belegarbeit im 
Umfang von 15 Stunden und einer sonstigen Prüfungsleistung in 
Form einer Präsentation (in Gruppen, à 5 Minuten pro Person). 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der Noten 
der beiden Prüfungsleistungen (Belegarbeit 65%, Präsentation 
35%). 
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Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MAA05 Altlastenbewertung Prof. Werner 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Das Modul behandelt die Risikobewertung von Altlasten beson-
ders im Hinblick auf die Bewertung und Nutzung von Selbstreini-
gungsprozessen. Einen Schwerpunkt bildet dabei auch die Be-
rücksichtigung spezifischer Eigenschaften typischer Schadstoff-
gruppen an Altstandorten für bestimmte Branchen. Hierbei wer-
den die Studierenden auch ihre chemischen Kenntnisse vertiefen. 
Die Studierenden beherrschen einerseits die methodischen 
Grundlagen der Risikobewertung von Altlasten. Andererseits be-
herrschen sie auch das Instrumentarium, um die natürlichen Pro-
zesse zum Schadstoffrückhalt und -abbau zu erkunden und ggf. 
nutzen und verstärken zu können. 

Lehr- und 
Lernformen 

2 SWS Vorlesung, 2 SWS Seminar, Selbststudium 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Es werden Grundkenntnisse in physikalischen, biologischen und 
(bio)chemischen Degradationsvorgängen in der Umwelt (Adsorp-
tion, Bioabbau etc.) und deren Erfassungs- und Kalku-
lationsmöglichkeiten (Kinetik 1. Ordnung, Michaelis-Menten-
Kinetik etc.) vorausgesetzt. Außerdem sollten Kenntnisse im 
Bereich der Bewertung und Sanierung von Altlasten gemäß 
BBodSchG/V vorhanden sein. 

Verwendbarkeit Das Modul ist Pflichtmodul im Master-Studiengang Abfallwirt-
schaft und Altlasten und ist Wahlpflichtmodul in den Master-
Studiengängen Wasserwirtschaft und Hydrobiologie, dessen 
Wahlmodus gem. § 27 Abs. 3 der jeweiligen Prüfungsordnung 
bestimmt ist. Die in diesem Modul vermittelten Kenntnisse und 
Kompetenzen schaffen wesentliche Voraussetzungen für die 
Module Planspiele Abfallwirtschaft und Altlasten (MAA07) und 
Projektarbeit Abfallwirtschaft und Altlasten (MAA10). 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Klausurarbeit 
im Umfang von 90 Minuten. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote entspricht der Note der Klausurarbeit. 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MAA06 Angewandte Grundwasser- und 
Bodensanierung 

Prof. Werner 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Das Modul behandelt die Konzeption von Sanierungsanlagen und 
die Modellierung von Standorten und Anlagenbetrieben. Dabei 
werden auch die verschiedenen Arten von Sanierungsverfahren 
thematisch vertieft und hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit unter 
den verschiedenen Standortgegebenheiten beurteilt. Einen wei-
teren Aspekt bilden die verschiedenen Eigenschaften einzelner 
Schadstoffgruppen, die für einen effektiven Betrieb der Anlagen 
zu berücksichtigen sind. Die Studierenden sind in der Lage, kon-
taminierte Standorte hinsichtlich des Sanierungsbedarfs größen-
ordnungsmäßig einzuschätzen und gemäß der Kontaminationsar-
ten und des -umfangs eine entsprechende Dimensionierung von 
Sanierungsanlagen durchzuführen. 

Lehr- und 
Lernformen 

2 SWS Vorlesung, 2 SWS Seminar und Selbststudium 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Es werden neben abfallwirtschaftlichen Grundkompetenzen wie 
Abfallaufkommen, -zusammensetzung, -erfassung, -vermeidung 
und –verwertung Kenntnisse im Bereich Altlastenbehandlung 
vorausgesetzt, zu denen die Ablagerung von Abfällen, Reststof-
fen sowie Schadstoffen und die Schadstoffcharakterisierung von 
Altlasten gehören. 

Verwendbarkeit Das Modul ist Pflichtmodul im Master-Studiengang Abfallwirt-
schaft und Altlasten und ist Wahlpflichtmodul in den Master-
Studiengängen Wasserwirtschaft, Hydrologie und Hydrobiologie, 
dessen Wahlmodus gem. § 27 Abs. 3 der jeweiligen Prüfungs-
ordnung bestimmt ist. Die in diesem Modul vermittelten Kennt-
nisse und Kompetenzen schaffen wesentliche Voraussetzungen 
für die Module Planspiele Abfallwirtschaft und Altlasten (MAA07) 
und Projektarbeit Abfallwirtschaft und Altlasten (MAA10). 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Belegarbeit 
im Umfang von 15 Stunden und einer sonstigen Prüfungsleistung 
in Form einer Präsentation (in Gruppen, à 5 Minuten pro Person). 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der Noten 
der beiden Prüfungsleistungen (Belegarbeit 65%, Präsentation 
35%). 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MAA07 Planspiele Abfallwirtschaft und 
Altlasten 

Prof. Bilitewski 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Das Lehrgebiet umfasst die Grundlagen der Planung von Abfallbe-
handlungsanlagen und Altlastensanierungsverfahren. Dabei erlernen 
die Studierenden anhand jeweils eines konkreten Projektes die dazu 
notwendigen Schritte. Experten von Behörden, Planungsbüros und 
Bürgerinitiativen erläutern angewandte Strategien aus der Praxis. 
Das Modul besteht aus zwei Teilen, der Planung einer Abfallbehand-
lungsanlage und der Erstellung eines Sanierungskonzeptes. Der 
Studierende verfügt über Grundkenntnisse der Planung von Abfall-
behandlungsanlagen und der Erstellung von Sanierungskonzepten. 

Lehr- und 
Lernformen 

1 SWS Vorlesungen, 3 SWS Seminare und Selbststudium 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Es werden Kenntnisse der Mathematik auf Abiturniveau (Leistungs-
kurs) erwartet. Es werden Grundkenntnisse der Abfall- und Ressour-
cenwirtschaft wie Abfallaufkommen, -zusammensetzung, -erfas-
sung, -vermeidung und –verwertung gefordert sowie Kompetenzen 
in Abfallwirtschaft und Altlasten, zu denen die Grundlagen zur Abla-
gerung von Abfällen, Reststoffen sowie Schadstoffen und die 
Schadstoffcharakterisierung von Altlasten gehören. Weitere Kompe-
tenzen sollten in den Modulen Planung von Abfallbehandlungsanla-
gen (MAA03), Bewertung von Abfallwirtschaftlichen Prozessen 
(MAA04), Altlastenbewertung (MAA05) und Angewandte Grund-
wasser- und Bodensanierung (MAA06) erworben werden. 

Verwendbarkeit Das Modul ist Pflichtmodul im Master-Studiengang Abfallwirtschaft 
und Altlasten. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus zwei Belegarbeiten im 
Umfang von je 15 Stunden und zwei sonstigen Prüfungsleistungen 
in Form je einer Präsentation (in Gruppen, á 5 min pro Person). 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. Die 
Modulnote ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der Noten der 
vier Prüfungsleistungen (je Belegarbeit 30%, je Präsentation 20%). 

Häufigkeit des Mod-
uls 

Das Modul wird jährlich im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MAA08 Fachpraktikum Abfallwirtschaft 
und Altlasten 

Prof. Bilitewski 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Im Fachpraktikum Abfallwirtschaft und Altlasten leisten die Stu-
dierenden fachspezifische Ingenieurtätigkeiten außerhalb der TU 
Dresden. Die Studierenden sind in der Lage, komplexe Arbeiten und 
betriebsorganisatorische Problemstellungen z. B. bei Forschungsin-
stitutionen, Behörden, Wasserversorgern, Zweckverbänden oder 
Ingenieurbüros auszuführen. Die Dauer der berufspraktischen 
Tätigkeit ist 8 Wochen. 

Lehr- und 
Lernformen 

2 SWS Seminar und Selbststudium 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Erweiterte Grundkenntnisse in Chemie, Biologie, Physik sowie in-
genieurtechnischen Fächern. 

Verwendbarkeit Das Modul ist Pflichtmodul im Master-Studiengang Abfallwirtschaft 
und Altlasten. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Belegarbeit im 
Umfang von 30 Stunden und einem Referat. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 12 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Noten 
der beiden Prüfungsleistungen. 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 360 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MAA09 Seminarmodul Abfallwirtschaft 
und Altlasten 

Prof. Bilitewski 
Studiendekan 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Im Seminarmodul Abfallwirtschaft und Altlasten berichten externe 
Dozenten im Rahmen des Dresdner Wasserseminares über aktuelle 
Aktivitäten im Wasserwesen. In einem weiteren Teil werden aktuel-
le Forschungsaktivitäten auf dem Gebiet der Abfallbehandlung und 
Schadstoffmobilisierung vorgestellt. Der Studierende gewinnt einen 
Überblick in aktuelle Entwicklungen des Fachgebiets und vertieft die 
Fähigkeit, fachspezifische Themen verständlich aufzubereiten und 
an Fachdiskussionen teilzunehmen (AQUA). 

Lehr- und 
Lernformen 

4 SWS Seminar und Selbststudium. Vorträge externer Dozenten 
können in englischer Sprache stattfinden. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Grundkenntnisse der Mathematik, Physik, Biologie und Chemie. 

Verwendbarkeit Das Modul ist Pflichtmodul im Master-Studiengang Abfallwirtschaft 
und Altlasten. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus zwei Seminararbeiten 
im Umfang von 20 Stunden und 10 Stunden. Alternativ zu einer 
Seminararbeit (20 Stunden) kann eine sonstige Prüfungsleistung in 
Form eines Interviews durchgeführt werden. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. Die 
Modulnote ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Noten der 
beiden Prüfungsleistungen. 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MAA10 Studienprojekt Abfallwirtschaft 
und Altlasten 

Prof. Bilitewski 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Im Rahmen des Studienprojektes mit Schwerpunkt Abfallwirtschaft 
und Altlasten sollen umfangreichere Aufgabenstellungen des Fach-
gebiets in kleinen Gruppen unter Anleitung bearbeitet werden. Die 
Studenten eignen sich Grundzüge des Projektmanagements an und 
erwerben die Fähigkeit, abfallwirtschaftliche Projekte zu planen, die 
verfügbaren Ressourcen gezielt einzusetzen, Konzepte zu realisie-
ren, die anfallenden Aufgaben in einem Team zu organisieren (Ar-
beitsteilung, Kommunikation) und die Ergebnisse schriftlich und 
mündlich vorzustellen (AQUA).  

Lehr- und 
Lernformen 

1 SWS Seminar, 6 SWS Praktikum und Selbststudium 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Erweiterte Grundkenntnisse in Mathematik, Physik, Chemie und 
Biologie. Es werden Grundkenntnisse der Abfall- und Ressourcen-
wirtschaft wie Abfallaufkommen, -zusammensetzung, -erfassung, -
vermeidung und –verwertung gefordert sowie Kompetenzen in Ab-
fallwirtschaft und Altlasten, zu denen die Grundlagen zur Ablage-
rung von Abfällen, Reststoffen sowie Schadstoffen und die Schad-
stoffcharakterisierung von Altlasten gehören. Die in den Modulen 
Planung von Abfallbehandlungsanlagen (MAA03), Bewertung von 
Abfallwirtschaftlichen Prozessen (MAA04), Altlastenbewertung 
(MAA05) und Angewandte Grundwasser- und Bodensanierung 
(MAA06) zu erwerbenden Kompetenzen werden vorausgesetzt. 

Verwendbarkeit Das Modul ist Pflichtmodul im Master-Studiengang Abfallwirtschaft 
und Altlasten. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Projektarbeit im 
Umfang von 50 Stunden und einem Referat. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 8 Leistungspunkte erworben werden. Die 
Modulnote ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Noten der 
beiden Prüfungsleistungen. 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 240 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

BAA04 Abfall- und Ressourcenwirtschaft Prof. Bilitewski  

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Das Modul vermittelt Grundkenntnisse der Abfall- und Ressourcen-
wirtschaft. Dabei wird auf Aspekte des Abfallaufkommens, der Abfall-
zusammensetzung, Abfallerfassung, Abfallvermeidung und Abfall-
verwertung eingegangen. Neben Restabfällen werden auch Sonder-
abfälle und Rückstände aus Kläranlagen betrachtet. Die Studierenden 
kennen die Grundlagen der Abfall- und Ressourcenwirtschaft als Ba-
sis zur weiteren Wissensaneignung in den Lehrgebieten Abfalltech-
nik, -verwertung sowie der Gebührenkalkulation. 

Lehr- und 
Lernformen 

4 SWS Vorlesung und 0,5 SWS Seminar 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Die Vorrausetzungen für die Teilnahme sind mathematische, biolo-
gische, chemische, physikalische sowie ingenieurtechnische Grund-
kenntnisse. 

Verwendbarkeit Das Modul ist ein Pflichtmodul zur fachspezifischen Ausbildung im 
Bachelor-Studiengang Abfallwirtschaft und Altlasten und 
Wahlpflichtmodul in den Bachelor-Studiengängen Hydrologie und 
Wasserwirtschaft und im Master-Studiengang Abfallwirtschaft und 
Altlasten. 

Voraussetzung für 
die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden wird. Die Modulprüfung besteht aus zwei Klausurarbeiten 
im Umfang von je 90 Minuten. Das Bestehen der Modulprüfung ist 
außerdem von der positiven Bewertung eines Beleges abhängig. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Es können 5 Leistungspunkte erworben werden. Die Modulnote 
ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Noten der Klau-
surarbeiten. 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Der Gesamtarbeitsaufwand für die Präsenz in den Lehrveranstaltung-
en, die Anfertigung des Beleges, das Selbststudium sowie das Er-
bringen und Vorbereiten der Prüfungsleistungen beträgt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

BAA05 Abfalltechnik Prof. Bilitewski 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

In Rahmen des Moduls werden elementare Begriffe und Methoden 
des Produktionsintegrierten Umweltschutzes (PIUS) und der Ab-
fallaufbereitung bzw. Recyclingtechnik behandelt, die für die Abfall-
wirtschaft grundlegend sind: 

1. Prozessinterne Abfallvermeidung, 
2. Prozessintegrierte Abfallverwertung, 
3. Prozessexterne Abfallverwertung, 
4. Ökobilanzierung, 
5. Reststoffzerkleinerung, 
6. Klassierung, 
7. Sichtung, 
8. Sortierung, 
9. Wertstofferfassung. 

Die Studierenden kennen die grundlegenden Begriffe und verfügen 
über ein Grundverständnis einer prozessorientierten Abfallwirtschaft. 

Lehr- und 
Lernformen 

4 SWS Vorlesung 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Kenntnis über wesentliche Grundlagen zur Ablagerung von Abfällen, 
Reststoffen sowie Schadstoffcharakterisierung. 

Verwendbarkeit Das Modul ist ein Pflichtmodul zur fachspezifischen Ausbildung im 
Bachelor-Studiengang Abfallwirtschaft und Altlasten und Wahlpflicht-
modul in den Bachelor-Studiengängen Hydrologie und Wasserwirt-
schaft und im Master-Studiengang Abfallwirtschaft und Altlasten. 

Voraussetzung für 
die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden wird. Die Modulprüfung besteht aus zwei Klausurarbeit im 
Umfang von je 90 min. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. Die 
Modulnote ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Noten der 
Klausurarbeiten. 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Sommersemester, angeboten. 

Arbeitsaufwand Der Gesamtarbeitsaufwand für die Präsenz in den Lehrveranstaltun-
gen, das Selbststudium sowie das Erbringen und Vorbereiten der 
Prüfungsleistung beträgt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

BAA06  Verwertungstechnologien Prof. Bilitewski, 
Prof. Igelbüscher 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Im Modul Verwertungstechnologien werden Grundbegriffe und 
Prozesse der biologischen und thermischen Abfallbehandlung behan-
delt: 

1. Abfälle als Brennstoff, 
2. Grundlagen des Verbrennungsprozesses, 
3. Darstellung von Verbrennungssystemen, 
4. Apparate und Maßnahmen zur Rauchgasreinigung, 
5. Abfälle als Input zur biologischen Behandlung, 
6. Grundlagen der Kompostierung, 
7. Grundlagen der Vergärung. 

Die Studierenden werden befähigt, unter Beachtung einer Risiko-
minimierung und einer Ressourcenschonung Abfälle zu verwerten. 

Lehr- und 
Lernformen 

4 SWS Vorlesung 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Grundkenntnisse der Abfall- und Ressourcenwirtschaft; insbesondere 
die Kenntnis von Aspekten des Abfallaufkommens, der Abfallzu-
sammensetzung, Abfallerfassung, Abfallvermeidung. 

Verwendbarkeit Das Modul ist ein Pflichtmodul zur fachspezifischen Ausbildung im 
Bachelor-Studiengang Abfallwirtschaft und Altlasten und Wahl-
pflichtmodul im Master-Studiengang Abfallwirtschaft und Altlasten. 

Voraussetzung für 
die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden wird. Die Modulprüfung besteht aus zwei Klausurarbeiten 
im Umfang von je 90 min. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. Die 
Modulnote ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Noten der 
Klausurarbeiten. 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Der Gesamtarbeitsaufwand für die Präsenz in den Lehrveranstal-
tungen, das Selbststudium sowie das Erbringen und Vorbereiten der 
Prüfungsleistungen beträgt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester. 

 



22 

 

Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

BAA07  Altlastenerkundung und  
-sanierung 

Dr. A. Fischer 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Das Modul behandelt die Erkundung, Bewertung und Sanierung von 
Altlasten gemäß Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG). Die gän-
gigen Sanierungsverfahren werden vorgestellt (In-situ-, On-site- und 
Off-site-Sanierung, mikrobiologische Bodenreinigung, Bodenwä-
sche, Bodenluftabsaugung, katalytische Oxidation etc.). Die Stu-
dierenden können Altlasten professionell einschätzen und Gutach-
ten erstellen. Sie sind in der Lage Sanierungsmöglichkeiten anhand 
ihrer Vor- und Nachteile einzuschätzen. 

Lehr- und 
Lernformen 

4 SWS Vorlesungen und 0,7 SWS Fachexkursion. 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Kompetenzen im Bereich Schadstoffcharakterisierung. Fähigkeit, 
potentiell gefährliche Stoffgruppen zu erkennen, Risiken zu ermit-
teln und die mögliche Einwirkung von gefährlichen Stoffen auf die 
Umwelt abzuschätzen. 

Verwendbarkeit Das Modul ist ein Pflichtmodul zur fachspezifischen Ausbildung im 
Bachelor-Studiengang Abfallwirtschaft und Altlasten und Wahl-
pflichtmodul in den Bachelor-Studiengängen Hydrologie und  Was-
serwirtschaft und im Master-Studiengang Abfallwirtschaft und Alt-
lasten. 

Voraussetzung für 
die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Klausurarbeit im 
Umfang von 120 min. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. Die 
Modulnote entspricht der Note der Klausurarbeit. 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Der Gesamtarbeitsaufwand für die Präsenz in den Lehrveranstaltun-
gen, die Teilnahme an der Exkursion, das Selbststudium sowie das 
Erbringen und Vorbereiten der Prüfungsleistungen beträgt 150 Stun-
den. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

BAA09  Umweltplanung Prof. Werner 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

In dem Modul werden Kenntnisse über die Bedeutung und den Um-
gang mit wassergefährdenden Stoffen in industrialisierten Ländern 
vermittelt. Die administrativen und legislativen Aspekte werden be-
handelt. Die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen beim Einsatz und 
beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen werden besprochen. 
Außerdem findet im Rahmen des Moduls eine Exkursion in einen 
Betrieb statt, in dem wassergefährdende Stoffe verwendet oder 
umweltgerecht entsorgt werden. Außerdem zielt das Modul auf die 
frühzeitige Ermittlung, Beschreibung und Bewertung von Auswirkun-
gen geplanter Vorhaben auf die Umwelt ab. Die Studierenden sind in 
der Lage, wassergefährdende Stoffe zu analysieren, umweltgerecht 
zu entsorgen und Umweltverträglichkeitsprüfungen zu veranlassen 
bzw. durchzuführen. 

Lehr- und 
Lernformen 

3 SWS Vorlesungen, 0,7 SWS Fachexkursion, Selbststudium 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Grundlagen der Chemie, Mikrobiologie, Bewertung und Sanierung 
von Altlasten 

Verwendbarkeit Das Modul ist Pflichtmodul zur fachspezifischen Ausbildung im Ba-
chelor-Studiengang Abfallwirtschaft und Altlasten und Wahlpflicht-
modul in den Bachelor-Studiengängen Hydrologie und Wasserwirt-
schaft und in den Master-Studiengängen Abfallwirtschaft und Altlas-
ten und Hydrobiologie. 

Voraussetzung für 
die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung be-
standen wird. Die Modulprüfung besteht aus zwei Klausurarbeiten im 
Umfang von je 90 Minuten. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Es können 5 Leistungspunkte erworben werden. Die Modulnote 
ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Noten der Klausurarbei-
ten. 

Häufigkeit des 
Moduls 

Das Modul wird jährlich, beginnend im Wintersemester, angeboten. 

Arbeitsaufwand Der Gesamtarbeitsaufwand für die Präsenz in den Lehrveranstaltun-
gen, die Teilnahme an der Exkursion, das Selbststudium sowie das 
Erbringen und Vorbereiten der Prüfungsleistungen beträgt 150 Stun-
den. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst zwei Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

VG 8 Technische Thermodynamik Prof. Beckmann 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

In diesem Modul werden die Grundlagen zur Technischen Ther-
modynamik gelehrt, die sich aus den beiden Stoffgebieten der 
Energielehreund der Wärmeübertragung zusammensetzen. Das 
Modul soll dazu befähigen, einfache thermodynamische Prozesse 
mit Wasser, idealem Gas und feuchter Luft sowie Wärmeüber-
tragungsvorgänge (Wärmeleitung, Konvek-tion, Strahlung) 
berechnen zu können. Des Weiteren sind Kenntnisse zu den 
thermischen und energetischen Zustandseigenschaften von 
reinen Stoffen und Gasgemischen und zur Anwendung des 1. 
und 2.Hauptsatzes zu erwerben. Der Umgang mit in der Praxis 
üblichen Diagrammen (z. B. p, v –Diagramm, h, x - Mollierdia-
gramm) wird an verschiedenen Beispielen demonstriert. Auf dem 
Gebiet der Wärmeübertragungist das Verständnis für die ver-
schiedenen Transportmechanismen zu vermitteln. Möglichkeiten 
zur Verbesserung der Wärmeübertragung durch Rippen und in 
stationäre Transportvorgänge werden auch betrachtet. Der Stu-
dent soll befähigt werden, das vermittelte Wissen auf typische 
Apparate des Fachgebietes (z. B. Verdichter, Turbine, Wärme-
übertrager) anwenden zu können.  

Lehr- und 
Lernformen 

Das Modul besteht aus den beiden Vorlesungen Energielehre und 
Wärmeübertragung von jeweils 2 SWS und den zugeordneten 
Übungen mit jeweils 2 SWS. Die in den Vorlesungen vermittelten 
Grundlagen werden in den Übungen anhand von praktischen Bei-
spielen vertieft. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Fundierte mathematische und physikalische Kenntnisse, die in 
den Modulen Mathematik I und Physik erworben werden. Für die 
Vorbereitung auf das Modul Technische Thermodynamik stehen 
Skripte zur Verfügung. 

Verwendbarkeit Das Modul ist ein Pflichtmodul im Grundstudium für die Studen-
ten der Studiengänge Maschinenbau und Verfahrenstechnik. Es 
wird in jedem Studienjahr angeboten, wobei die Lehrveranstal-
tung zur Energielehre im Wintersemester und zur Wärmeübertra-
gung im Sommersemester gehalten werden. Das Modul ist 
Wahlpflichtmodul im Master-Studiengang Abfallwirtschaft und 
Altlasten. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Zu den Lehrveranstaltungen Energielehre und Wärmeübertragung 
sind jeweils eine schriftliche Prüfung von 150 Minuten Dauer 
abzulegen. Die Prüfungen bestehen jeweils aus einem Fragenteil 
und einem Aufgabenteil. Beide Prüfungen werden in jeder 
Prüfungsperiode angeboten. 
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Leistungspunkte 
und Noten 

Für das Modul können 8 Leistungspunkte erworben werden. Die 
Modulnote berechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der 
beiden Prüfungsleistungen. 

Arbeitsaufwand  Der Gesamtaufwand des Studenten für dieses Modul beträgt 
240 Arbeitsstunden, die sich aus der Zeit für Vorlesung, Übung, 
Vor- und Nacharbeit und Prüfungsvorbereitung ergeben. 

Dauer des Moduls Das Modul erstreckt sich über ein Studienjahr. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

VG 9 Strömungslehre I Prof. Fröhlich 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Gegenstand dieses Moduls sind die Grundlagen der Mechanik 
von Gasen und Fluiden, die sich von denjenigen fester Körper 
unterscheiden. Die Erhaltungsgesetze der klassischen Mechanik 
werden für Fluidelemente und Fluidvolumina formuliert. Insbe-
sondere wird der Impulserhaltungssatz besprochen und dessen 
Bedeutung für die Auslegung technischer Strömungen anhand 
von Anwendungs-beispielen illustriert. Die eindimensionale 
Stromfadenströmung wird als Sonderfall abgeleitet. Die grund-
legende Beziehung für die eindimensionale Stromfadenströmung 
ist die Bernoulli-Gleichung, die hergeleitet wird und deren An-
wendung besprochen wird. In Gasen können Unstetigkeiten in 
den Strömungsgrößen auftreten, sogenannte Stöße. Deren Ent-
stehung wird ausgehend von der kompressiblen Strom-
fadenströmung motiviert und in Beispielen illustriert. Technische 
Strömungen weisen oft eine Form auf, die als turbulente 
Strömung bezeichnet wird. Die Entstehung von Turbulenz und 
einfache Methoden zur Beschreibung turbulenter Strömungen 
werden besprochen. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen wer-
den Korrekturen der Stromfadenströmungen angegeben, mit de-
nen Turbulenz und Reibungseffekte berücksichtigt werden kön-
nen. Den Studenten dieses Moduls soll in erster Linie das grund-
legende Verständnis der Mechanik von Gasen und Fluiden vermit-
telt werden. Anhand einfacher Strömungskonfigurationen wird 
dieses Verständnis in den Übungen vertieft. 

Lehr- und 
Lernformen 

Das Modul besteht aus der Vorlesung Strömungslehre I mit 
2 SWS und der zugeordneten Übung mit ebenfalls 2 SWS. Die in 
den Vorlesungen vermittelten Grundlagen werden in der Übung 
anhand von praktischen Beispielen vertieft. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Voraussetzung für die erfolgreiche Teilnahme an diesem Modul 
sind fundierte mathematische und physikalische Kenntnisse, die 
in den Modulen Mathematik I und Physik erworben werden. Für 
die Vorbereitung auf das Modul steht ein Manuskript zur Ver-
fügung. 

Verwendbarkeit und 
Häufigkeit des  
Angebots des  
Moduls 

Das Modul ist ein Pflichtmodul im Grundstudium für die Studen-
ten der Studiengänge Maschinenbau und Verfahrenstechnik. Es 
wird in jedem Studienjahr angeboten, wobei die Lehrveranstal-
tung im Sommersemester stattfindet.  Das Modul ist 
Wahlpflichtmodul im Master-Studiengang Abfallwirtschaft und 
Altlasten. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Zu der Lehrveranstaltung Strömungslehre I ist eine schriftliche 
Prüfung von 150 Minuten Dauer abzulegen. Die Prüfung wird in 
jeder Prüfungsperiode angeboten. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Für das Modul können 4 Leistungspunkte erworben werden. Die 
Modulnote ergibt sich aus der Prüfungsleistung. 
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Arbeitsaufwand  Der Gesamtaufwand des Studenten für dieses Modul beträgt 120 
Arbeitsstunden, die sich aus der Zeit für Vorlesung, Übung, Vor- 
und Nacharbeit und Prüfungsvorbereitung ergeben. 

Dauer des Moduls Das Modul erstreckt sich über ein Studiensemester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

VH 6 Prozess- und Anlagentechnik Prof. Mollekopf 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Dieses Modul beschäftigt sich mit der Vernetzung der bereits 
bekannten unit operations zu einem Gesamtverfahren bzw. einer 
Gesamtanlage. Es besteht aus den Vorlesungen – Systemver-
fahrenstechnik, die sich mit der Prozessmodellierung, - simulation 
und -optimierung auseinandersetzt, – Anlagentechnik, die appa-
rative und anlagentechnische Umsetzung des Verfahrens, – 
Sicherheitstechnik und – Umwelttechnik, die zusammen das Ge-
fährdungspotential der Anlage identifizieren, Maßnahmen zur Min-
imierung des Restrisikos diskutieren und hierbei einzuhaltende 
Standards nennen. 

Lehr- und 
Lernformen 

Das Modul besteht aus der Vorlesung Anlagentechnik mit 2 SWS 
und den Vorlesungen Systemverfahrenstechnik, Umwelttechnik 
und Sicherheitstechnik mit jeweils 1 SWS sowie den zu jeder Vor-
lesung zugeordneten Übungen von jeweils 1 SWS. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Vordiplom, insbesondere die im Grundstudium vermittelten math-
ematischen, naturwissenschaftlichen und konstruktiven Kenntnis-
se. Für die Vorbereitung auf das Modul stehen für die verschie-
denen Vorlesungen Skripte bzw. Umdrucke zur Verfügung. 

Verwendbarkeit Das Modul ist ein Pflichtmodul im Hauptstudium für die Studenten 
der Studienrichtung Verfahrenstechnik. Es wird in jedem 
Studienjahr angeboten, wobei die Anlagentechnik im Winterse-
mester und die Vorlesungen Systemverfahrenstechnik, Um-
welttechnik und Sicherheitstechnik im Sommersemester 
stattfinden. Das Modul ist Wahlpflichtmodul im Master-
Studiengang Abfallwirtschaft und Altlasten. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe 
von  
Leistungspunkten 

Zu den Vorlesungen Systemverfahrenstechnik und Sicherheits-
technik ist je eine schriftliche Prüfung mit 90 Min. Dauer abzule-
gen. Die Prüfung zur Vorlesung Anlagentechnik erfolgt mündlich 
mit einer Dauer von 30 Min. Die Vorlesung Umwelttechnik wird 
auch von Studenten anderer Fakultäten nachgefragt. Die Prüfung 
erfolgt je nach Teilnehmerzahl mündlich (Dauer 30 Min.) oder 
schriftlich (Dauer 90 Min.). Die Art der Prüfung wird zu Beginn der 
Vorlesung bekannt gegeben. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Für das Modul können 13,5 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote berechnet sich aus den SWS-gewichteten Noten 
der vier Vorlesungen des Moduls. 
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Arbeitsaufwand  Der Gesamtaufwand des Studenten für dieses Modul beträgt 
405 Arbeitsstunden, die sich aus der Zeit für Vorlesung, Übung 
sowie Vor und Nacharbeit und Prüfungsvorbereitung ergeben. 

Dauer des Moduls Das Modul erstreckt sich über zwei Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MH 26 Grundlagen der Energie-
maschinen 

Prof. Gampe 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

In diesem Modul werden die Grundlagen der Turbo- und Kol-
benmaschinen gelehrt. Es werden Bauarten sowie Einsatzgebiete 
behandelt und Grundkenntnisse zu Energieumwandlung, 
Auslegung, Konstruktion und Betriebsverhalten vermittelt. Das 
Modul soll dazu befähigen, die passende Energiemaschine für vor-
gegebene Einsatzbedingungen und Betriebsparameter auszuwäh-
len und vereinfacht auszulegen bzw. nachzurechnen. Das umfasst 
die Auswahl von Bauart und Stufenzahl, die Bestimmung der 
Hauptabmessungen, die überschlägige Auslegung der wichtigsten 
Funktionselemente und die Berücksichtigung der Energieumwand-
lungsverluste sowie das Zusammenwirken von Energiemaschine 
und -anlage. Der Student soll dazu befähigt werden, ingenieurtypi-
sche Aufgabenstellungen zu lösen, die aufgrund ihrer thermo-
dynamischen, strömungs-, strukturmechanischen und werkstoff-
technischen Aspekte typisch interdisziplinär sind. Er sollte in der 
Lage sein, das erworbene Grundlagenwissen bei Entwicklung, 
Herstellung und Betrieb von Energiemaschinen anzuwenden. 

Lehr- und 
Lernformen 

Das Modul besteht aus den beiden Vorlesungen Grundlagen der 
Turbomaschinen und Grundlagen der Kolbenmaschinen mit jeweils 
2 SWS und den zugeordneten Übungen mit jeweils 1 SWS. Die in 
den Vorlesungen vermittelten Grundlagen werden in den Übungen 
anhand von praktischen Beispielen vertieft. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Fundierte Kenntnisse, die in den Modulen Strömungslehre I, Strö-
mungsmechanik/Wärmeübertragung, Technische Thermodynamik, 
Technische Mechanik A und B sowie Werkstofftechnik erworben 
werden. Für die Vorbereitung auf das Modul Grundlagen der Ener-
giemaschinen stehen Skripte zur Verfügung. Darüber hinaus sind 
Lehrprogramme im Internet verfügbar. 

Verwendbarkeit 
und Häufigkeit des 
Angebots des 
Moduls 

Das Modul ist ein Pflichtmodul im Hauptstudium für die Studenten 
der Studienrichtung Energietechnik, die die Vertiefungsmodule 
Energiemaschinen, Kernenergietechnik oder Wärmetechnik wäh-
len. Es wird in jedem Studienjahr angeboten, wobei die beiden 
Lehrveranstaltungen im Sommersemester gehalten werden. Alter-
nativ zu diesem Modul kann auch das Modul Heizungstechnik 
gewählt werden, wenn die Vertiefungsmodule Kälte und Anla-
gentechnik oder Gebäudeenergietechnik belegt werden. Das 
Modul ist Wahlpflichtmodul im Master-Studiengang Abfall-
wirtschaft und Altlasten. 
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Voraussetzungen 
für die Vergabe 
von  
Leistungspunkten 

Für jede der beiden Lehrveranstaltungen des Moduls ist eine 
mündliche Prüfungsleistung von 30 Minuten Dauer abzulegen. 
Beide Prüfungsleistungen finden in der Prüfungsperiode des 
Sommersemesters statt. Für die Lehrveranstaltung Grundlagen der 
Turbomaschinen ist eine Belegarbeit anzufertigen. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Für das Modul können 9 Leistungspunkte erworben werden. Die 
Modulnote berechnet sich aus der Prüfungsnote M1 und der Note 
der Belegarbeit B in Grundlagen der Turbomaschinen und der Prü-
fungsnote M2 in Grundlagen der Kolbenmaschinen zu F = (M1 + B 
+ 2 M2)/4. 

Arbeitsaufwand  Der Gesamtaufwand des Studenten für dieses Modul beträgt 
270 Arbeitsstunden, die sich aus der Zeit für Vorlesung, Übung, 
Belegarbeit, Vor- und Nacharbeit und Prüfungsvorbereitung er-
geben. 

Dauer des Moduls Das Modul erstreckt sich über ein Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

VT 9 Papierherstellungstechnik Prof. H. Großmann 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Das Modul dient der Vermittlung von speziellen Kenntnissen zur 
Papierfabrikation auf den Gebieten der eingesetzten Faserstoffe 
sowie der wirtschaftlichen Nutzung von Wasser, Luft und Energie 
und berücksichtigt die vollautomatischen Prozessabläufe in moder-
nen Papiererzeugungsanlagen. In den Lehrveranstaltungen inner-
halb des Moduls wird ein fundiertes Übersichtswissen zu den Fer-
tigungsverfahren, Anlagen und Maschinen der Faserstofferzeu-
gung von Holz- und Zellstoffen sowie zu den Verfahrensschritten 
bei der Altpapierstoff-Gewinnung und -verarbeitung gegeben. Es 
wird gezeigt, dass die ständige Optimierung der Wasser-, Stoff- 
und Energiekreisläufe bei der Papiererzeugung dringend erforder-
lich ist, und unter welchen technischen und wirtschaftlichen Gege-
benheiten sie erfolgt. Die Steuerung der Prozessabläufe bei der 
modernen Zellstoff- und Papierherstellung durch Prozessleitsyste-
me ist ein weiterer Schwerpunkt des Moduls. 

Lehr- und 
Lernformen 

Das Modul besteht aus Vorlesungen und zugeordneten Übungen 
im Gesamtumfang von 10 SWS. Die Lehrveranstaltungen des Mo-
duls ordnen sich dem thematischen Schwerpunkt „Papierherstel-
lungstechnik“ unter; der Vorlesungsstoff wird jeweils in Übungen 
und bei Exkursionen vertieft. Festlegungen zu Lehrangebot und 
Lehrformen erfolgen mit dem Ziel der steten Anpassung an aktuel-
le Erfordernisse jährlich in Abstimmung mit dem Fakultätsrat. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Fundierte papiertechnische Kenntnisse, die insbesondere in den 
Modulen Rohstoffe der Papierindustrie, Papierphysik und Papier-
prüfung, Verfahrens- und Maschinentechnik der Papiererzeugung 
sowie im Fachpraktikum erworben wurden. 

Verwendbarkeit 
und Häufigkeit des  
Angebots des  
Moduls 

Das Modul ist ein Pflichtmodul im Vertiefungsstudium der Studien-
richtung Papiertechnik. Es wird in jedem Studienjahr angeboten 
und erstreckt sich über Sommer- und Wintersemester. Die Lehr-
veranstaltungen des Moduls können auch im Studiengang Wirt-
schaftsingenieurwesen, Vertiefungs-richtung Maschinenwesen, 
innerhalb der Fächer Papierfaserstoff- sowie Papier-Herstellungs-
technik belegt werden. Das Modul ist Wahlpflichtmodul im Master-
Studiengang Abfallwirtschaft und Altlasten. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe 
von  
Leistungspunkten 

Je nach Teilnehmerzahl und in Abhängigkeit vom aktuellen Ange-
bot im Vertiefungsmodul werden die Lehrveranstaltungskomplexe 
des Moduls einzeln mit Prüfungsleistungen abgeschlossen, wo-
raus dann die Modulnote gebildet wird. Einzelheiten werden zu 
Beginn des Moduls in Abhängigkeit von der Teilnehmerzahl festge-
legt. 
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Leistungspunkte 
und Noten 

Für das Modul können 15 Leistungspunkte erworben werden. 

Arbeitsaufwand  Der Gesamtaufwand des Studenten für dieses Modul beträgt 
450 Stunden, die sich aus dem Zeitaufwand für Vorlesungen, 
Übungen, Vor- und Nacharbeit sowie Prüfungsvorbereitung erge-
ben. 

Dauer des Moduls Das Modul erstreckt sich über zwei Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MT 20 Energiemaschinen Prof. Gampe 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

In diesem Modul werden spezielle Kenntnisse und Methoden 
vermittelt, die ein Absolvent der Studienrichtung Energietechnik 
für eine Tätigkeit im Bereich der Maschinentechnik als Entwick-
lungs-, Berechnungs-, Betriebsingenieur oder als Konstrukteur 
benötigt. Das Modul umfasst die Stoffgebiete Dampf- und Gas-
turbinen, Fluidarbeitsmaschinen als Modulkern ergänzt durch die 
Stoffgebiete Maschinenuntersuchung/Technische Diagnostik und 
Messtechnik II. Schwerpunkte des Stoffgebiets Dampf- und Gas-
turbinen sind die Stufenauslegung mit Berücksichtigung der 
räumlichen Strömung, die Beanspruchung langer, verwundener 
Laufschaufeln, die Überschall- und Nassdampfströmung, die kon-
struktive Ausführung der Anlagenkomponenten einer Gas-
turbinenanlage und das Betriebsverhalten von Dampf- und Gas-
turbinenanlagen. Im Stoffgebiet Fluidarbeitsmaschinen werden 
Auslegung und Konstruktion von Pumpen und Verdichtern als 
Kolben- oder Turbomaschine mit den Schwerpunkten der strö-
mungstechnischen Berechnung, der konstruktiven Gestaltung 
sowie der thermodynamischen Auslegung behandelt. In den wei-
teren Stoffgebieten lernt der Student Lasermesstechnik für Flui-
de und bewegte Teile (Messtechnik II) kennen sowie Methoden 
und Messverfahren für Zustandsanalyse und Instandhaltungspla-
nung (Maschinenuntersuchung/Technische Diagnostik). 

Lehr- und 
Lernformen 

Die Vorlesungen zu den Stoffgebieten Dampf- und Gasturbinen 
und Fluidarbeitsmaschinen bilden den obligatorischen Kern des 
Moduls. Aus den anderen Stoffgebieten sind Lehrveranstaltun-
gen bis zu einem Umfang von 12 SWS für dieses Modul auszu-
wählen. Die in den Vorlesungen vermittelten Grundlagen werden 
in den Übungen anhand von praktischen Beispielen vertieft. La-
borpraktika dienen der Anwendung der erworbenen Kenntnisse 
für maschinentypische Aufgabenstellungen. Die Lehrveranstal-
tungen für dieses Modul werden jährlich vom Fakultätsrat fest-
gelegt. Das Modul ist Wahlpflichtmodul im Master-Studiengang 
Abfallwirtschaft und Altlasten. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Fundierte Kenntnisse, die insbesondere in den Modulen Grundla-
gen der Energiemaschinen und Grundlagen der Mess- und Au-
tomatisierungstechnik erworben werden. 

Verwendbarkeit und 
Häufigkeit des  
Angebots des  
Moduls 

Das Modul ist ein Vertiefungsmodul im Hauptstudium für Studen-
ten der Studienrichtung Energietechnik. Es wird in jedem 
Studienjahr angeboten, wobei Genaueres dem aktuellen 
Vorlesungsangebot entnommen werden kann. 
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Voraussetzungen 
für die Vergabe von 
Leistungspunkten 

Der Gesamtaufwand des Studenten für dieses Modul beträgt 
540 Arbeitsstunden, die sich aus der Zeit für Vorlesung, Übung, 
Vor- und Nacharbeit und Prüfungsvorbereitung ergeben. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Für das Modul können 18 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote berechnet sich aus dem SWS-gewichteten Mittel 
der Prüfungsleistungen zu den gewählten Lehrveranstaltungen. 

Arbeitsaufwand  Der Gesamtaufwand des Studenten für dieses Modul beträgt 
540 Arbeitsstunden, die sich aus der Zeit für Vorlesung, Übung, 
Vor- und Nacharbeit und Prüfungsvorbereitung ergeben. 

Dauer des Moduls Das Modul erstreckt sich über zwei Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MT 21 Kernenergietechnik Prof. Hurtado 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Das Modul dient dem Erwerb der erforderlichen Systemkenntnis-
se zum Verständnis der komplexen Zusammenhänge bei der 
Auslegung und dem Betrieb von Leistungsreaktoren, der Beurtei-
lung der Anwendbarkeit von Berechnungsmodellen und der Be-
herrschung spezifischer Berechnungsmethoden. Die neutronen-
physikalische sowie wärme- und strömungstechnische 
Auslegung wird am Beispiel des Kernkraftwerkes mit Druckwas-
serreaktor dargelegt. Übungen und Praktika am Ausbildungskern-
reaktor AKR vertiefen die Kenntnisse. In der Kernreaktortechnik 
bilden der Druckwasser-, der Siedewasser- und Hochtemperatur-
Reaktor neben dem Schnellen Brüter die Schwerpunkte, ergänzt 
durch Reaktorinstrumentierung, Kernbrennstoffzyklus, Stillegung 
und Entsorgung. Reaktivitätseffekte und Wärmeabfuhr bei Nor-
malbetrieb und Störfallabläufe. Das Gefahrenpotential sowie die 
Grundprinzipen der Sicherheitsgewährleistung werden erläutert. 
Ausführungen zur Sicherheitskonzeption sowie über Sicherheits-
systeme zur Beherrschung von Störfällen werden vertieft durch 
die Methode der probabilistischen Sicherheitsanalyse und Ana-
lyse von Unfallfolgen. Im Stoffgebiet Radioaktivität und Strahlen-
schutz werden Fachbegriffe und Gesetzmäßigkeiten über strah-
lenphysikalische, strahlen-biologische und radioökologische Zu-
sammenhänge bei der Nutzung der Kernenergie vermittelt. Der 
Umgang mit Quellen ionisierender Strahlung und modernen 
Methoden der Strahlungsmesstechnik und Dosimetrie werden in 
Praktika geübt. 

Lehr- und 
Lernformen 

Das Modul besteht aus Vorlesungen, Übungen und Praktika zu 
den o. g. Stoffgebieten mit einem Umfang von 12 SWS. Das 
Vorlesungsangebot wird jährlich durch den Fakultätsrat fest-
gelegt. Das Modul ist Wahlpflichtmodul im Master-Studiengang 
Abfallwirtschaft und Altlasten. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Fundierte mathematische, physikalische und thermodynamische 
Kenntnisse sowie die Kenntnisse, die im Modul Prozessthermo-
dynamik/Kernenergietechnik erworben werden. Für alle Lehrver-
anstaltungen stehen Skripte und Praktikumsanleitungen zur Ver-
fügung. 

Verwendbarkeit und 
Häufigkeit des  
Angebots des  
Moduls 

Das Modul wird für das Vertiefungsstudium in jedem Studienjahr 
angeboten, wobei die einzelnen Lehrveranstaltungen jeweils nur 
im WS oder SS gehalten werden. Genaueres ist dem Vorlesungs-
angebot zu entnehmen. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Zu den Lehrveranstaltungen sind jeweils schriftliche oder münd-
liche Prüfungen abzulegen. Die Prüfungsmodalitäten werden zu 
Beginn des Moduls bekannt gemacht. 
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Leistungspunkte 
und Noten 

Für das Modul können 18 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote errechnet sich aus dem SWS-gewichteten Mittel 
der Prüfungsleistungen. 

Arbeitsaufwand  Der Gesamtaufwand des Studenten für dieses Modul beträgt 
540 Arbeitsstunden, die sich aus der Zeit für Vorlesungen, Übun-
gen, Praktika, Vor- und Nacharbeit und die Prüfungsvorbereitung 
ergeben. 

Dauer des Moduls Das Modul erstreckt sich über ein Studienjahr. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MT 22 Wärmetechnik Prof. Beckmann 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

In diesem Modul wird Wissen auf den Gebieten der Kraftwerks-
technik, der Verbrennung und Dampferzeugung, des Energie-
managements, der Bewertung und Optimierung von Energie-
anlagen und -systemen, der Wärmeversorgung und Wärme-
pumpentechnik sowie der Regenerativen Energiequellen vermit-
telt. Die Studenten werden zur Auslegung, Berechnung und Kon-
struktion von energietechnischen Anlagen mit Nutzung konventio-
neller und regenerativer Energiequellen befähigt, die der Erzeu-
gung von Elektroenergie und Wärme dienen. Es sind dies insbe-
sondere die Dampferzeuger (für Kraftwerke der Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen und der Industrie) und zugehörigen 
Wärmeübertrager. Sie lernen, die Energieformen und Umwand-
lungsverfahren mit thermodynamischen, ökonomischen und öko-
logischen Mitteln und Maßstäben zu bewerten und zu optimieren 
und werden in die Lage versetzt, ein Energiemanagement für 
komplexe Energiesysteme unter Einbeziehung verschiedener 
Energiequellen und Umwandlungsverfahren zu erarbeiten. 

Lehr- und 
Lernformen 

Das Modul besteht aus obligatorischen und einer größeren Zahl 
von wahlobligatorischen Lehrveranstaltungen zur Auswahl und 
umfasst Vorlesungen sowie zugeordnete Übungen und Praktika, 
die die vermittelten Kenntnisse mit Hilfe von praktischen Beispie-
len vertiefen und veranschaulichen. Der zu absolvierende Umfang 
beträgt 12 SWS. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Abgeschlossenes Grundstudium Maschinenbau mit den entspre-
chenden Kenntnissen aus den mathematischen, physikalischen, 
thermodynamischen, strömungsmechanischen und technischen 
Modulen. 

Verwendbarkeit 
und Häufigkeit des 
Angebots des  
Moduls 

Das Modul ist ein Vertiefungsmodul der Studienrichtung Energie-
technik im Hauptstudium für die Studenten des Studiengangs Ma-
schinenbau. Es wird in jedem Studienjahr angeboten, wobei je-
weils ein Teil der Lehrveranstaltungen im Winter- bzw. Sommer-
semester durchgeführt werden. Die Lehrveranstaltungen zu die-
sem Modul werden entsprechend dem Lehrangebot vom Fakul-
tätsrat festgelegt. Das Modul ist Wahlpflichtmodul im Master-
Studiengang Abfallwirtschaft und Altlasten. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe 
von  
Leistungspunkten 

Zu den Lehrveranstaltungen ist jeweils eine Prüfung abzulegen. 
Die Art der Prüfung wird in Abhängigkeit von der Teilnehmerzahl zu 
Beginn des Semesters festgelegt. Die Prüfungen werden in der 
Prüfungsperiode des Semesters, in dem die jeweilige Lehrveran-
staltung durchgeführt wurde, angeboten. 
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Leistungspunkte 
und Noten 

Für das Modul können 18 Leistungspunkte erworben werden. Die 
Modulnote berechnet sich aus dem Durchschnitt der SWS-
gewichteten Noten der Prüfungsleistungen. 

Arbeitsaufwand  Der Gesamtaufwand der Studenten für dieses Modul beträgt 
540 Arbeitsstunden, die sich aus der Zeit für Vorlesung, Übung, 
Praktikum, Vor- und Nacharbeit und Prüfungsvorbereitung ergeben. 

Dauer des Moduls Das Modul erstreckt sich über ein Studienjahr. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

BWL-MA-2-4 Ökologieorientierte Infor-
mations- und Entscheidungsin-
strumente 

Prof. Dr. E. Günther 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Nach Abschluss dieses Moduls sind die Studenten befähigt, 
selbstständig ökonomische und ökologische Analysen zur Bewer-
tung ökologischer Aspekte durchzuführen sowie diese in un-
ternehmerische Entscheidungen zu integrieren. Als Grundlage 
hierfür können die Studenten Fragestellungen wie z. B. die fol-
genden selbstständig beantworten: Wie werden externe Effekte 
internalisiert? Welche Instrumente existieren zur nicht-monetären 
ökologischen Bewertung und Entscheidungsfindung im Un-
ternehmen? Welche Instrumente existieren zur monetären 
ökologischen Bewertung und Entscheidungsfindung im Un-
ternehmen? Wie lässt sich eine SWOT-Analyse zur ökologischen 
Bewertung im Unternehmen einsetzen? Wie lassen sich ökolo-
gieorientierte Unternehmensstrategien zur Unternehmenswert-
steigerung einsetzen? Ergänzend sind die Studenten nach Ab-
schluss des Moduls befähigt in Teams zu arbeiten, Problemstel-
lungen angemessen selbstständig zu lösen sowie ihre Lösungs-
vorschläge in schriftlicher Form darzulegen und in mündlicher 
Form zu präsentieren und zu verteidigen. 

Lehr- und 
Lernformen 

Die angewandten Lehrformen sind: Vorlesungen (2 SWS), Semi-
nar (2 SWS) und Selbststudium. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit  
 

Das Modul ist ein Pflichtmodul im wahlpflichtigen Major-Bereich 
Umweltmanagement und Energiewirtschaft im Master-
Studiengang Betriebswirtschaftslehre und im Master-
Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen. Es ist darüber hinaus 
eins von zwei Pflichtmodulen im wahlpflichtigen Minor-Bereich 
Umweltmanagement und Energiewirtschaft in den Master-
Studiengängen BWL, VWL, Wirtschaftsingenieurwesen, 
Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftspädagogik der Fakultät 
Wirtschaftswissenschaften. Das Modul ist Wahlpflichtmodul im 
Master-Studiengang Abfallwirtschaft und Altlasten. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Projektarbeit 
im Umfang von 60 Stunden, bestehend aus in sich abge-
schlossenen Projektteilleistungen, großer Projektleistung im 
Team und deren Präsentation und einer Klausurarbeit mit einer 
Dauer von 90 Minuten. Zum Bestehen des Moduls ist nach § 14 
Abs.1 Satz 2 PO zwingend das Bestehen der Projektarbeit erfor-
derlich.  
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Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 6 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote ergibt sich aus den einzelnen Prüfungsleistungen, 
dabei ist die Projektarbeit mit 70% und die Klausurarbeit mit 30% 
gewichtet. 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jedes Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Gesamtarbeitsaufwand beträgt 180 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MWW04 Bewirtschaftung und Optimi-
erung von Abwassersystemen 

Prof. Krebs 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

In diesem Modul werden spezielle Themen aus dem Bereich der 
Bewirtschaftung von Kanalsystemen und Abwasser-
reinigungsanlagen behandelt, insbesondere werden Strategien zur 
Optimierung von Abwassersystemen vermittelt (Erweiterung, in-
novative Verfahren, Unterhalt und Erneuerung, Steuerung und Re-
gelung, integrale Bewirtschaftung). Die Vorlesungsinhalte werden 
durch Übungen anhand von Fallbeispielen und durch Exkursionen 
ergänzt. Die Studierenden erlangen einen Überblick über Bewirt-
schaftungsmethoden zur Betriebsoptimierung von Abwasseranla-
gen und lernen sie zu bewerten. Durch die eigenständige Bearbei-
tung eines Fallbeispiels in einer Belegarbeit erwerben die Studie-
renden die Fähigkeit zur aktiven Nutzung der Methoden. 

Lehr- und 
Lernformen 

3 SWS Vorlesungen, 1 SWS Übung, 0,7 SWS Exkursion und 
Selbststudium.  

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Grundlagen in Hydrobiologie und Hydrochemie, Grundlagen der 
Abwassersysteme, Abwasser- und Schlammbehandlung 

Verwendbarkeit Das Modul ist Pflichtmodul im Master-Studiengang Wasser-
wirtschaft und ist Wahlpflichtmodul in den Master-Studiengängen 
Hydrologie und Abfallwirtschaft und Altlasten, dessen Wahlmodus 
gem. § 27 Abs. 3 der jeweiligen Prüfungsordnung bestimmt ist. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe 
von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Klausurarbeit 
im Umfang von 90 Minuten und einer Belegarbeit im Umfang von 
50 Stunden. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der Noten 
der Klausurarbeit (60%) und der Belegarbeit (40%). 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MWW05 Prozesswasserbehandlung und 
innerbetriebliche Wasser-
wirtschaft 

Prof. Nowak 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Das Modul behandelt Fragestellungen der Industrieabwasser- und 
Prozesswasserbehandlung sowie der innerbetrieblichen Wasser-
wirtschaft in Theorie und Praxis. Daher umfasst das Modul ein La-
borpraktikum, in dem verschiedene Verfahren der Prozesswasser-
behandlung den Studierenden nahe gebracht werden. Die Studie-
renden erlangen vertiefte Kenntnisse über die entscheidenden Pro-
zesse der Prozesswasserbehandlung und der betrieblichen Was-
serwirtschaft. 

Lehr- und  
Lernformen 

2 SWS Vorlesungen, 1 SWS Übungen, 1,5 SWS Laborpraktikum und 
Selbststudium 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Grundwissen in Hydrochemie und Hydrobiologie, naturwissen-
schaftliche und technische Grundlagen der Abwasserbehandlung 
und Wasseraufbereitung. Es werden verfahrens- und anlagentech-
nische Grundlagen der Industriewasserwirtschaft und praxisbezo-
gene Kenntnisse im Bereich der betrieblichen Wasserwirtschaft 
vorausgesetzt. 

Verwendbarkeit Das Modul ist Pflichtmodul im Master-Studiengang Wasser-
wirtschaft und ist Wahlpflichtmodul im Master-Studiengang Abfall-
wirtschaft und Altlasten, dessen Wahlmodus gem. § 27 Abs. 3 der 
Prüfungsordnung des Master-Studienganges Abfallwirtschft und 
Altlasten bestimmt ist. Das Modul schafft die vorausgesetzten 
Kenntnisse für die Teilnahme an Modul MWW14. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe 
von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Klausurarbeit im 
Umfang von 90 Minuten oder alternativ einer mündlichen Prüfungs-
leistung im Umfang von 30 Minuten, und einer sonstigen Prüfungs-
leistung in Form eines Praktikumsprotokolls. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. Die 
Modulnote ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der beiden 
Prüfungsleistungen (Klausurarbeit bzw. mündliche Prüfung 75%, 
Praktikumsprotokoll 25%). 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden.  

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MWW10 Hydrogeochemische Systemana-
lyse 

Frau Dr.-Ing. Burghardt 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Typische hydrogeochemische Phänomene der Grundwasserbewirt-
schaftung wie z. B. Pyritoxidation, Eisenhydroxidfällung und Schad-
stoff-Adsorption, Kationenaustausch sowie Minerallösung und -
fällung werden im Labor praktisch untersucht und anschließend in 
einer PC-Übung mit einem hydrochemischen Simulationsprogramm 
nachvollzogen. Durch die Zusammenführung von Grundlagen, Expe-
rimenten und Modellsimulationen sind die Studierenden in der Lage, 
hydrogeochemische Prozesse im Grundwasser modellgestützt ab-
zubilden und zu prognostizieren. 

Lehr- und 
Lernformen 

2 SWS Praktikum, 2 SWS Übung und Selbststudium 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Sehr gute Kenntnisse in Hydrochemie / Aquatischer Chemie. 

Verwendbarkeit Das Modul ist Wahlpflichtmodul in den Master-Studiengängen Was-
serwirtschaft, Hydrobiologie, Hydrologie und Abfallwirtschaft und 
Altlasten, dessen Wahlmodus gem. § 27 Abs. 3 der jeweiligen 
Prüfungsordnung bestimmt ist. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe 
von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Klausurarbeit im 
Umfang von 90 Minuten. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. Die 
Modulnote entspricht der Note der Klausurarbeit. 

Häufigkeit des 
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MWW12 Weitergehende Trinkwasser-
aufbereitung (Advanced Water 
Treatment) 

Prof. Uhl 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Die Studierenden beherrschen nach Abschluss des Moduls die 
grundlegenden Prinzipien von Niederdruck-Membranprozessen und 
kennen die praktische Anwendung dieser Prozesse, die grundle-
genden Prinzipien von Umkehrosmose-prozessen zur Entsalzung, 
die Grundlagen der UV-Desinfektion und erweiterter  
Oxidationsverfahren (advanced oxidation processes). Die Studie-
renden sind in der Lage, Membranprozesse für spezifische An-
wendungsfälle auszuwählen, jeweils erforderliche Vor- bzw. Nach-
behandlungsstufen auszuwählen und Reinigungsmöglichkeiten für 
die Membranprozesse aufzuzeigen. 

Lehr- und 
Lernformen 

2,5 SWS Vorlesung, 1 SWS Übung, 1 SWS Praktika, 0,7 SWS Ex-
kursion und Selbststudium. Die Unterrichtssprache ist Englisch. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Grundlegende Kenntnisse der Hydrochemie sowie der Wasserauf-
bereitung mit konventionellen Verfahren. 

Verwendbarkeit Das Modul ist ein Wahlpflichtmodul in den Master-Studiengängen 
Wasserwirtschaft, Hydrologie, Hydrobiologie und Abfallwirtschaft 
und Altlasten, dessen Wahlmodus gem. § 27 Abs. 3 der jeweiligen 
Prüfungsordnung bestimmt ist. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Klausurarbeit 
im Umfang von 135 Minuten und einem Praktikumsbericht im Um-
fang von 15 Stunden. Studien- und Prüfungsleistungen können in 
deutscher oder englischer Sprache erbracht werden. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der Noten 
der Prüfungsleistungen (70 % Klausurarbeit, 30 % Praktikumsbe-
richt). 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MWW14 Integriertes Wasser-, Energie- 
und Ressourcenmanagement in 
der Industrie 

Prof. Nowak 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Das Modul umfasst neben einem allgemeinen Überblick über In-
tegriertes Wasser-, Energie- und Ressourcen-management einschl. 
Systemanalysen (Wasser, Energie, Rohstoffe) Fragen des prozess-
integrierten Umwelt-schutzes sowie der innerbetrieblichen Ener-
giewirtschaft mit Energierückgewinnung und energetischer Nut-
zung organischer Reststoffe und gibt ferner einen Überblick über 
nachhaltige Produktionstechniken anhand von Beispielen. Die Stu-
dierenden erlangen ein vertieftes Verständnis über nachhaltige 
Techniken zur Optimierung des Wasser-, Energie- und Rohstoff-
einsatzes in der Industrie. 

Lehr- und  
Lernformen 

2 SWS Vorlesungen, 2 SWS Übungen, 0,7 SWS Exkursion und 
Selbststudium 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Grundwissen in Hydrochemie und Hydrobiologie, naturwissen-
schaftliche und technische Grundlagen der Abwasserbehandlung 
und Wasseraufbereitung. Es werden verfahrens- und anlagentech-
nische Grundlagen der Industriewasserwirtschaft und praxisbezo-
gene Kenntnisse im Bereich der betrieblichen Wasserwirtschaft 
vorausgesetzt sowie die im Modul MWW05 (Prozesswasserbe-
handlung und innerbetriebliche Wasserwirtschaft) erlangten Kom-
petenzen. 

Verwendbarkeit Das Modul ist ein Wahlpflichtmodul in den Master-Studiengängen 
Wasserwirtschaft, Hydrobiologie und Abfallwirtschaft und Altlas-
ten, dessen Wahlmodus gem. § 27 Abs. 3 der jeweiligen 
Prüfungsordnung bestimmt ist. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Klausurarbeit 
im Umfang von 90 Minuten oder alternativ einer mündlichen 
Prüfungsleistung im Umfang von 30 Minuten. Das Bestehen der 
Modulprüfung ist von der positiven Bewertung einer unbenoteten 
Prüfungsleistung in Form eines Exkursionsberichtes abhängig. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote entspricht der Note der Klausurarbeit bzw. der Note 
der mündlichen Prüfungsleistung. Wurde die Exkursionsbericht mit 
der Note '5' bewertet, ergibt sich gem. § 12 Abs. 1 Satz 5 der 
Prüfungsordnung die Modulnote aus dem gewichteten Mittel der 
Note der Klausurarbeit bzw. der mdl. Prüfungsleistung (Faktor 1) 
und dem Bericht (Faktor 2). 
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Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MWW15 Betrieb von Abwasseranlagen  Prof. Krebs 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

In diesem Modul werden aktuelle und zukunftsweisende Themen 
aus Sicht der Forschung (z. B. Einsatz der Modellierung zur Opti-
mierung von Ausbau und Betrieb, Interaktion des Abwassersys-
tems mit Oberflächengewässer und Grundwasser, Rolle der ur-
banen Wasserwirtschaft im integrierten Wasserressourcen-
management) und der Praxis (z. B. Sanierung, Betrieb, Realisie-
rung von und Erfahrung mit neuen Verfahren, Benchmarking) 
behandelt. Die Studierenden erhalten einen Überblick über Leis-
tungsfähigkeit und Grenzen von Verfahren, über Forschung und 
Umsetzung von Erkenntnissen in der Praxis. Sie erwerben da-
durch die Fähigkeit, den Bezug zwischen Forschung und Praxis 
herzustellen und innovative Methoden zeitnah und zielgerichtet 
zu implementieren. 

Lehr- und 
Lernformen 

6 SWS Vorlesungen, 0,7 SWS Exkursion 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Grundlagen der Abwassersysteme, Abwasser- und Schlammbe-
handlung 

Verwendbarkeit Das Modul ist ein Wahlpflichtmodul in den Master-Studiengängen 
Wasserwirtschaft und Abfallwirtschaft und Altlasten, dessen 
Wahlmodus gem. § 27 Abs. 3 der jeweiligen Prüfungsordnung 
bestimmt ist. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Klausurarbeit 
im Umfang von 90 Minuten. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote entspricht der Note der Klausurarbeit. 

Häufigkeit des Mod-
uls 

Das Modul wird jährlich im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MHYD16 Wasserqualität (Chemie) Prof. Worch 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Im Rahmen des Moduls werden zum einen umfassende Kennt-
nisse über klassische sowie neueste Methoden und Techniken 
zur analytischen Bestimmung der wichtigsten anorganischen und 
organischen Wasserinhaltsstoffe, welche maßgeblich die Qualität 
von Wässern bestimmen, vermittelt. Dabei werden sowohl die 
grundlegenden Messprinzipien als auch Anwendungsbeispiele 
erörtert. In einem zweiten Schwerpunkt des Moduls werden die  
etablierten Verfahren der Aufbereitung bzw. Abwasserbehand-
lung, die zur Verbesserung der Wasserqualität eingesetzt wer-
den, insbesondere aus wasserchemischer Sicht behandelt. Die 
Studenten verfügen über umfangreiche theoretische und prak-
tisch orientierte Kenntnisse auf dem Gebiet der Trinkwasserauf-
bereitung und Abwasserbehandlung. Die Studierenden besitzen 
zudem einen Überblick über verschiedene Analysenmethoden, 
können diese vergleichen und bewerten.  

Lehr- und 
Lernformen 

4 SWS Vorlesungen 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Grundkenntnisse auf den Gebieten Chemie, Wassertechnologie 
sowie Hydrochemie (Grundlagen und Wasserinhaltsstoffe) 
Literatur zur Vorbereitung: 
Worch, E.: Wasser und Wasserinhaltstoffe - Eine Einführung in 
die Hydrochemie, B.G. Teubner Verlagsgesellschaft, Stuttgart/ 
Leipzig, 1997 
Otto, M.: Analytische Chemie, VCH Verlagsgesellschaft, Wein-
heim/New York/Cambridge/Basel, 1995 
Gimbel, R.; Jekel, M.; Ließfeld, R.: Wasseraufbereitung – Grund-
lagen und Verfahren, Oldenbourg Industrieverlag, München/Wien, 
2004 

Verwendbarkeit Das Modul ist Wahlpflichtmodul in den Master-Studiengängen 
Wasserwirtschaft, Hydrologie, Hydrobiologie, Abfallwirtschaft 
und Altlasten dessen Wahlmodus gem. § 27 Abs. 3 der jeweili-
gen Prüfungsordnung bestimmt ist. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus zwei Klausurarbei-
ten im Umfang von je 90 Minuten. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote entspricht dem arithmetischen Mittel der Noten 
der beiden Klausurarbeiten. 

Häufigkeit des 
Moduls 

Das Modul wird jährlich, beginnend im Wintersemester, angebo-
ten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 2 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MHYWI02 Datenverwaltung und -analyse Frau Dr. Siemens 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Im Mittelpunkt des Moduls stehen die generelle Herangehens-
weise bei der Strukturierung, Organisation und Administration von 
Daten. Dabei werden unterschiedliche Datenformate und Verwal-
tungswerkzeuge vorgestellt (z. B. Excel, Access) sowie Möglich-
keiten, mit diesen oder in Kombination mit Analysewerkzeugen zu 
einer effektiven, robusten und nachvollziehbaren Datenauswertung 
zu gelangen. In einem zweiten Teil werden explizit Literaturdaten-
banken vorgestellt (z. B. Bibtex, Endnote, RefWorks). Dabei wer-
den Einsatzmöglichkeiten bei der Literaturrecherche und dem An-
fertigen wissenschaftlicher Arbeiten geübt. Die Studierenden sind 
in der Lage, Daten sinnvoll zu strukturieren und kennen aktuelle 
Werkzeuge der Datenverwaltung. Damit verbessern sie Ihre 
Fähigkeiten im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens (AQUA). 

Lehr- und 
Lernformen 

1 SWS Vorlesung, 4 SWS Übung und Selbststudium 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Grundkenntnisse im Umgang mit Rechentechnik, d. h. PC Kennt-
nisse und sicherer Umgang mit Standardsoftware (Tabellenkalkula-
tion, Datenbanken). 

Verwendbarkeit Das Modul ist ein Wahlpflichtmodul in den Master-Studiengängen 
Hydrobiologie, Hydrologie, Wasserwirtschaft und Abfallwirtschaft 
und Altlasten, dessen Wahlmodus gem. § 27 Abs. 3 der jeweiligen 
Prüfungsordnung bestimmt ist. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Klausurarbeit 
im Umfang von 90 Minuten sowie einer Belegarbeit im Umfang 
von 30 Stunden. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der Noten 
der beiden Prüfungsleistungen (Klausurarbeit 60%, Belegarbeit 
40%). 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MHYWI03 Exkursionsmodul Hydrowissen-
schaften 

Prof. Liedl 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Das Exkursionsmodul eröffnet die Möglichkeit, Themen-spezifisch 
unterschiedliche Studienschwerpunkte im Rahmen einer Exkursion 
zu beleuchten. Wert gelegt wird hierbei vor allem auf einen integ-
rativen, transdisziplinären (internationalen) Charakter dieses Mo-
duls. Die Studierenden sind in der Lage, modulübergreifend Stu-
dienschwerpunkte zu betrachten und zu beurteilen. Sie werden 
damit befähigt, globale, internationale und lokale Fragestellungen 
unterschiedlicher Forschungsgebiete zu bewerten und eigene 
Ideen zu entwickeln (AQUA). 

Lehr- und 
Lernformen 

10 SWS Exkursion (2- max. 3 Wochen) und Selbststudium 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

gute Kenntnisse allgemeiner hydrowissenschaftlicher Grundlagen 

Verwendbarkeit Das Modul ist Wahlpflichtmodul in den Master-Studiengängen 
Wasserwirtschaft, Hydrologie, Hydrobiologie und Abfallwirtschaft 
und Altlasten, dessen Wahlmodus gem. § 27 Abs. 3 der jeweiligen 
Prüfungsordnung bestimmt ist. 

Voraussetzungen für 
die Vergabe von Leis-
tungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer schriftlichen 
Prüfungsleistung in Form eines Exkursionsberichts im Umfang von 
30 Stunden und einem Referat. 

Leistungspunkte und 
Noten 

Durch das Modul können 10 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der 
Noten der beiden Prüfungsleistungen. 

Häufigkeit des Moduls Das Modul wird jährlich im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 300 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

FOMF23 Stoffhaushalt terrestrischer 
Biogeosysteme 

Prof. K.-H. Feger 

Weitere Dozenten  Prof. F. Makeschin 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Inhalte: Das Modul befasst sich mit der messtechnischen Erfas-
sung, modellgestützten Beschreibung und Bewertung maßgebli-
cher Flüsse und Vorräte in Atmosphäre-Boden-Pflanze-Systemen 
(Schwerpunkt Waldökosysteme). Dabei werden auch die vielfälti-
gen Verknüpfungen zu Klima- und Gewässersystemen aufgezeigt 
(u.a. Moore und subhydrische Böden als Umweltarchive). Ausge-
hend von den globalen biogeochemischen Kreisläufen der Ele-
mente C, N, S, P und weiterer ausgewählter Elemente (u. a. 
Schwermetalle) werden anhand von Ökosystem-Fallstudien die 
maßgeblichen Prozesse und ihre Steuergrößen herausgearbeitet 
und Quellen-/Senkenfunktionen definiert. Im Vordergrund stehen 
dabei die land- und forstwirtschaftliche Nutzung sowie der Ein-
fluss eines sich wandelnden Klimas. Der prinzipielle Aufbau kom-
plexer Stoffhaushaltsmodelle und deren Integration in globale 
Modelle werden dargestellt und Möglichkeiten und Grenzen 
diskutiert. Dies stellt eine wichtige Grundlage für die Planung und 
Bewertung nachhaltiger Landnutzungssysteme sowie für die 
Entwicklung von Strategien im Klima-, Boden- und Gewässer-
schutz dar. 
Qualifikationsziele: Die Teilnehmer sind mit erfolgreichem Ab-
schluss des Moduls befähigt, die maßgeblichen Prozesse und 
Steuergrößen des Stoffhaushalts auf ökosystemarer Ebene in 
verschiedenen räumlichen und zeitlichen Skalen zu verstehen. Sie 
können dadurch Konsequenzen von Bewirtschaftungs- und Vege-
tationsänderungen sowie Klimaänderungen abschätzen. Sie sind 
in der Lage, Komponenten des Stoffhaushalts im Freiland mess-
technisch und laboranalytisch zu erfassen, modellgestützt zu 
beschreiben und Ergebnisse kritisch zu bewerten. 

Lehr- und Lernformen Das Modul umfasst 
- 1 SWS Vorlesung 
- 1 SWS Labor- und Geländeübung 
- 1 SWS Seminar 
- 1 SWS Exkursionen. 
Die Lehrveranstaltungen können in deutscher oder englischer 
Sprache abgehalten werden. 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Grundlagen Chemie, Physik, Biologie, Bodenkunde, Meteorologie 

Verwendbarkeit Das Modul ist ein Pflichtmodul in der Profillinie Forstliche Um-
weltsysteme im Wandel im Master-Studiengang Forstwissen-
schaften. 
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Voraussetzungen für 
die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus 
- einer mündlichen Prüfungsleistung (Einzelprüfung, 30 min) und  
- einem Referat mit 45-minütiger Dauer oder alternativ einer Se-
minararbeit (30 Stunden). 

Leistungspunkte und 
Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote ergibt sich aus dem arithmetischen Mittelwert der 
Noten der beiden Prüfungsleistungen. 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester ange-
boten. 

Arbeitsaufwand  Der Gesamtaufwand für die Präsenz in den Lehrveranstaltungen, 
das Selbststudium und das Erbringen der Prüfungsleistungen 
beträgt 150 Arbeitsstunden. 

Beteiligte Disziplinen Standortslehre, Bodenkunde 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MA-CH-BOC 07 

 

Umwelt- und Radiochemie Prof. Dr. G. Bernhard 

Inhalte und 

Qualifikationsziele 

Im Modul werden umweltchemische Kenntnisse im Zusammen-
hang mit dem Eintrag von Umweltchemikalien, der Erzeugung von 
Energie und der Wirkung ionisierender Strahlung vermittelt. Grund-
legende Aspekte der Umweltchemie von Metallen und Organika, 
der Chemie von radioaktiven Schwermetallen im Kernbrennstoff-
zyklus und die Nutzung und Wirkung von ionisierender Strahlung 
gehören zum Lehrinhalt. Es werden die Grenzflächenphänomene 
beim Stoffübergang vom Geo- in das Bio-System aufgezeigt und die 
Bestimmung der Bindungsform und der Lokalisation in diesen Sys-
temen im spurenanalytischen Konzentrationsbereich sollen erlernt 
werden. Kompetenzen zum Umgang mit offenen radioaktiven Stof-
fen werden vermittelt. Ziel ist es, die Studierenden in die Lage zu 
versetzen, die in der Umwelt ablaufenden  Grundprozesse und de-
ren Änderung durch die Produktion von unterschiedlichsten Stoffen, 
der Art der Energieerzeugung und des Strahlungseintrags kritisch 
hinterfragen zu können und die Auswirkungen auf Luft, Wasser, 
Boden, die Biota und den menschlichen Organismus vor dem Hin-
tergrund aktuellster wissenschaftlicher Erkenntnisse einzuordnen.  

Lehr- und 
Lernformen 

Vorlesung (4 SWS) 
Seminar (1 SWS) 
Praktikum (1 SWS) bzw. Exkursion 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Grundkenntnisse auf den Gebieten der Anorganischen, Physikali-
schen und Analytischen Chemie, erfolgreicher Abschluss Bachelor-
Studium. 
Literatur zur Vorbereitung:  
V. Koß: Umweltchemie, Eine Einführung in Studium und Praxis, 
Springer Verlag, 1997, ISBN 3-540-61830-9 
U. Förstner: Umweltschutz Technik, Springer Verlag, 1995, ISBN 3-
540-58536-2 
I.L. Marr, M.S. Cresser, L.J. Ottendorfer: Umweltanalytik, Georg 
Thieme Verlag, 1988, ISBN 3-13-672101-2 
K.H. Lieser: Einführung in die Kernchemie, VCH Verlagsgesellschaft, 
Weinheim, 1991, ISBN 3-527-28329-3 
W. Stolz: Radioaktivität (Grundlagen-Messung-Anwendung), B.G. 
Teubner Verlagsgesellschaft Stuttgart, 2003, ISBN 3-519-30224-1 

Verwendbarkeit Das Modul ist im Master-Studiengang Chemie ein Wahlpflichtmodul 
im Wahlpflichtbereich Biologisch Orientierte Chemie, BOC. Es kann 
auch bei anderen Master-Studiengängen als Modul eingesetzt 
werden. Das Modul ist ein Wahlpflichtmodul im Master-
Studiengang Abfallwirtschaft und Altlasten. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Klausurarbeit 
von 90 min und dem Praktikum. 

PL 1: Klausurarbeit    

PL 2: Praktikum (Master-Chemie); Exkursion/Seminar (Master- Ab-
fallwirtschaft und Altlasten). 
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Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte (CP) erworben werden. 
Die Modulnote errechnet sich wie folgt: Modulnote = 0,75 x PL 1 + 
0,25xPL 2. 

Häufigkeit des 
Moduls 

Das Modul wird im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Der Arbeitsaufwand beträgt 150 Arbeitsstunden. 

Dauer des Moduls Das Modul erstreckt sich über ein Semester und ist für 10 Studie-
rende begrenzt. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MA-CH-BOC 08 Holz- und Pflanzenchemie Prof. Fischer 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Das Modul umfasst inhaltlich Kenntnisse zum Vorkommen, der 
Struktur und den Eigenschaften von niedermolekularen und 
polymeren Holz- und Pflanzeninhaltsstoffen. Schwerpunkte sind 
weiterhin wichtige chemische Reaktionen der Inhaltsstoffe, Ver-
fahren zu deren Isolierung sowie zur Anwendung und Nutzung. 
Die Studierenden sind in der Lage, primäre und sekundäre Pflan-
zeninhaltsstoffe in ihren Struktur-Eigenschaftsbeziehungen zu 
bewerten sowie chemische Folgereaktionen zu verstehen. Ferner 
können die Studenten die Anwendung solcher Substanzen 
einordnen. 

Lehr- und 
Lernformen 

3 SWS Vorlesung 
4 SWS Praktikum 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Voraussetzungen: chemische Grundkenntnisse in organischer 
und anorganischer Synthese sowie Strukturaufklärung 
Literatur zur Vorbereitung: 
Fengel, D., Wegener, G.: Wood Chemistry, Ultrastructure, Reac-
tions, De Gruther 1989  
Buchanan, B., Grussem, W., Jones, R.L., Biochemistry & Molecu-
lar Biology of Plants , American Society of Plants Physiologist 
2000  
Tsai, C. Stan: Biomacromolecules, Introduction to Structure, 
Function and Informatics, Wiley –VCH 2006 

Verwendbarkeit Das Modul ist im Master-Studiengang Chemie ein Wahlpflicht-
modul in der Modulsäule „Biologisch orientierte Chemie“. Das 
Modul ist ein Wahlpflichtmodul im Master-Studiengang Abfall-
wirtschaft und Altlasten. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungs-
leistungen. PL 1: Klausurarbeit im Umfang von 90 min. PL 2: 
Praktikum. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote errechnet sich wie folgt: Modulnote = 0,75*PL 1 
+ 0,25*PL 2. 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt 150 Arbeitsstunden. 

Dauer des Moduls Das Modul erstreckt sich über ein Semester und ist für 10 Studie-
rende begrenzt. 
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Anlage 2 
Studienablaufplan Master-Studiengang Abfallwirtschaft und Altlasten 
 
mit Art und Umfang der Lehrveranstaltungen (in SWS) sowie erforderlichen Leistungen, de-
ren Art, Umfang und Ausgestaltung den Modulbeschreibungen zu entnehmen sind 
 

Modul- 
Nr. 

Modulname 

Semester 

LP 

1. 2. 3. 4. 
V/Ü/S/P/E 

PL 

MAA01 
Umwelttechnisches Versuchs- 
und Laborpraktikum - Altlasten 

 
1/0/1/6/0 

2 
  10 

MAA02 
Umwelttechnisches Versuchs- 
und Laborpraktikum - Abfallwirt-
schaft 

 
2/0/0/8/2,1 

3 
  10 

MAA03 
Planung von Abfallbehandlungsan-
lagen 

1/0/3/0/0 
3 

   5 

MAA04 
Bewertung von abfallwirt-
schaftlichen Prozessen 

1/0/3/0/0 
2 

   5 

MAA05 Altlastenbewertung 
2/0/2/0/0 

1 
   5 

MAA06 
Angewandte Grundwasser- und 
Bodensanierung 

2/0/2/0/0 
2 

   5 

MAA07 
Planspiele Abfallwirtschaft und 
Altlasten 

  
1/0/3/0/0 

4 
 5 

MAA08 
Fachpraktikum Abfallwirtschaft 
und Altlasten 

  
0/0/2/0/0 

2 
 12 

MAA09 
Seminarmodul Abfallwirtschaft 
und Altlasten 

 
0/0/4/0/0 

2* 
  5 

MAA10 
Studienprojekt Abfallwirtschaft 
und Altlasten 

  
0/0/1/6/0 

2 
 8 

Wahlpflichtstudium 20 

 

Master-
Arbeit mit 
Kolloqui-

um 

30 

 LP 30 30 30 30 120 
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Angebote für das Wahlpflichtstudium 
 

Modul- 
Nr. 

Modulname Winter- 
semester 

Sommer- 
semester 

Winter- 
semester LP 

  V/Ü/S/P/E 
PL 

 

BAA04 
Abfall- und Ressourcenwirt-
schaft 

4/0/0,5/0/0 
2 

  5 

BAA05 Abfalltechnik  
4/0/0/0/0 

2 
 5 

BAA06 Verwertungstechnologien 
4/0/0/0/0,5 

2 
  5 

BAA07 
Altlastenerkundung und 
-sanierung 

 
4/0/0/0/0,7 

1 
 5 

BAA09 Umweltplanung 
1/0/0/0/0,7 

1 
2/0/0/0/0 

1 
 5 

VG08 Technische Thermodynamik 
2/2/0/0/0 

1 
2/2/0/0/0 

1 
 8 

VG09 Strömungslehre I  
2/2/0/0/0 

1 
 4 

VH6 Prozess- und Anlagentechnik 
2/1/0/0/0 

1 
3/3/0/0/0 

3** 
 13,5 

MH26 
Grundlagen der Energiema-
schinen 

 
4/2/0/0/0 

3 
 9 

VT9 Papierherstellungstechnik  
10 SWS 

** 
15 

MT20 Energiemaschinen 
>12 SWS 

*** 
 18 

MT21 Kernenergietechnik 
12 SWS 

*** 
 18 

MT22 Wärmetechnik 
12 SWS 

*** 
 18 

BWL-MA-2-4 
Ökologieorientierte Informa-
tions- und Entscheidungsin-
strumente 

 
2/0/2/0/0 

2 
 6 

MWW04 
Bewirtschaftung und Optimie-
rung von Abwassersystemen 

  
3/1/0/0/0,7 

2 
5 

MWW05 
Prozesswasserbehandlung und 
innerbetriebliche Wasserwirt-
schaft 

2/1/0/1,5/0 
2 

  5 

MWW10 
Hydrogeochemische System-
analyse 

 
0/2/0/2/0 

1 
 5 

MWW12 
Weitergehende Trinkwasser-
aufbereitung (Advanced Water 
Treatment) 

  
2,5/1/0/1/0,

7 
2 

5 

MWW14 
Integriertes Wasser-, Energie- 
und Ressourcen-management 
in der Industrie 

 
2/2/0/0/0,7 

2 
 5 

MWW15 Betrieb von Abwasseranlagen  
6/0/0/0/0,7 

1 
 5 
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MHYD16 Wasserqualität (Chemie) 
2/0/0/0/0 

1 
2/0/0/0/0 

1 
 5 

MHYWI02 Datenverwaltung und -analyse   
1/4/0/0/0 

2 
5 

MHYWI03 
Exkursionsmodul Hydrowis-
senschaften 

 
0/0/0/0/10 

2 
 10 

FOMF 23 
Stoffhaushalt terrestrischer 
Biogeosysteme 

1/1/1/0/1 
2* 

  5 

MA-CH-BOC 07 Umwelt- und Radiochemie  
4/0/1/1/0 

2 
 5 

MA-CH-BOC 08 Holz- und Pflanzenchemie  
3/0/0/4/0 

2 
 5 

 
 
Legende des Studienablaufplans 
V/Ü/S/P/E Vorlesung/Übung/Seminar/Praktikum/Exkursion 
LP  Leistungspunkte 
PL  Anzahl der Prüfungsleistungen 
*  Angebot alternativer Prüfungsleistungen 
**  Art der Prüfungsleistung(en) wird zu Beginn des Moduls bekannt gegeben 
*** Art der Prüfungsleistungen entsprechend der ausgewählten Lehrveranstaltungen in-

nerhalb des Moduls 
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Technische Universität Dresden 
 

Fakultät Umweltwissenschaften 
Fachrichtung Hydrowissenschaften 

 
 

Prüfungsordnung für den konsekutiven Master-Studiengang 
Abfallwirtschaft und Altlasten 

 
 

Vom 03.05.2015  
 
 
Aufgrund von § 34 des Gesetzes über die Freiheit der Hochschulen im Freistaat Sachsen 
(Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz - SächsHSFG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), geändert durch Artikel 24 des Gesetzes vom 
18. Dezember 2013  (SächsGVBl. S. 970, 1086), erlässt die Technische Universität Dresden 
die nachfolgende Prüfungsordnung als Satzung. 
 
 
 
Inhaltsübersicht 
 
 
Abschnitt 1: Allgemeine Bestimmungen  
 
§ 1 Regelstudienzeit 
§ 2 Prüfungsaufbau 
§ 3 Fristen und Termine 
§ 4 Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen und Zulassungsverfahren 
§ 5 Arten der Prüfungsleistungen 
§ 6 Klausurarbeiten 
§ 7 Seminararbeiten und andere entsprechende schriftliche Arbeiten 
§ 8 Projektarbeiten 
§ 9 Mündliche Prüfungsleistungen 
§ 10 Referate 
§ 11 Sonstige Prüfungsleistungen 
§ 12 Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten, Bekanntgabe 

der Prüfungsergebnisse 
§ 13 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
§ 14 Bestehen und Nichtbestehen 
§ 15 Freiversuch 
§ 16 Wiederholung von Modulprüfungen 
§ 17 Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen sowie 

außerhochschulischen Qualifikationen 
§ 18 Prüfungsausschuss 
§ 19 Prüfer und Beisitzer 
§ 20 Zweck der Master-Prüfung 
§ 21 Zweck, Ausgabe, Abgabe, Bewertung und Wiederholung der Master-Arbeit  

und Kolloquium 
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§ 22 Zeugnis und Master-Urkunde 
§ 23 Ungültigkeit der Master-Prüfung 
§ 24 Einsicht in die Prüfungsakten 
 
 
Abschnitt 2: Fachspezifische Bestimmungen 
 
§ 25 Studiendauer, -aufbau und -umfang 
§ 26 Fachliche Voraussetzungen der Master-Prüfung 
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Abschnitt 1: Allgemeine Bestimmungen 
 
 

§ 1 
Regelstudienzeit 

 
Die Regelstudienzeit für den Master-Studiengang Abfallwirtschaft und Altlasten umfasst 
neben der Präsenz das Selbststudium, betreute Praxiszeiten sowie die Master-Prüfung. 
 
 

§ 2 
Prüfungsaufbau 

 
Die Master-Prüfung besteht aus Modulprüfungen sowie der Master-Arbeit und dem 
Kolloquium. Eine Modulprüfung schließt ein Modul ab und besteht in der Regel aus mehre-
ren Prüfungsleistungen Die Modulprüfungen werden studienbegleitend abgenommen. 
 
 

§ 3 
Fristen und Termine 

 
(1) Die Master-Prüfung soll innerhalb der Regelstudienzeit abgelegt werden. Eine Master-
Prüfung, die nicht innerhalb von vier Semestern nach Abschluss der Regelstudienzeit 
abgelegt worden ist, gilt als nicht bestanden. Eine nicht bestandene Master-Prüfung kann 
innerhalb eines Jahres einmal wiederholt werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt sie erneut als 
nicht bestanden. Eine zweite Wiederholungsprüfung ist nur zum nächstmöglichen Prüfungs-
termin möglich, danach gilt die Master-Prüfung als endgültig nicht bestanden. 
 
(2) Modulprüfungen sollen bis zum Ende des jeweils durch den Studienablaufplan 
vorgegebenen Semesters abgelegt werden. 
 
(3) Die Technische Universität Dresden stellt durch die Studienordnung und das Lehrangebot 
sicher, dass Studien- und Prüfungsleistungen sowie die Master-Arbeit und das Kolloquium in 
den festgesetzten Zeiträumen abgelegt werden können. Die Studierenden werden recht-
zeitig über die Termine, zu denen Studien- und Prüfungsleistungen zu erbringen sind, und 
ebenso über den Aus- und Abgabezeitpunkt der Master-Arbeit sowie über den Termin des 
Kolloquiums informiert. Den Studierenden ist für jede Modulprüfung auch die jeweilige 
Wiederholungsmöglichkeit bekannt zu geben. 
 
(4) In Zeiten des Mutterschutzes und in der Elternzeit beginnt kein Fristlauf und sie werden 
auf laufende Fristen nicht angerechnet. 
 
 

§ 4 
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen und Zulassungsverfahren 

 
(1) Die Master-Prüfung kann nur ablegen, wer 
 1.  in den Master-Studiengang Abfallwirtschaft und Altlasten an der Technischen 

Universität Dresden eingeschrieben ist und  
 2. die fachlichen Voraussetzungen (§ 26) nachgewiesen hat und 
 3.  eine schriftliche oder datenverarbeitungstechnisch erfasste Erklärung zu Absatz 4 

Nr. 3 abgegeben hat. 



63 

(2) Für die Erbringung von Prüfungsleistungen hat sich der Studierende anzumelden. Form 
und Frist der Anmeldung werden vom Prüfungsausschuss festgelegt und zu Beginn jedes 
Semesters fakultätsüblich bekannt gegeben. Eine spätere Anmeldung ist ohne Angabe von 
Gründen möglich. Die Anmeldung muss spätestens sieben Tage vor einer Prüfungsleistung, 
eine Abmeldung muss spätestens am Tag vor der Prüfungsleistung erfolgen. 
 
(3) Die Zulassung erfolgt 
 1. zu einer Prüfungsleistung aufgrund der jeweiligen Anmeldung, 
 2. zur Master-Arbeit aufgrund des Antrags auf Ausgabe des Themas oder, im Falle von  

   § 21 Abs. 3 Satz 5, mit der Ausgabe des Themas und 
 3.  zum Kolloquium aufgrund der Bewertung der Master-Arbeit mit mindestens  

   „ausreichend“ (4,0). 
 
(4) Die Zulassung wird abgelehnt, wenn 
 1. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen oder die Verfahrensvorschriften nach 

Absatz 2 nicht erfüllt sind oder 
 2. die Unterlagen unvollständig sind oder 
 3. der Studierende eine für den Abschluss des Master-Studiengangs Abfallwirtschaft 
  und Altlasten erforderliche Prüfung bereits endgültig nicht bestanden hat. 
 
(5) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. Die Bekanntgabe kann öffentlich 
erfolgen. § 18 Abs. 4 bleibt unberührt. 
 
 

§ 5 
Arten der Prüfungsleistungen 

 
(1) Prüfungsleistungen sind durch 
 1.  Klausurarbeiten (§ 6), 
 2.  Seminararbeiten und andere entsprechende schriftliche Arbeiten (§ 7), 
 3.  Projektarbeiten (§ 8), 
 4. mündliche Prüfungsleistungen (§ 9), 
 5.  Referate (§ 10) und/oder 
 6.  sonstige Prüfungsleistungen (§ 11) 
zu erbringen. 
In Modulen, die erkennbar mehreren Prüfungsordnungen unterliegen, sind für inhaltsgleiche 
Prüfungsleistungen Synonyme zulässig. Schriftliche Prüfungsleistungen nach dem Antwort-
wahlverfahren (Multiple-Choice) sind ausgeschlossen. 
 
(2) Studien- und Prüfungsleistungen sind in deutscher oder englischer Sprache zu erbringen. 
Die Erbringung von Studien- und Prüfungsleistungen in englischer Sprache ist in der Modul-
beschreibung anzuzeigen. In Pflichtmodulen ist in jedem Fall zu ermöglichen, dass die 
Prüfungsleistungen in deutscher Sprache erbracht werden können. 
 
(3) Macht der Studierende glaubhaft, wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher 
Behinderung bzw. chronischer Krankheit nicht in der Lage zu sein, Prüfungsleistungen ganz 
oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so wird ihm vom Prüfungsaus-
schussvorsitzenden gestattet, die Prüfungsleistungen innerhalb einer verlängerten 
Bearbeitungszeit oder in gleichwertiger Weise zu erbringen. Dazu kann die Vorlage eines 
ärztlichen Attestes und in Zweifelsfällen eines amtsärztlichen Attestes verlangt werden. 
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(4) Macht der Studierende glaubhaft, wegen der Betreuung eigener Kinder bis zum 
14. Lebensjahr oder der Pflege naher Angehöriger Prüfungsleistungen nicht wie 
vorgeschrieben erbringen zu können, gestattet der Prüfungsausschussvorsitzende auf 
Antrag, die Prüfungsleistungen in gleichwertiger Weise abzulegen. Nahe Angehörige sind 
Kinder, Eltern, Großeltern, Ehe- und Lebenspartner. Wie die Prüfungsleistung zu erbringen 
ist, entscheidet der Prüfungsausschussvorsitzende in Absprache mit dem zuständigen 
Prüfer nach pflichtgemäßem Ermessen. Als geeignete Maßnahmen zum Nachteilsausgleich 
kommen z. B. verlängerte Bearbeitungszeiten, Bearbeitungspausen, Nutzung anderer 
Medien, Nutzung anderer Prüfungsräume innerhalb der Hochschule oder ein anderer 
Prüfungstermin in Betracht. 
 
 

§ 6 
Klausurarbeiten 

 
(1) In den Klausurarbeiten soll der Studierende nachweisen, dass er auf der Basis des 
notwendigen Grundlagenwissens in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den 
gängigen Methoden des Studienfaches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten kann. 
 
(2) Klausurarbeiten, deren Bestehen Voraussetzung für die Fortsetzung des Studiums ist, 
sind in der Regel, zumindest aber im Falle der letzten Wiederholungsprüfung, von zwei 
Prüfern zu bewerten. Die Note ergibt sich aus dem Durchschnitt der Einzelbewertungen 
gemäß § 12 Abs. 1. Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten. 
Zeitgleich zur Bekanntgabe der Noten soll die Notenverteilung veröffentlicht werden. 
 
(3) Die Dauer einer Klausurarbeit wird jeweils in den Modulbeschreibungen festgelegt und 
darf 90 Minuten nicht unterschreiten und 240 Minuten nicht überschreiten.  
 
 

§ 7 
Seminararbeiten und andere entsprechende schriftliche Arbeiten  

 
(1) Durch Seminararbeiten soll der Studierende die Kompetenz nachweisen, ausgewählte 
Fragestellungen anhand der Fachliteratur und weiterer Arbeitsmaterialien in einer begrenzten 
Zeit bearbeiten zu können. Ferner soll festgestellt werden, ob er über die grundlegenden 
Techniken wissenschaftlichen Arbeitens verfügt. Andere entsprechende schriftliche 
Arbeiten, nämlich Belegarbeiten, Praktikums- und Exkursionsberichte sind den 
Seminararbeiten gleichgestellt. 
 
(2) Für Seminararbeiten und andere entsprechende schriftliche Arbeiten gilt § 6 Abs. 2 ent-
sprechend. 
 
(3) Seminararbeiten und andere entsprechende schriftliche Arbeiten dürfen maximal einen 
zeitlichen Umfang von 180 Stunden haben. Der konkrete Umfang wird jeweils in den 
Modulbeschreibungen festgelegt. 
 
 

§ 8 
Projektarbeiten 

 
(1) Durch Projektarbeiten wird in der Regel die Fähigkeit zur Teamarbeit und insbesondere 
zur Entwicklung, Durchsetzung und Präsentation von Konzepten nachgewiesen. Hierbei soll 
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der Studierende die Kompetenz nachweisen, an einer größeren Aufgabe Ziele definieren 
sowie interdisziplinäre Lösungsansätze und Konzepte erarbeiten zu können. 
 
(2) Für Projektarbeiten gilt § 6 Abs. 2 entsprechend. 
 
(3) Der zeitliche Umfang der Projektarbeiten wird jeweils in den Modulbeschreibungen 
festgelegt und beträgt maximal 200 Stunden. 
 
(4) Bei einer in Form einer Teamarbeit erbrachten Projektarbeit müssen die Einzelbeiträge 
deutlich erkennbar und bewertbar sein und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllen. 
 
 

§ 9 
Mündliche Prüfungsleistungen 

 
(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Studierende die Kompetenz nachweisen, 
die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennen und spezielle Fragestellungen in diese 
Zusammenhänge einordnen zu können. Ferner soll festgestellt werden, ob der Studierende 
über ein dem Stand des Studiums entsprechendes Grundlagenwissen verfügt. 
 
(2) Mündliche Prüfungsleistungen werden in der Regel vor mindestens zwei Prüfern 
(Kollegialprüfung) oder vor einem Prüfer in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers (§ 19) 
als Gruppenprüfung mit bis zu fünf Personen oder als Einzelprüfung abgelegt. 
 
(3) Mündliche Prüfungsleistungen haben einen Umfang von 15 bis 45 Minuten. Der konkrete 
Umfang wird jeweils in den Modulbeschreibungen festgelegt. 
 
(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfungsleistungen sind 
in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist dem Studierenden im Anschluss an die 
mündliche Prüfungsleistung bekannt zu geben. 
 
 

§ 10 
Referate 

 
(1) Durch Referate soll der Studierende die Kompetenz nachweisen, spezielle 
Fragestellungen aufbereiten und präsentieren zu können. Umfang und Ausgestaltung wird 
durch die Aufgabenstellung festgelegt. 
 
(2) Referate werden in der Regel durch den Lehrenden bewertet, der für die 
Lehrveranstaltung, in der das Referat ausgegeben und gegebenenfalls gehalten wird, 
zuständig ist. § 6 Abs. 2 Satz 1 und 2 gilt entsprechend. 
 
(3) § 9 Abs. 4 gilt entsprechend. 
 
 

§ 11 
Sonstige Prüfungsleistungen 

 
(1) Durch andere kontrollierte, nach gleichen Maßstäben bewertbare und in den 
Modulbeschreibungen inklusive der Anforderungen sowie gegebenenfalls des zeitlichen 
Umfangs konkret benannte Prüfungsleistungen (sonstige Prüfungsleistungen) soll der 
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Studierende die vorgegebenen Leistungen erbringen. Sonstige Prüfungsleistungen sind 
Praktikumsprotokolle, Eingangstestate, Präsentationen und Interviews. 
 
(2) Das Praktikumsprotokoll ist ein formalisierter Bericht über die Versuchsdurchführung im 
umwelttechnischen Praktikum. Das Eingangstestat ist eine schriftliche Prüfung vor den 
Laborexperimenten zur Überprüfung der für deren Durchführung vorausgesetzten Kennt-
nisse. Die Präsentation ist eine mediengestützte Vorstellung eigener Ergebnisse und 
Literaturauswertungen. Ein Interview ist eine Befragung durch einen oder mehrere Frage-
steller mit dem Ziel, fachliche Informationen oder Sachverhalte zu ermitteln. Das Interview 
erfordert eine intensive Vorbereitung und Recherche in Hinblick auf den fachlichen 
Hintergrund des Interviewten und die Formulierung inhaltlich relevanter Fragen. Der 
Interviewer muss dabei ein hohes Maß an Reaktionsvermögen entwickeln und nachweisen, 
dass er in der Lage ist, eine fachliche Diskussion zu führen und zu moderieren. 
 
(3) Für schriftliche sonstige Prüfungsleistungen gilt § 6 Abs. 2 entsprechend. Für nicht 
schriftliche sonstige Prüfungsleistungen gelten § 9 Abs. 2 und 4 entsprechend. 
 
 

§ 12 
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten, 

Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse 
 
(1) Die Bewertung für die einzelnen Prüfungsleistungen wird von den jeweiligen Prüfern 
festgesetzt. Dafür sind folgende Noten zu verwenden: 
 1 = sehr gut  = eine hervorragende Leistung; 
 2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen  
    Anforderungen liegt; 
 3 = befriedigend  = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen  
    entspricht; 
 4 = ausreichend  = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den  
     Anforderungen genügt; 
 5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den  
     Anforderungen nicht mehr genügt. 
Zur differenzierten Bewertung können einzelne Noten um 0,3 auf Zwischenwerte 
angehoben oder abgesenkt werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei 
ausgeschlossen. Eine einzelne Prüfungsleistung wird lediglich mit „bestanden“ oder „nicht 
bestanden“ bewertet (unbenotete Prüfungsleistung), wenn die entsprechende Modulbe-
schreibung dies ausnahmsweise vorsieht. In die weitere Notenberechnung gehen mit 
„bestanden“ bewertete unbenotete Prüfungsleistungen nicht ein; mit „nicht bestanden“ 
bewertete unbenotete Prüfungsleistungen gehen in die weitere Notenberechnung mit der 
Note 5 (nicht ausreichend) ein. 
 
(2) Die Modulnote ergibt sich aus dem gegebenenfalls gemäß der Modulbeschreibung 
gewichteten Durchschnitt der Noten der Prüfungsleistungen des Moduls. Es wird nur die 
erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne 
Rundung gestrichen. Die Modulnote lautet bei einem Durchschnitt 
 bis einschließlich 1,5  =  sehr gut, 
 von 1,6 bis einschließlich 2,5  =  gut, 
 von 2,6 bis einschließlich 3,5  =  befriedigend, 
 von 3,6 bis einschließlich 4,0  =  ausreichend, 
 ab 4,1 =  nicht ausreichend. 
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(3) Für die Master-Prüfung wird eine Gesamtnote gebildet. In die Gesamtnote der Master-
Prüfung gehen die Endnote der Master-Arbeit mit einem Gewicht von 30 % und die gemäß 
den Leistungspunkten gewichteten Modulnoten mit einem Gewicht von 70 % nach § 27 
Abs. 1 ein. Die Endnote der Master-Arbeit setzt sich aus der Note der Master-Arbeit mit 
zweifachem und der Note des Kolloquiums mit einfachem Gewicht zusammen. Für die 
Bildung der Gesamt- und Endnoten gilt Absatz 2 Satz 2 und 3 entsprechend. 
 
(4) Die Gesamtnote der Master-Prüfung wird zusätzlich als relative Note entsprechend der 
ECTS-Bewertungsskala ausgewiesen. 
 
(5) Die Modalitäten zur Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse sind den Studierenden durch 
fakultätsübliche Veröffentlichung mitzuteilen. 
 
 

§ 13 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn der 
Studierende einen für ihn bindenden Prüfungstermin ohne triftigen Grund versäumt oder 
ohne triftigen Grund zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine Prüfungsleistung nicht innerhalb 
der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 
 
(2) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachte Grund muss dem 
Prüfungsamt unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei 
Krankheit des Studierenden kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes und in Zweifelsfällen 
eines amtsärztlichen Attestes verlangt werden. Soweit die Einhaltung von Fristen für die 
erstmalige Meldung zu Prüfungen, die Wiederholung von Prüfungen, die Gründe für das 
Versäumnis von Prüfungen und die Einhaltung von Bearbeitungszeiten für Prüfungsarbeiten 
betroffen sind, steht der Krankheit des Studierenden die Krankheit eines von ihm 
überwiegend allein zu versorgenden Kindes gleich. Wird der Grund anerkannt, so wird ein 
neuer Termin anberaumt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall 
anzurechnen. Über die Genehmigung des Rücktritts bzw. die Anerkennung des Ver-
säumnisgrundes entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
(3) Versucht der Studierende, das Ergebnis seiner Prüfungsleistungen durch Täuschung oder 
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die betreffende Prüfungs-
leistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Ein Studierender, der den ordnungs-
gemäßen Ablauf des Prüfungstermins stört, kann vom jeweiligen Prüfer oder Aufsicht-
führenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall 
wird die Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bzw. „nicht bestanden“ bewertet. In 
schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss den Studierenden von der Erbringung 
weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die Master-Arbeit und das Kolloquium entsprechend. 
 
 

§ 14 
Bestehen und Nichtbestehen 

 
(1) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die Modulnote mindestens „ausreichend“ (4,0) 
ist. Ist die Modulprüfung bestanden, werden die dem Modul in der Modulbeschreibung zu-
geordneten Leistungspunkte erworben. 
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(2) Die Master-Prüfung ist bestanden, wenn die Modulprüfungen und die Master-Arbeit 
sowie das Kolloquium bestanden sind. Master-Arbeit und Kolloquium sind bestanden, wenn 
sie mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden. 
 
(3) Eine Modulprüfung ist nicht bestanden, wenn die Modulnote schlechter als 
„ausreichend“ (4,0) ist. Eine aus mehreren Prüfungsleistungen bestehende Modulprüfung 
ist im ersten Prüfungsversuch auch dann bereits nicht bestanden, wenn feststeht, dass 
gemäß § 12 Abs. 2 eine Modulnote von mindestens „ausreichend“ (4,0) mathematisch nicht 
mehr erreicht werden kann. 
  
(4) Eine Modulprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Modulnote nicht mindestens 
„ausreichend“ (4,0) ist oder die Modulprüfung mit „nicht bestanden“ bewertet wurde und 
ihre Wiederholung nicht mehr möglich ist. Master-Arbeit und Kolloquium sind endgültig nicht 
bestanden, wenn sie nicht mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden und eine 
Wiederholung nicht mehr möglich ist. 
 
(5) Eine Master-Prüfung ist nicht bestanden bzw. endgültig nicht bestanden, wenn entweder 
eine Modulprüfung, die Master-Arbeit oder das Kolloquium nicht bestanden bzw. endgültig 
nicht bestanden ist. § 3 Abs. 1 bleibt unberührt. 
 
(6) Hat der Studierende eine Modulprüfung nicht bestanden oder wurde die Master-Arbeit 
oder das Kolloquium schlechter als „ausreichend“ (4,0) bewertet, wird dem Studierenden 
eine Auskunft darüber erteilt, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang sowie in welcher 
Frist das Betreffende wiederholt werden kann. 
 
(7) Hat der Studierende die Master-Prüfung nicht bestanden, wird ihm auf Antrag und gegen 
Vorlage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulationsbescheinigung eine 
Bescheinigung ausgestellt, welche die erbrachten Prüfungsbestandteile und deren 
Bewertung sowie gegebenenfalls die noch fehlenden Prüfungsbestandteile enthält und 
erkennen lässt, dass die Master-Prüfung nicht bestanden ist.  
 
 

§ 15 
Freiversuch 

 
(1) Modulprüfungen können bei Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen auch vor den im 
Studienablaufplan (Anlage 2 der Studienordnung) festgelegten Semestern abgelegt werden 
(Freiversuch). 
 
(2) Auf Antrag können im Freiversuch bestandene Modulprüfungen oder mindestens mit 
„ausreichend“ (4,0) bewertete Prüfungsleistungen zur Verbesserung der Note zum nächsten 
regulären Prüfungstermin einmal wiederholt werden. In diesen Fällen zählt die bessere Note. 
Form und Frist des Antrags werden vom Prüfungsausschuss festgelegt und fakultätsüblich 
bekannt gegeben. Nach Verstreichen des nächsten regulären Prüfungstermins oder der 
Antragsfrist ist eine Notenverbesserung nicht mehr möglich. Prüfungsleistungen, die min-
destens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden, werden auf Antrag bei der Wiederholung 
einer Modulprüfung zur Notenverbesserung angerechnet. 
 
(3) Eine im Freiversuch nicht bestandene Modulprüfung gilt als nicht durchgeführt. 
Prüfungsleistungen, die mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bzw. mit „bestanden“ bewertet 
wurden, werden im folgenden Prüfungsverfahren angerechnet. Wird für Prüfungsleistungen 
die Möglichkeit der Notenverbesserung nach Absatz 2 in Anspruch genommen, wird die 



69 

bessere Note angerechnet. 
 
(4) Über § 3 Abs. 4 hinaus werden auch Zeiten von Unterbrechungen des Studiums wegen 
einer länger andauernden Krankheit des Studierenden oder eines überwiegend von ihm zu 
versorgenden Kindes sowie Studienzeiten im Ausland bei der Anwendung der Freiversuchs-
regelung nicht angerechnet. 
 
 

§ 16 
Wiederholung von Modulprüfungen 

 
(1) Nicht bestandene Modulprüfungen können innerhalb eines Jahres nach Abschluss des 
ersten Prüfungsversuches einmal wiederholt werden. Die Frist beginnt mit Bekanntgabe des 
erstmaligen Nichtbestehens der Modulprüfung. Nach Ablauf dieser Frist gelten sie erneut als 
nicht bestanden. Eine in den Fällen des § 14 Abs. 3 Satz 2 noch nicht bewertete 
Prüfungsleistung kann zum nächsten Prüfungstermin ein weiteres Mal wiederholt werden, 
wenn die nach Satz 1 wiederholte Modulprüfung deswegen nicht bestanden wird, weil diese 
Prüfungsleistung nicht mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bzw. mit „bestanden“ bewertet 
wurde. Als Bewertung gilt auch das Nichtbestehen wegen Fristüberschreitung gemäß § 3 
Abs. 1 Satz 2. Werden Prüfungsleistungen nach Satz 4 wiederholt, wird dies als erste Wie-
derholung der Modulprüfung gewertet. 
 
(2) Eine zweite Wiederholungsprüfung kann nur zum nächstmöglichen Prüfungstermin 
durchgeführt werden. Ein entsprechender Antrag muss innerhalb von vier Wochen nach 
Bekanntgabe des Nichtbestehens der ersten Wiederholungsprüfung schriftlich beim 
Prüfungsausschuss gestellt werden. Danach gilt die Modulprüfung als endgültig nicht 
bestanden. Eine weitere Wiederholungsprüfung ist nicht zulässig. 
 
(3) Die Wiederholung einer nicht bestandenen Modulprüfung, die aus mehreren 
Prüfungsleistungen besteht, umfasst nur die nicht mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bzw. 
mit „bestanden“ bewerteten Prüfungsleistungen. 
 
(4) Die Wiederholung einer bestandenen Modulprüfung ist nur in dem in § 15 Abs. 2 
geregelten Fall zulässig und umfasst alle Prüfungsleistungen. 
 
(5) Fehlversuche der Modulprüfung aus dem gleichen oder anderen Studiengängen werden 
übernommen. 
 
 

§ 17 
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen sowie  

außerhochschulischen Qualifikationen 
 
(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen werden ohne Gleich-
wertigkeitsprüfung angerechnet, wenn sie in der Bundesrepublik Deutschland im gleichen 
Studiengang erbracht wurden. 
 
(2) Außerhalb eines Studiums erworbene Qualifikationen sowie Studienzeiten, Studien-
leistungen und Prüfungsleistungen, die nicht unter Absatz 1 fallen, werden auf Antrag 
angerechnet, soweit sie gleichwertig sind. Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn Inhalt, 
Umfang und Anforderungen Teilen des Studiums im Master-Studiengang Abfallwirtschaft 
und Altlasten an der Technischen Universität Dresden im Wesentlichen entsprechen. Dabei 
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ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung 
vorzunehmen. Bei der Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungs-
leistungen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, sind die 
Lissabon-Konvention vom 11. November 1997, die von Kultusministerkonferenz und 
Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im 
Rahmen von Hochschulkooperationsvereinbarungen zu beachten. Außerhochschulische 
Qualifikationen können höchstens 50% des Studiums ersetzen. 
 
(3) Einschlägige berufspraktische Tätigkeiten werden auf das Praktikum angerechnet. 
 
(4) Werden nach Absatz 2 Studien- und Prüfungsleistungen oder außerhalb eines Studiums 
erworbene Qualifikationen angerechnet, erfolgt von Amts wegen auch die Anrechnung der 
entsprechenden Studienzeiten. Noten sind – soweit die Notensysteme vergleichbar sind – 
zu übernehmen, sie sind in die Berechnung der zusammengesetzten Noten einzubeziehen. 
Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen, sie 
gehen nicht in die weitere Notenberechnung ein. Eine Kennzeichnung der Anrechnung im 
Zeugnis ist zulässig. 
 
(5) Die Anrechnung erfolgt durch den Prüfungsausschuss. Der Studierende hat die 
erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen 
und Prüfungsleistungen nach Absatz 1 erfolgt von Amts wegen. 
 
 

§ 18 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Für die Durchführung und Organisation der Prüfungen sowie für die durch die Prü-
fungsordnung zugewiesenen Aufgaben wird für den Master-Studiengang Abfallwirtschaft 
und Altlasten ein Prüfungsausschuss gebildet. Dem Prüfungsausschuss gehören vier Hoch-
schullehrer, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter sowie zwei Studierende an. Mit Ausnahme 
der studentischen Mitglieder beträgt die Amtszeit drei Jahre. Die Amtszeit der 
studentischen Mitglieder erstreckt sich auf ein Jahr.  
 
(2) Der Vorsitzende, sein Stellvertreter sowie die weiteren Mitglieder und deren 
Stellvertreter werden vom Fakultätsrat der Fakultät Umweltwissenschaften bestellt, die 
studentischen Mitglieder auf Vorschlag des Fachschaftsrates. Der Vorsitzende führt im 
Regelfall die Geschäfte des Prüfungsausschusses. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung 
eingehalten werden. Er berichtet regelmäßig der Fakultät über die Entwicklung der Prüfungs- 
und Studienzeiten einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Master-Arbeit 
sowie über die Verteilung der Modul- und Gesamtnoten. Der Bericht ist in geeigneter Weise 
durch die Technische Universität Dresden offen zu legen. Der Prüfungsausschuss gibt 
Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung, der Studienordnung, der Modulbeschrei-
bungen und des Studienablaufplans. 
 
(4) Belastende Entscheidungen sind dem betreffenden Studierenden schriftlich mitzuteilen, 
zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Der Prüfungsausschuss 
entscheidet als Prüfungsbehörde über Widersprüche in angemessener Frist und erlässt die 
Widerspruchsbescheide. 
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(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der 
Prüfungsleistungen und des Kolloquiums beizuwohnen. 
 
(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellvertreter unterliegen der 
Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den 
Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
 
(7) Auf der Grundlage der Beschlüsse des Prüfungsausschusses organisiert das 
Prüfungsamt die Prüfungen und verwaltet die Prüfungsakten. 
 
 

§ 19 
Prüfer und Beisitzer 

 
(1) Zu Prüfern werden vom Prüfungsausschuss Hochschullehrer und andere nach 
Landesrecht prüfungsberechtigte Personen bestellt, die, sofern nicht zwingende Gründe 
eine Abweichung erfordern, in dem Fachgebiet, auf das sich die Prüfungsleistung oder die 
Master-Arbeit und das Kolloquium beziehen, zur selbstständigen Lehre berechtigt sind. Zum 
Beisitzer wird nur bestellt, wer die entsprechende Master-Prüfung oder eine mindestens 
vergleichbare Prüfung erfolgreich abgelegt hat. 
 
(2) Der Studierende kann für seine Master-Arbeit den Betreuer und für mündliche 
Prüfungsleistungen sowie das Kolloquium die Prüfer vorschlagen. Der Vorschlag begründet 
keinen Anspruch. 
 
(3) Die Namen der Prüfer sollen dem Studierenden rechtzeitig bekannt gegeben werden. 
 
(4) Für die Prüfer und Beisitzer gilt § 18 Abs. 6 entsprechend. 
 
 

§ 20 
Zweck der Master-Prüfung 

 
Das Bestehen der Master-Prüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des 
Studienganges. Dadurch wird festgestellt, dass der Studierende gründliche Fachkenntnisse 
erworben hat, die Zusammenhänge seines Faches überblickt und die Fähigkeit besitzt, nach 
wissenschaftlichen Methoden selbstständig zu arbeiten. 
 
 

§ 21 
Zweck, Ausgabe, Abgabe, Bewertung und Wiederholung der Master-Arbeit  

und Kolloquium 
 

(1) Die Master-Arbeit soll zeigen, dass der Studierende in der Lage ist, innerhalb einer 
vorgegebenen Frist Probleme des Studienfaches selbstständig nach wissenschaftlichen 
Methoden zu bearbeiten. 
 
(2) Die Master-Arbeit kann von einem Professor oder einer anderen, nach dem Sächsischen 
Hochschulfreiheitsgesetz prüfungsberechtigten Person betreut werden, sofern der Betreuer 
in einem Pflichtmodul des Master-Studiengangs Abfallwirtschaft und Altlasten der 
Technischen Universität Dresden lehrend tätig ist. Soll die Master-Arbeit von einem anderen 
Professor bzw. von einer anderen nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz 
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prüfungsberechtigten Person betreut werden, bedarf es der Zustimmung des Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses. 
 
(3) Die Ausgabe des Themas der Master-Arbeit erfolgt über den Prüfungsausschuss. Thema 
und Ausgabezeitpunkt sind aktenkundig zu machen. Der Studierende kann Themenwünsche 
äußern. Auf Antrag des Studierenden wird vom Prüfungsausschuss die rechtzeitige Ausgabe 
des Themas der Master-Arbeit veranlasst. Das Thema der Master-Arbeit wird innerhalb von 
sechs Wochen nach der letzten Modulprüfung ausgegeben. Innerhalb dieses Zeitraums kann 
der Kandidat beim Prüfungsausschuss eine Fristverlängerung um weitere sechs Wochen 
beantragen. Auf begründeten Antrag des Kandidaten kann der Prüfungsausschuss die 
Ausgabe des Themas der Master-Arbeit beschließen, bevor der Kandidat alle 
Modulprüfungen abgelegt hat. Hierzu hat der Kandidat eine Planung vorzulegen, aus der in 
nachvollziehbarer Weise hervorgeht, wie die noch ausstehenden Modulprüfungen parallel 
zur Bearbeitung der Master-Arbeit abgeleistet werden. 
 
(4) Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb von zwei Monaten nach Ausgabe 
zurückgegeben werden. Eine Rückgabe des Themas ist bei einer Wiederholung der Master-
Arbeit jedoch nur zulässig, wenn der Studierende bei der Anfertigung seiner ersten Arbeit 
von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. 
 
(5) Die Master-Arbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit erbracht werden, wenn der als 
Master-Arbeit des Studierenden zu bewertende Einzelbeitrag auf Grund der Angabe von 
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung 
ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach 
Absatz 1 erfüllt. 
 
(6) Die Master-Arbeit ist in deutscher oder – in Absprache mit dem Betreuer – in englischer 
Sprache abzufassen. Sie ist in zwei maschinegeschriebenen gebundenen Exemplaren sowie 
in digitaler Textform auf CD fristgemäß beim Prüfungsamt einzureichen; der 
Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe hat der Studierende schriftlich 
zu erklären, ob er seine Arbeit – bei einer Gruppenarbeit seinen entsprechend 
gekennzeichneten Anteil der Arbeit – selbstständig verfasst und keine anderen als die 
angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. 
 
(7) Die Master-Arbeit ist von zwei Prüfern einzeln gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 bis 3 zu beno-
ten. Der Betreuer der Master-Arbeit soll einer der Prüfer sein. Das Bewertungsverfahren soll 
sechs Wochen nicht überschreiten. 
 
(8) Die Note der Master-Arbeit ergibt sich aus dem Durchschnitt der beiden Einzelnoten der 
Prüfer. Weichen die Einzelnoten der Prüfer um mehr als zwei Notenstufen voneinander ab, 
so ist der Durchschnitt der beiden Einzelnoten nur maßgebend, sofern beide Prüfer damit 
einverstanden sind. Ist das nicht der Fall, so holt der Prüfungsausschuss eine Bewertung 
eines weiteren Prüfers ein. Die Note der Master-Arbeit wird dann aus dem Durchschnitt der 
drei Einzelnoten gebildet. § 12 Abs. 2 Satz 2 und 3 gelten entsprechend. 
 
(9) Hat ein Prüfer die Master-Arbeit mindestens mit „ausreichend“ (4,0), der andere mit 
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, so holt der Prüfungsausschuss eine Bewertung eines 
weiteren Prüfers ein. Diese entscheidet über das Bestehen oder Nichtbestehen der Master-
Arbeit. Gilt sie demnach als bestanden, so wird die Note der Master-Arbeit aus dem 
Durchschnitt der Einzelnoten der für das Bestehen votierenden Bewertungen, andernfalls 
der für das Nichtbestehen votierenden Bewertungen gebildet. § 12 Abs. 2 Satz 2 und 3 
gelten entsprechend. 
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(10) Die Master-Arbeit kann bei einer Note, die schlechter als „ausreichend“ (4,0) ist, 
innerhalb eines Jahres einmal wiederholt werden. Für die Ausgabe des Themas bei der 
Wiederholung der Master-Arbeit gilt die Frist von sechs Wochen ab der Bekanntgabe des 
Prüfungsergebnisses. 
 
(11) Der Studierende muss seine Master-Arbeit in einem öffentlichen Kolloquium vor dem 
Betreuer der Arbeit als Prüfer und einem Beisitzer erläutern. Weitere Prüfer können 
beigezogen werden. Absatz 10 sowie § 9 Abs. 4 und § 12 Abs. 1 Satz 1 bis 3 gelten ent-
sprechend. 
 
 

§ 22 
Zeugnis und Master-Urkunde 

 
(1) Über die bestandene Master-Prüfung erhält der Studierende unverzüglich, möglichst 
innerhalb von vier Wochen, ein Zeugnis. In das Zeugnis der Master-Prüfung sind die 
Modulbewertungen gemäß § 27 Abs. 1, das Thema der Master-Arbeit, deren Note und 
Betreuer sowie die Gesamtnote aufzunehmen. Auf Antrag des Studierenden können die 
Bewertungen von Zusatzmodulen und die bis zum Abschluss der Master-Prüfung benötigte 
Fachstudiendauer in das Zeugnis aufgenommen und, soweit die gesetzlichen Voraus-
setzungen dafür gegeben sind, die Noten des jeweiligen Prüfungsjahrganges (Notenspiegel, 
Rangzahl) in einem Beiblatt zum Zeugnis angegeben werden. Die Bewertungen der 
einzelnen Prüfungsleistungen werden auf einer Beilage zum Zeugnis ausgewiesen. 
 
(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Master-Prüfung erhält der Studierende die Master-
Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des Master-Grades 
beurkundet. Die Master-Urkunde wird vom Rektor und vom Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Technischen Universität 
Dresden versehen. Zusätzlich werden dem Studierenden Übersetzungen der Urkunden und 
des Zeugnisses in englischer Sprache ausgehändigt. 
 
(3) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem der letzte Prüfungsbestandteil gemäß 
§ 14 Abs. 2 erbracht worden ist. Es wird unterzeichnet vom Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses und mit dem von der Fachrichtung Hydrowissenschaften geführten Siegel der 
Technischen Universität Dresden versehen. 
 
(4) Die Technische Universität Dresden stellt ein Diploma Supplement (DS) entsprechend 
dem „Diploma Supplement Modell“ von Europäischer Union/Europarat/UNESCO aus. Als 
Darstellung des nationalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) ist der zwischen KMK und 
HRK abgestimmte Text in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden. 
 
 

§ 23 
Ungültigkeit der Master-Prüfung 

 
(1) Hat der Studierende bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst 
nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann die Bewertung der Prüfungsleistung 
entsprechend § 13 Abs. 3 abgeändert werden. Gegebenenfalls kann die Modulprüfung vom 
Prüfungsausschuss für „nicht ausreichend“ (5,0) und die Master-Prüfung für „nicht 
bestanden“ erklärt werden. Entsprechendes gilt für unbenotete Modulprüfungen und die 
Master-Arbeit sowie das Kolloquium. 
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(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Prüfungsleistung nicht erfüllt, ohne 
dass der Studierende hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der 
Prüfungsleistung geheilt. Hat der Studierende vorsätzlich zu Unrecht das Ablegen einer 
Prüfungsleistung erwirkt, so kann die Prüfungsleistung vom Prüfungsausschuss für „nicht 
ausreichend“ (5,0) und die Master-Prüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden. 
Entsprechendes gilt für unbenotete Prüfungsleistungen und die Master-Arbeit sowie das 
Kolloquium. 
 
(3) Dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
 
(4) Das unrichtige Zeugnis ist vom Prüfungsausschussvorsitzenden einzuziehen und gege-
benenfalls ein neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis sind auch die Master-Urkunde 
und das Diploma Supplement einzuziehen, wenn die Master-Prüfung aufgrund einer 
Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und 
Absatz 2 Satz 2 oder 3 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses 
ausgeschlossen. 
 
 

§ 24 
Einsicht in die Prüfungsakten 

 
Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird dem Studierenden auf 
Antrag in angemessener Frist Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf 
bezogenen Gutachten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 
 
 
 
Abschnitt 2: Fachspezifische Bestimmungen 
 
 

§ 25 
Studiendauer, -aufbau und -umfang 

 
(1) Die Regelstudienzeit nach § 1 beträgt vier Semester. 
 
(2) Das Studium ist modular aufgebaut und schließt mit der Master-Arbeit und dem Kollo-
quium ab. Das Studium umfasst eine berufspraktische Tätigkeit von 8 Wochen. Das 
Praktikum kann im Ausland absolviert werden. 
 
(3) Durch das Bestehen der Master-Prüfung werden insgesamt 120 Leistungspunkte in den 
Modulen sowie der Master-Arbeit und dem Kolloquium erworben.  
 
 

§ 26 
Fachliche Voraussetzungen der Master-Prüfung 

 
Anzahl, Art und Ausgestaltung von Prüfungsleistungen sind in den Modulbeschreibungen zu 
regeln, ebenso kann die Anzahl der Wiederholungsmöglichkeiten beschränkt werden. Vor 
dem Kolloquium muss die Master-Arbeit mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet 
worden sein. 
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§ 27 
Gegenstand, Art und Umfang der Master-Prüfung 

 
(1) Die Master-Prüfung umfasst alle Modulprüfungen des Pflichtbereichs und die der 
gewählten Module des Wahlpflichtbereichs sowie die Master-Arbeit und das Kolloquium. 
 
(2) Module des Pflichtbereichs sind 
 1.  MAA01 - Umwelttechnisches Versuchs- und Laborpraktikum – Altlasten 
 2.  MAA02 - Umwelttechnisches Versuchs- und Laborpraktikum – Abfallwirtschaft 
 3.  MAA03 - Planung von Abfallbehandlungsanlagen 
 4.  MAA04 - Bewertung von abfallwirtschaftlichen Prozessen 
 5.  MAA05 - Altlastenbewertung 
 6.  MAA06 - Angewandte Grundwasser- und Bodensanierung 
 7.  MAA07 - Planspiele Abfallwirtschaft und Altlasten 
 8. MAA08 - Fachpraktikum Abfallwirtschaft und Altlasten 
 9.  MAA09 - Seminarmodul Abfallwirtschaft und Altlasten 
 10.  MAA10 - Studienprojekt Abfallwirtschaft und Altlasten 
 
(3) Module des Wahlpflichtbereichs sind 
 1.  BAA04 - Abfall- und Ressourcenwirtschaft 
 2.  BAA05 - Abfalltechnik 
 3.  BAA06 - Verwertungstechnologien 
 4.  BAA07 - Altlastenerkundung und -sanierung 
 5.  BAA09 - Umweltplanung 
 6.  VG08 - Technische Thermodynamik 
 7.  VG09 - Strömungslehre I 
 8.  VH6 - Prozess- und Anlagentechnik 
 9.  MH26 - Grundlagen der Energiemaschinen 
 10.  VT9 - Papierherstellungstechnik 
 11.  MT20 - Energiemaschinen 
 12.  MT21 - Kernenergietechnik 
 13.  MT22 - Wärmetechnik 
 14.  BWL-MA-2-4 - Ökologieorientierte Informations- und Entscheidungsinstrumente 
 15.  MWW04 - Bewirtschaftung und Optimierung von Abwassersystemen 
 16.  MWW05 - Prozesswasserbehandlung und innerbetriebliche Wasserwirtschaft 
 17.  MWW10 - Hydrogeochemische Systemanalyse 
 18.  MWW12 - Weitergehende Trinkwasseraufbereitung (Advanced Water Treatment) 
 19.  MWW14 - Integriertes Wasser-, Energie und Ressourcenmanagement in der  
  Industrie 
 20. MWW15 - Betrieb von Abwasseranlagen 
 21.  MHYD16 - Wasserqualität (Chemie) 
 22.  MHYWI02 - Datenverwaltung und –analyse 
 23.  MHYWI03 - Exkursionsmodul Hydrowissenschaften 
 24.  FOMF 23 - Stoffhaushalt terrestrischer Biogeosysteme 
 25.  MA-CH-BOC07 - Umwelt- und Radiochemie 
 26.  MA CH-BOC08 - Holz- und Pflanzenchemie 
von denen Module im Leistungsumfang von insgesamt 20 Leistungspunkten zu wählen 
sind. Die Wahlpflichtmodule ermöglichen eine Schwerpunktsetzung nach Wahl des 
Studierenden. Es stehen die Schwerpunkte Energie- und Verfahrenstechnik, Wasser und 
Chemie zur Auswahl. Die für den jeweiligen Schwerpunkt geeigneten Wahlpflichtmodule 
werden in § 6 Abs. 2 der Studienordnung Abfallwirtschaft und Altlasten genannt. 
 



76 

(4) Die den Modulen zugeordneten erforderlichen Prüfungsleistungen, deren Art und Ausge-
staltung werden in den Modulbeschreibungen festgelegt. Gegenstand der Prüfungs-
leistungen sind, soweit in den Modulbeschreibungen nicht anders geregelt, Inhalte und zu 
erwerbende Kompetenzen des Moduls. 
 
(5) Der Studierende kann sich in weiteren als in Absatz 1 vorgesehenen Modulen 
(Zusatzmodule) einer Prüfung unterziehen. Diese Modulprüfungen können fakultativ aus 
dem gesamten Modulangebot der Technischen Universität Dresden oder einer kooperie-
renden Hochschule erbracht werden. Der Studierende kann beim Prüfungsausschuss 
beantragen, dass ein Zusatzmodul als Wahlpflichtmodul anerkannt wird. Modulprüfungen 
von Zusatzmodulen, die nicht als Wahlpflichtmodul anerkannt werden, gehen nicht in die 
Berechnung des studentischen Arbeitsaufwandes ein und bleiben bei der Bildung der 
Gesamtnote unberücksichtigt. 
 
 

§ 28 
Bearbeitungszeit der Master-Arbeit und Dauer des Kolloquiums 

 
(1) Die Bearbeitungszeit der Master-Arbeit beträgt fünf Monate, es werden 28 Leistungs-
punkte erworben. Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Master-Arbeit sind vom 
Betreuer so zu begrenzen, dass die Frist zur Einreichung der Master-Arbeit eingehalten 
werden kann. Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit auf 
begründeten Antrag ausnahmsweise um höchstens acht Wochen verlängern, die Anzahl der 
Leistungspunkte bleibt hiervon unberührt. 
 
(2) Das Kolloquium hat einen Umfang von 30 Minuten. Es werden 2 Leistungspunkte 
erworben. 
 

§ 29 
Master-Grad 

 
Ist die Master-Prüfung bestanden, wird der Hochschulgrad Master of Science (abgekürzt: 
M.Sc.), verliehen. 
 
 
 
Abschnitt 3: Schlussbestimmungen 
 
 

§ 30 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

 
Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 01.10.2011 in Kraft und wird in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Technischen Universität Dresden veröffentlicht. 
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Ausgefertigt aufgrund des Fakultätsratsbeschlusses der Fakultät Umweltwissenschaften 
vom 25.07.2011 und der Genehmigung des Rektorates vom 03.02.2015. 
 
Dresden, den 03.05.2015 
 
Der Rektor 
der Technischen Universität Dresden 
 
 
 
Prof. Dr.-Ing. habil. DEng/Auckland Hans Müller-Steinhagen 
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Technische Universität Dresden 
 

Fakultät Umweltwissenschaften 
Fachrichtung Hydrowissenschaften 

 
 

Studienordnung für den konsekutiven Master-Studiengang 
Hydrobiologie 

 
 

Vom 03.05.2015 
 
 
Aufgrund von § 36 Abs. 1 des Gesetzes über die Freiheit der Hochschulen im Freistaat 
Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz - SächsHSFG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), geändert durch Artikel 24 des Gesetzes 
vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1086), erlässt die Technische Universität 
Dresden die nachfolgende Studienordnung als Satzung. 
 
 
 
Inhaltsübersicht 
 
 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Ziele des Studiums 
§ 3  Zugangsvoraussetzungen 
§ 4  Studienbeginn und Studiendauer 
§ 5  Lehr- und Lernformen 
§ 6  Aufbau und Ablauf des Studiums 
§ 7  Inhalte des Studiums 
§ 8  Leistungspunkte 
§ 9  Studienberatung 
§ 10  Anpassung von Modulbeschreibungen 
§ 11  Inkrafttreten und Veröffentlichung  
 
Anlage 1: Modulbeschreibungen 
Anlage 2: Studienablaufplan  
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§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Studienordnung regelt auf der Grundlage des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes 
und der Prüfungsordnung Ziel, Inhalt, Aufbau und Ablauf des Studiums für den konsekutiven 
Master-Studiengang Hydrobiologie an der Technischen Universität Dresden. 
 
 

§ 2 
Ziele des Studiums 

 
(1) Ziel der Ausbildung ist der Erwerb von Qualifikationen, um aquatische Ökosysteme in 
ihrer Einheit von Struktur und Funktion zu überschauen und das erworbene Wissen selbst-
ständig zur Lösung von Aufgaben des Gewässerschutzes einzusetzen und im Rahmen der 
ökologischen Forschung eigenständig und kreativ weiterzuentwickeln. Die zu erwerbenden 
Kompetenzen reichen von der molekularen über die organismische bis hin zur Ökosystem- 
und Managementebene einschließlich experimenteller Methoden im Labor und Freiland, 
Modellierung und Planungsaufgaben. Die Ausbildung ist in den Verbund von Wasserwirt-
schaft, Forstwesen, Geowissenschaften und Biologie integriert und beinhaltet Arbeitswei-
sen der wesentlichsten Nachbardisziplinen wie Hydrologie/Meteorologie, Umweltchemie, 
Siedlungswasserwirtschaft sowie organismischer und molekularer Biologie. 
 
(2) Die Absolventen sind durch breites Fachwissen, durch das Beherrschen wissenschaftli-
cher Methoden, durch ihre Kompetenz zu Abstraktion und vernetztem Denken dazu befä-
higt, vielfältigen und komplexen Anforderungen der Forschung und Anwendung auf dem 
Gebiet der Gewässerökologie gerecht zu werden. Die Absolventen finden Beschäftigung in: 
Kommunen, Wasser- und Abwasserverbänden, den Umweltverwaltungen der Länder und 
des Bundes, in Landes- und Bundesanstalten, Forschungseinrichtungen sowie Ingenieur- 
und Planungsgesellschaften. Auch im Ausland bieten sich vielfältige Möglichkeiten zur Mit-
arbeit bei Planung und Ausführung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen, insbesondere im 
Zusammenhang mit Projekten der nachhaltigen Ressourcennutzung. 
 
 

§ 3 
Zugangsvoraussetzungen 

 
(1) Voraussetzung für die Aufnahme des Studiums ist ein erster in Deutschland anerkannter 
berufsqualifizierender Hochschulabschluss in „Biologie“, „Hydrologie“, „Wasserwirtschaft“ 
oder eines fachverwandten Studiengangs. 
 
(2) Vorraussetzung für die Zulassung ist darüber hinaus der Nachweis der besonderen Eig-
nung. Näheres regelt die Ordnung über die Feststellung der besonderen Eignung für den 
Master-Studiengang Hydrobiologie (Eignungsfeststellungsordnung). 
  

 
§ 4 

Studienbeginn und Studiendauer 
 
(1) Das Studium kann jeweils zum Wintersemester aufgenommen werden. 
 
(2) Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester und umfasst neben der Präsenz das Selbst-
studium, betreute Praxiszeiten sowie die Master-Prüfung. 
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§ 5 
Lehr- und Lernformen 

 
(1) Der Lehrstoff ist modular strukturiert. In den einzelnen Modulen werden die Lehrinhalte 
durch Vorlesungen, Übungen, Seminare, Praktika (einschließlich Laborpraktika), Exkursionen 
und Selbststudium vermittelt, gefestigt und vertieft. In Modulen, die erkennbar mehreren 
Prüfungsordnungen unterliegen, sind für inhaltsgleiche Lehrformen Synonyme zulässig. 
 
(2) In Vorlesungen wird in die Stoffgebiete der Module eingeführt. Übungen ermöglichen die 
Anwendung des Lehrstoffes in exemplarischen Teilbereichen. Seminare ermöglichen den 
Studierenden, sich auf der Grundlage von Fachliteratur oder anderen Materialien unter Anlei-
tung selbst über einen ausgewählten Problembereich zu informieren, das Erarbeitete vorzu-
tragen, in der Gruppe zu diskutieren und/oder schriftlich darzustellen. Praktika dienen der 
Anwendung des vermittelten Lehrstoffes sowie dem Erwerb von praktischen Fertigkeiten in 
potenziellen Berufsfeldern. Laborpraktika ergänzen die Vorlesungsinhalte durch praktische 
Tätigkeiten im Labor. Exkursionen sind Lehr- und Studienfahrten unter bildender oder wis-
senschaftlicher Leitung und Zielsetzung zur Ergänzung einer Lehrveranstaltung oder zur Ver-
tiefung der Erkenntnisse im entsprechenden Studienfach. 
 
 

§ 6 
Aufbau und Ablauf des Studiums 

 
(1) Das Studium ist modular aufgebaut. Das Lehrangebot ist auf vier Semester verteilt. Das 
vierte Semester ist für die Anfertigung der Master-Arbeit vorgesehen. 
 
(2) Das Studium umfasst sechs Pflichtmodule sowie Wahlpflichtmodule im Umfang von 
25 Leistungspunkten. Die Wahlpflichtmodule ermöglichen eine Schwerpunktsetzung nach 
Wahl des Studierenden. Die Schwerpunkte ergeben sich aus dem Angebot von Wahl-
pflichtmodulen, wobei neben speziell für den Studiengang angebotenen Modulen auch ge-
eignete andere Module der Fakultät Umweltwissenschaften, der Fachrichtung Biologie und 
darüber hinaus gewählt werden können. 
 
(3) Inhalte und Qualifikationsziele, Lehr- und Lernformen, Voraussetzungen, Verwendbarkeit 
inklusive eventueller Kombinationsbeschränkungen, Häufigkeit, Arbeitsaufwand sowie Dauer 
der einzelnen Module sind den Modulbeschreibungen (Anlage 1) zu entnehmen. 
 
(4) Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher oder englischer Sprache abgehalten. Die 
Abhaltung von Lehrveranstaltungen in englischer Sprache ist in der Modulbeschreibung an-
zuzeigen. 
 
(5) Die sachgerechte Aufteilung der Module auf die einzelnen Semester, deren Beachtung 
den Abschluss des Studiums in der Regelstudienzeit ermöglicht, ebenso Art und Umfang 
der jeweils umfassten Lehrveranstaltungen sowie Anzahl und Regelzeitpunkt der erforderli-
chen Studien- und Prüfungsleistungen sind dem beigefügten Studienablaufplan (Anlage 2) zu 
entnehmen. 
 
(6) Das Angebot an Wahlpflichtmodulen sowie der Studienablaufplan können auf Vorschlag 
der Studienkommission durch den Fakultätsrat geändert werden. Das aktuelle Angebot an 
Wahlpflichtmodulen ist zu Semesterbeginn fakultätsüblich bekannt zu machen. Der geänder-
te Studienablaufplan gilt für die Studierenden, denen er zu Studienbeginn fakultätsüblich 
bekannt gegeben wird. Über Ausnahmen zu Satz 3 entscheidet auf Antrag der Prüfungsaus-
schuss. 
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(7) Die Durchführung eines Wahlpflichtmoduls kann von einer Mindestanzahl von bis zu 
10 Teilnehmern im Direktstudium abhängig gemacht werden. Die jeweilige Anzahl wird ge-
gebenenfalls vom Modulverantwortlichen vor Semesterbeginn fakultätsüblich bekannt ge-
macht. Eine spätere Verringerung der Anzahl der tatsächlichen anfänglichen Teilnehmer ist 
auf die Durchführung ohne Auswirkung. 
 
(8) Wenn die Teilnahme an einem Wahlpflichtmodul durch die Anzahl der vorhandenen Plät-
ze und Laborkapazitäten beschränkt ist, erfolgt eine Auswahl der Studierenden nach der 
Reihenfolge einer Einschreibung. Form und Frist der Einschreibung werden den Studieren-
den nach der fakultätsüblichen Methode der Informationsvermittlung bekannt gegeben. 
 
 

§ 7 
Inhalte des Studiums 

 
Die Studieninhalte des Master-Studienganges Hydrobiologie richten sich nach den in § 2 
formulierten Studienzielen. Das Studium umfasst im Bereich Hydrobiologie grundlegende 
Techniken wissenschaftlichen Arbeitens, experimentelle Forschungsmethoden und system-
analytische Verfahren zur Analyse von Beobachtungsdaten sowie zur Planung und Auswer-
tung von Labor- und Freilandexperimenten. Es werden hydrobiologische Grundkenntnisse 
vertieft und die Umweltfaktoren dargestellt, die in Gewässern wirken. Ergänzend werden die 
wichtigsten Techniken zur Erfassung der Gewässerqualität vermittelt. Entsprechend werden 
die methodischen Grundlagen der Ökotoxikologie dargestellt. Weiterhin werden eine breite 
Artenkenntnis und ein vertieftes Verständnis von ökologischen Zusammenhängen geschult. 
In allen Modulen des Master-Studiengangs steht das Systemverständnis für Gewässer im 
Mittelpunkt. Statistische und systemanalytische Verfahren werden wiederholt eingesetzt, 
um eine prozessorientierte Denkweise zu fördern. Wahlobligatorische Schwerpunkte in-
nerhalb der forschungsorientierten Module sind Modellier-, molekulare und ökologische 
Techniken; während in den anwendungsorientierten Modulen Techniken der Ökotoxikologie, 
Abfall-, Siedlungswasserwirtschaft und Hydrologischen Analyse im Mittelpunkt stehen. 
 
 

§ 8 
Leistungspunkte 

 
(1) ECTS-Leistungspunkte dokumentieren die durchschnittliche Arbeitsbelastung der Studie-
renden sowie ihren individuellen Studienfortschritt. Ein Leistungspunkt entspricht einer Ar-
beitsbelastung von 30 Stunden. In der Regel werden pro Studienjahr 60 Leistungspunkte 
vergeben, d. h. 30 pro Semester. Der gesamte Arbeitsaufwand für das Studium entspricht 
120 Leistungspunkten und umfasst die nach Art und Umfang in den Modulbeschreibungen 
(Anlage 1) bezeichneten Lehr- und Lernformen, die Studien- und Prüfungsleistungen sowie 
die Master-Arbeit. 
 
(2) In den Modulbeschreibungen (Anlage 1) ist angegeben, wie viele Leistungspunkte durch 
ein Modul jeweils erworben werden können. Leistungspunkte werden erworben, wenn die 
Modulprüfung bestanden wurde. § 28 der Prüfungsordnung bleibt davon unberührt. 
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§ 9 
Studienberatung 

 
(1) Die allgemeine Studienberatung erfolgt durch die Zentrale Studienberatung der TU Dres-
den und erstreckt sich auf Fragen der Studienmöglichkeiten, Einschreibemodalitäten und 
allgemeine studentische Angelegenheiten. Die studienbegleitende fachliche Beratung ob-
liegt der Studienberatung der Fachrichtung Hydrowissenschaften. Diese fachliche Studien-
beratung unterstützt die Studierenden insbesondere in Fragen der Studiengestaltung. 
 
(2) Zu Beginn des dritten Semesters hat jeder Studierende, der bis zu diesem Zeitpunkt noch 
keinen Leistungsnachweis in Form einer bestandenen Prüfungsleistung erbracht hat, an ei-
ner fachlichen Studienberatung teilzunehmen. 
 
 

§ 10 
Anpassung von Modulbeschreibungen 

 
(1) Zur Anpassung an geänderte Bedingungen können die Modulbeschreibungen im Rahmen 
einer optimalen Studienorganisation mit Ausnahme der Felder „Modulname“, „Inhalte und 
Qualifikationsziele“, „Lehr- und Lernformen“, „Voraussetzungen für die Vergabe von Leis-
tungspunkten“ sowie „Leistungspunkte und Noten“ in einem vereinfachten Verfahren ge-
ändert werden. 
 
(2) Im vereinfachten Verfahren beschließt der Fakultätsrat die Änderung der Modulbeschrei-
bung auf Vorschlag der Studienkommission. Die Änderungen sind fakultätsüblich zu veröf-
fentlichen. 
 
 

§ 11 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

 
Diese Studienordnung tritt mit Wirkung vom 01.10.2011 in Kraft und wird in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Technischen Universität Dresden veröffentlicht. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Fakultätsratsbeschlusses der Fakultät Umweltwissenschaften 
vom 25.07.2011 und der Genehmigung des Rektorates vom 03.02.2015. 
 
Dresden, den 03.05.2015 
 
Der Rektor 
der Technischen Universität Dresden 
 
 
 
Prof. Dr.-Ing. habil. DEng/Auckland Hans Müller-Steinhagen 
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Anlage 1  
Modulbeschreibungen 

Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MHYB01 Hydrobiologie und  
Gewässergüte 

Prof. Berendonk 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Es werden hydrobiologische Grundkenntnisse vertieft. Ausgehend 
von den Besonderheiten des Wassers werden die Umweltfaktoren 
dargestellt, die in Gewässern wirken. Die Unterschiede zwischen 
Stand- und Fließgewässern und deren wesentliche Belastungs-
faktoren werden beschrieben. In Übungen werden die wichtigsten 
Techniken zur Erfassung der Gewässerqualität vermittelt. In zuge-
hörigen Seminaren werden diese Kenntnisse vertieft und die Stu-
denten lernen, wie man einen Vortrag hält bzw. eine Seminararbeit 
schreibt (AQUA). Die Studierenden verstehen nach Abschluss des 
Moduls die wesentlichen Funktionsweisen von Gewässerökosys-
temen und beherrschen die wesentlichen Methoden zur Erfassung 
der Gewässerqualität. 

Lehr- und 
Lernformen 

2 SWS Vorlesungen, 4 SWS Übungen und 1 SWS Seminar 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Vorausgesetzt werden Grundkenntnisse der aquatischen Ökologie 
sowie allgemeine Kenntnisse und Kompetenzen aus einem natur-
wissenschaftlichen oder Ingenieurstudium. 

Verwendbarkeit Das Modul ist ein Pflichtmodul im Master-Studiengang Hydrobiolo-
gie und ist Wahlpflichtmodul im Master-Studiengang Hydrologie, 
dessen Wahlmodus gem. § 27 Abs. 3 der Prüfungsordnung des 
Master-Studienganges Hydrologie bestimmt ist. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Belegarbeit im 
Umfang von 20 Stunden und einem Referat. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 10 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der No-
ten der beiden Prüfungsleistungen. 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich, beginnend im Wintersemester, angebo-
ten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 300 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 2 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MHYB02 Ökologische und  
molekulare Biodiversität 

Prof. Berendonk 
Dipl.-Biol. Krenek 
Prof. Weitere 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Das Ziel des Moduls ist eine sichere Bestimmung von Wasseror-
ganismen, eine breite Artenkenntnis und ein vertieftes Verständnis 
von ökologischen Zusammenhängen. Dafür wird die grundlegende 
ökologische Arbeitstechnik des artgenauen Bestimmens für aqua-
tische Pflanzen und Tiere in Übungen vermittelt bzw. gefestigt. 
Ebenso werden Kenntnisse zur Lebensweise der Organismen 
vermittelt. Dies geschieht im Rahmen der Vorlesung sowie in 
Übungen, welche einen experimentellen Ansatz verfolgen. Die 
Studierenden kennen nach Abschluss des Moduls die wesentli-
chen Bestimmungsmethoden inklusive molekularer Ansätze, wel-
che der Bestimmung von Diversität und Arten dienen. Zudem sind 
sie in der Lage, die Grundlagen experimentellen Arbeitens anzu-
wenden. Sie sind in der Lage, die wesentlichen Ergebnisse zu 
identifizieren, analysieren und präsentieren. 

Lehr- und 
Lernformen 

2 SWS Vorlesungen, 6 SWS Übungen, 2 SWS Seminar und Selbst-
studium. Die Lehrveranstaltung kann in englischer Sprache 
stattfinden. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Kenntnisse, die in Biologie auf Abiturniveau (Leistungskurs), na-
turwissenschaftliche Grundkenntnisse, die auf dem Bachelor-
Niveau für Biologen bzw. Ingenieure erworben wurden. 

Verwendbarkeit Das Modul ist ein Pflichtmodul im Master-Studiengang Hydrobiolo-
gie. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Belegarbeit im 
Umfang von 20 Stunden und einem Referat. Studien- und Prü-
fungsleistungen können in deutscher Sprache erbracht werden, 
wobei das Referat i. d. R. in Englisch gehalten werden soll. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 15 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der No-
ten der einzelnen Prüfungsleistungen. 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich, beginnend im Wintersemester, angebo-
ten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 450 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 2 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MHYB03 Ökologische Statistik und  
Systemanalyse 

Dr. Petzoldt 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Das Modul hat das Ziel, die praktische Anwendung statistischer 
und systemanalytischer Verfahren zur Analyse von Beobachtungs-
daten sowie zur Planung und Auswertung von Labor- und Freiland-
experimenten zu ermöglichen. Anhand konkreter Fallbeispiele 
werden für die Ökologie wichtige Verfahren und statistische 
Grundkonzepte vermittelt und am Computer erprobt, insbesondere 
lineare Modelle und Varianzanalyse, Modellselektion, multivariate 
Methoden und Resamplingverfahren. In einem zweiten Schritt 
werden die erworbenen statistischen Kenntnisse mit Konzepten 
der Systemökologie (Wachstum, Populationen, Interaktionen, Ei-
genschaften dynamischer Systeme) verzahnt, um eine prozessori-
entierte Denkweise zu fördern. Die Studierenden sind in der Lage, 
Gewässer als Systeme zu verstehen und zu deren Analyse geeig-
nete statistische und systemanalytische Verfahren zielorientiert 
und verantwortungsvoll anzuwenden sowie neue Verfahren selbst-
ständig zu erschließen. 

Lehr- und 
Lernformen 

5 SWS Vorlesungen, 2 SWS Übungen, Selbststudium 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Vorausgesetzt werden Kenntnisse in Mathematik und Informatik 
aus einem naturwissenschaftlichen oder Ingenieurstudium, sowie 
fundamentale Kenntnisse der allgemeinen bzw. aquatischen Öko-
logie. 

Verwendbarkeit Das Modul ist ein Pflichtmodul im Master-Studiengang Hydrobiolo-
gie und ist Wahlpflichtmodul im Master-Studiengang Hydrologie, 
dessen Wahlmodus gem. § 27 Abs. 3 der Prüfungsordnung des 
Master-Studienganges Hydrologie bestimmt ist. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einem Referat (Auf-
wand 10 Stunden) und einer Klausurarbeit im Umfang von 
90 Minuten. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 10 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der Noten 
der beiden Prüfungsleistungen (Referat 25%, Klausurarbeit 75%). 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 300 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MHYB04 Ökotoxikologie  Dr. Jungmann 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Im Modul werden Grundkenntnisse der Ökotoxikologie vermittelt. 
Ausgehend von einer Einführung in die Toxikokinetik und -dynamik 
werden die Umweltpräsenz und Wirkungsanalyse detailliert erläu-
tert. Es werden wesentliche Faktoren erläutert, die für die Exposi-
tionsabschätzung notwendig sind. Für die Wirkungsanalyse wer-
den die geltenden Richtlinien, das Prinzip des Testkonzeptes sowie 
statistische Auswertungen der Testergebnisse vorgestellt. Die 
wichtigsten ökotoxikologischen Tests nach OECD werden im De-
tail erläutert. Darauf aufbauend wird die Risikobewertung von 
Chemikalien vorgestellt. In einem letzten Teil werden Monitoring-
Programme sowie die ökotoxikologische Bewertung von problema-
tischen Stoffen dargestellt. Die Studierenden kennen wesentliche 
Testansätze für die Erfassung der Wirkung von Chemikalien auf 
Organismen. Sie werden die Expositionsanalyse verstehen und 
sind in der Lage, eine Risikobewertung von Chemikalien durchzu-
führen. Die Studierenden beherrschen nach Abschluss des Moduls 
die methodischen Grundlagen der Ökotoxikologie. 

Lehr- und 
Lernformen 

1 SWS Vorlesungen, 2 SWS Praktikum und Selbststudium. Die 
Lehrveranstaltung kann in englischer Sprache stattfinden. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Vorausgesetzt werden Grundkenntnisse der aquatischen Ökologie 
sowie allgemeine Kenntnisse und Kompetenzen aus einem natur-
wissenschaftlichen oder Ingenieurstudium. 

Verwendbarkeit Das Modul ist Pflichtmodul im Master-Studiengang Hydrobiologie 
und ist Wahlpflichtmodul in den Master-Studiengängen Wasser-
wirtschaft und Hydrologie, dessen Wahlmodus gem. § 27 Abs. 3 
der jeweiligen Prüfungsordnung bestimmt ist. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einem Referat und 
einer Klausurarbeit im Umfang von 90 Minuten. Studien- und Prü-
fungsleistungen können in deutscher Sprache erbracht werden. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der Noten 
des Referates (25%) und der Klausurarbeit (75%). 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Wintersemester angeboten.  

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MHYB05 Fachpraktikum Hydrobiologie 
und Seminar 

Prof. Berendonk 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Im Fachpraktikum Hydrobiologie leisten die Studierenden fachspe-
zifische wissenschaftliche Arbeiten innerhalb und außerhalb der TU 
Dresden. Die Studierenden sind in der Lage, komplexe Arbeiten 
und betriebsorganisatorische Problemstellungen z. B. in der Indus-
trie, bei Forschungsinstitutionen, Behörden, Wasserversorgern, 
Zweckverbänden oder Ingenieurbüros auszuführen. Die Dauer der 
berufspraktischen Tätigkeit ist 8 Wochen. Im Seminar berichten 
externe Dozenten im Rahmen des Dresdner Wasserseminares 
über aktuelle Aktivitäten im Wasserwesen. Der Studierende ge-
winnt einen Überblick in aktuelle Entwicklungen des Fachgebiets 
und vertieft die Fähigkeit, wasserwirtschaftliche Themen verständ-
lich aufzubereiten, mündlich zu präsentieren und an Fachdiskussio-
nen teilzunehmen (AQUA). 

Lehr- und 
Lernformen 

4 SWS Seminar und Selbststudium. Vorträge externer Dozenten im 
Dresdner Wasserseminar können in englischer Sprache stattfin-
den. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Vorausgesetzt werden erweiterte Grundkenntnisse in Hydrobiolo-
gie, Chemie, Physik sowie ingenieurtechnischen Fächern. 

Verwendbarkeit Das Modul ist Pflichtmodul im Master-Studiengang Hydrobiologie. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus zwei schriftlichen 
Prüfungsleistungen in Form einer Seminararbeit im Umfang von 
20 Stunden und einer Belegarbeit im Umfang von 30 Stunden so-
wie einem Referat. Alternativ zur Seminararbeit 20 Stunden kann 
eine sonstige Prüfungsleistung in Form eines Interviews durchge-
führt werden. Studien- und Prüfungsleistungen können in deut-
scher Sprache erbracht werden. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 15 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der Noten 
der drei Prüfungsleistungen (Belegarbeit (20h) oder Interview 20%, 
Belegarbeit (30h) 50%, Referat 30%).  

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich beginnend im Sommersemester angebo-
ten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 450 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 2 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MHYB06 Forschungspraktikum  
Hydrobiologie 

Prof. Berendonk 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Die grundlegende Methodik ökologischer Forschung soll in einem 
integrierenden Ansatz vermittelt werden. Das Ziel besteht in der 
weitgehend eigenständigen Bearbeitung eines überschaubaren 
Forschungsthemas aus dem Gebiet der Hydrobiologie. Zu diesem 
Thema soll zunächst der aktuelle Forschungsstand anhand von 
Originalliteratur herausgearbeitet werden. Daran schließt sich die 
Ausarbeitung eines Versuchs- bzw. Untersuchungsplanes sowie 
dessen Umsetzung inkl. Datenauswertung, statistischer Analyse 
und Dokumentation der Ergebnisse an. Kenntnisse über spezifi-
sche Untersuchungsmethoden, die in anderen Modulen gewonnen 
wurden, sollen angewendet werden. Die Studierenden beherr-
schen die wesentlichen Grundlagen zum hypothesengesteuerten 
experimentellen Aufbau und der Analyse sowie Präsentation der 
Ergebnisse. 

Lehr- und 
Lernformen 

1 SWS Seminar, 6 SWS Praktikum, Selbststudium. Die Lehrveran-
staltung kann in englischer Sprache stattfinden. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Vorausgesetzt werden anwendungsbereite Kenntnisse der Hydro-
biologie sowie Kompetenzen in statistischer Datenanalyse und 
eigenständiger Literaturarbeit. 

Verwendbarkeit Das Modul ist ein Pflichtmodul im Master-Studiengang Hydrobiolo-
gie. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Belegarbeit im 
Umfang von 20 Stunden und einem Referat. Studien- und Prü-
fungsleistungen können in deutscher Sprache erbracht werden, 
wobei das Referat i. d. R. in Englisch gehalten werden soll. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 10 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der No-
ten der beiden Prüfungsleistungen. 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 300 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MHYB07 Vertiefung Ökotoxikologie PD Altenburger 
Prof. Berendonk 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Im Modul werden fortgeschrittene Kenntnisse der Ökotoxikologie 
vermittelt. Die Studenten erhalten vertiefte Kenntnisse über die 
Mechanismen der Chemodynamik und Schadwirkungen von Um-
weltchemikalien und anderen Stressoren in biologischen Syste-
men, die Physiologie von Stressreaktionen, sowie über Expositi-
ons- und Effektanalyse als Instrumentarien der Schadwirkungsbe-
urteilung. Dabei lernen sie sowohl Wirkungsvorstellungen aus ver-
schiedenen Biowissenschaften (e. g. Pharmazie, Ökologie) als auch 
Fragestellungen der wissenschaftlichen und regulatorischen Be-
wertungspraxis im prospektiven wie im standortspezifischen Ma-
nagement kennen. Durch ein begleitendes Praktikum werden Me-
thoden zur qualitativen und quantitativen Erfassung und Beurtei-
lung biologischer Wirkungen erprobt. Die Studierenden kennen 
wesentliche Konzepte und Methodiken für die Erfassung der Wir-
kung von Chemikalien auf Organismen. Sie können sich in der 
Terminologie des Fachgebietes ausdrücken, kennen grundlegende 
Modelle und Extrapolationsverfahren für die Gefährdungsbeurtei-
lung und Risikobewertung von Chemikalien. Die Studierenden be-
herrschen nach Abschluss des Moduls die methodischen Vertie-
fungen in der Ökotoxikologie. 

Lehr- und 
Lernformen 

1 SWS Vorlesungen, 2 SWS Praktikum und Selbststudium 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Kenntnisse, die in Biologie auf Abiturniveau (Leistungskurs), na-
turwissenschaftliche Grundkenntnisse die auf dem Bachelor-
Niveau für Biologen bzw. Ingenieure erworben wurden. 

Verwendbarkeit Das Modul ist eines von 36 Wahlpflichtmodulen im Master-
Studiengang Hydrobiologie, dessen Wahlmodus gem. § 27 Abs. 3 
der Prüfungsordnung des Master-Studienganges Hydrobiologie 
bestimmt ist. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Belegarbeit im 
Umfang von 20 Stunden und einem Referat. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der No-
ten der beiden Prüfungsleistungen. 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MHYB08 Ökologische Modellierung Prof. Dr. Borchardt 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Das Modul hat das Ziel, vorhandenes ökologisches Wissen zu 
vertiefen und zu vernetzen und ökologische Modelle als Werk-
zeuge für Systemverständnis und Prognose zu erschließen. We-
sentliche Schritte des Modellierungszyklus – Modellformulierung, 
Parametrisierung, Simulation, Analyse und Kommunikation – 
werden an Hand von Fallbeispielen vorgestellt und mit Hilfe von 
Computersimulationen erfahrbar gemacht. Die erworbenen Fä-
higkeiten und Kenntnisse sind in einem eigenständigen Projekt 
praktisch zu entwickeln und nachzuweisen. Die Studierenden 
besitzen ein generalisierendes Verständnis ökologischer Systeme 
sowie praktische Fähigkeiten in der Modellierung. 

Lehr- und 
Lernformen 

2 SWS Vorlesung, 1 SWS Übung sowie computerunterstütztes 
Selbststudium und Seminararbeit. Die Lehrveranstaltung kann in 
englischer Sprache stattfinden. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Vorausgesetzt werden Grundkenntnisse in ökologischer System-
analyse und angewandter Statistik sowie der allgemeinen bzw. 
aquatischen Ökologie. 

Verwendbarkeit Das Modul ist ein Wahlpflichtmodul in den Master-Studiengängen 
Hydrobiologie, Hydrologie und Wasserwirtschaft, dessen Wahl-
modus gem. § 27 Abs. 3 der jeweiligen Prüfungsordnung bes-
timmt ist. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Belegarbeit 
im Umfang von 15 Stunden und einem Referat. Studien- und 
Prüfungsleistungen können in deutscher Sprache erbracht 
werden. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der 
beiden Prüfungsleistungen. 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MHYB09 Ökologie und Wasser-
qualitätsmanagement 

Prof. Weitere 
Prof. Borchardt 
Prof. Berendonk 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Es werden ökologische Kenntnisse innerhalb von Lebensgemein-
schaften in natürlichen Wassersystemen vertieft. Ausgehend von 
diesen Besonderheiten wird analysiert, wie Umweltfaktoren auf 
die Lebensgemeinschaften in Gewässern wirken. In Übungen 
werden die wichtigsten Techniken zu Erfassung der Wasserquali-
tät angewendet und die Kenntnisse aus dem Modul Hydrobiolo-
gie und Wassergüte vertieft. Insbesondere die Analyse von Le-
bensgemeinschaften sowie unterschiedlicher Stressoren stehen 
im Mittelpunkt dieses Moduls. In zugehörigen Seminaren werden 
diese Kenntnisse vertieft und die Studenten lernen, wie man ei-
nen Vortrag hält bzw. eine Seminararbeit schreibt (AQUA). Die 
Studierenden verstehen die wesentlichen Interaktionen von na-
türlichen Lebensgemeinschaften im Wasser und wie diese auf 
Stressoren reagieren. Die Studenten beherrschen auch weiter-
führende Methoden zur Erfassung der Gewässerqualität. 

Lehr- und 
Lernformen 

2 SWS Vorlesung, 4 SWS Übung, 1 SWS Seminar und Selbststu-
dium 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Vorausgesetzt werden anwendungsbereite Kenntnisse der Hyd-
robiologie, insbesondere zur Funktionsweise und Bewertung von 
Gewässerökosystemen. 

Verwendbarkeit Das Modul ist Wahlpflichtmodul in den Master-Studiengängen 
Hydrobiologie und Hydrologie, dessen Wahlmodus gem. § 27 
Abs. 3 der jeweiligen Prüfungsordnung bestimmt ist. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Belegarbeit 
im Umfang von 20 Stunden und einem Referat. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 10 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der 
Noten der beiden Prüfungsleistungen. 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich, beginnend im Wintersemester, angebo-
ten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 300 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 2 Semester. 

 



92 

 

Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MHYB10 Vertiefung Biodiversität PD Mehner 
Prof. Berendonk 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Das Ziel des Moduls ist ein sicheres Verständnis von grundlegen-
den Theorien, Mechanismen und Begriffen der aquatischen Öko-
logie. Die Inhalte umfassen die Bereiche Verhaltensökologie, Po-
pulationsökologie und Ökologie aquatischer Gemeinschaften. 
Diese Kenntnisse werden überwiegend anhand von Beispielen 
aus der Fischökologie erläutert. Das Modul ist explizit auf die 
Wechselwirkung zwischen ökologischen und evolutionären For-
schungsansätzen gerichtet. Ein wesentlicher Bestandteil sind 
Vertiefungen der Lehrinhalte durch Übungen, Exkursionen, Vor-
träge und seminaristische Diskussionen zwischen den Studenten. 
Die Studierenden verstehen nach Abschluss des Moduls wichtige 
ökologische Theorien aus der evolutionären Perspektive. Sie ver-
tiefen dabei grundlegende Fähigkeiten der wissenschaftlichen 
Argumentation und Präsentation (AQUA). 

Lehr- und 
Lernformen 

1 SWS Vorlesung und 2 SWS Übungen 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Vorausgesetzt wird ein grundlegendes Verständnis der aquati-
schen Ökologie, insbesondere zur Biodiversität und Evolution. 

Verwendbarkeit Das Modul ist eines von 36 Wahlpflichtmodulen im Master-
Studiengang Hydrobiologie, dessen Wahlmodus gem. § 27 Abs. 3 
der Prüfungsordnung des Master-Studienganges Hydrobiologie 
bestimmt ist. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Belegarbeit 
im Umfang von 20 Stunden und einem Referat.  

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der 
Noten der beiden Prüfungsleistungen. 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MHYB11 Freilandübungen 
Gewässerökologie 

Prof. Berendonk 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Die Studierenden lernen die biologische Struktur und Funktion 
limnischer Ökosysteme sowie das Antwortverhalten von Popula-
tionen und Lebensgemeinschaften gegenüber bottom-up (Res-
sourcen) und top-down (Prädation) wirkenden Steuergrößen am 
Beispiel eines Systemvergleichs von Gewässerökosystemen im 
Zusammenhang kennen. Spezielles Augenmerk wird auf die 
komplexe und integrierte Betrachtung aller ökologischen Ebenen 
(abiotische Faktoren, molekulare, organismische, Populations- 
und Ökosystemsystemebene) gelegt. In Feld- und Laborübungen 
vertiefen die Studierenden ihre methodischen und analytischen 
Kenntnisse. 

Lehr- und 
Lernformen 

1 SWS Vorlesung und 3 SWS Übungen 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Vorausgesetzt werden anwendungsbereite Kenntnisse der aqua-
tischen Ökologie, insbesondere zur Struktur und Funktion von 
Gewässerökosystemen sowie methodische Fertigkeiten zur be-
treuten und eigenständigen Arbeit im Freiland und Labor sowie 
eigenständiger Analyse und Interpretation der gewonnenen 
Messdaten. 

Verwendbarkeit Das Modul ist eines von 36 Wahlpflichtmodulen im Master-
Studiengang Hydrobiologie, dessen Wahlmodus gem. § 27 Abs. 3 
der Prüfungsordnung des Master-Studienganges Hydrobiologie 
bestimmt ist. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Belegarbeit 
im Umfang von 40 Stunden und einem Referat. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der 
Noten der beiden Prüfungsleistungen. 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MHYWI01 Hydrometeorologie und Land-
schaftsklima 

Prof. Bernhofer 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Die atmosphärischen Komponenten des Wasserkreislaufs (Nie-
derschlag, Verdunstung) werden im Rahmen der Hydrometeoro-
logie mit ihren wichtigsten Prozessen und in ihrer raumzeitlichen 
Charakteristik behandelt. Die Studierenden können wesentliche 
hydrometeorologische Prozesse auf physikalischer Grundlage 
beschreiben, verstehen regionale und lokale Besonderheiten des 
Klimas und können mit einfachen Modellen und Instrumenten zur 
Quantifizierung der charakterisierenden Größen des Klimas und 
des atmosphärischen Wasserhaushaltes umgehen. Der Teilbe-
reich Landschaftsklima befasst sich mit dem Zusammenhang von 
Klima, Landschaft und Energiehaushalt. Dabei werden sowohl 
Merkmale typischer Landschaftsklimate abhängig von der Kom-
plexität der Landschaft und ihrer lokalen Besonderheiten als auch 
die Folgen des regionalen Klimawandels für die Landschaftspla-
nung behandelt. Die Studierenden können die Bedeutung typi-
scher Landschaftsklimate für die Landschaftsplanung beschrei-
ben, die Konsequenzen aktiver Einflussnahme auf das Land-
schaftsklima beurteilen und wichtige Elemente des Landschafts-
klimas messtechnisch erfassen. 

Lehr- und 
Lernformen 

4 SWS Vorlesungen 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Kenntnisse der wesentlichen physikalischen Prozesse in der At-
mosphäre und Hydrosphäre, gute Vorkenntnisse in Physik und 
Mathematik. 

Verwendbarkeit Das Modul ist ein Wahlpflichtmodul in den Master-Studiengängen 
Wasserwirtschaft und Hydrobiologie, dessen Wahlmodus gem. 
§ 27 Abs. 3 der jeweiligen Prüfungsordnung bestimmt ist. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus 2 Belegarbeiten im 
Umfang von jeweils 30 Stunden. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Es können 5 Leistungspunkte erworben werden. Die Modulnote 
ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Noten der beiden 
Belegarbeiten.  

Modulhäufigkeit Das Modul wird jährlich im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester. 

Empfohlene  
Literatur 

Horbert, M., 2000: Klimatologische Aspekte der Stadt- und Land-
schaftsplanung. Oke, T.R., 1987: Boundary Layer Climates. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MHYWI02 Datenverwaltung und -analyse Frau Dr. Siemens 

Inhalte und  
Qualifiktionsziele 

Im Mittelpunkt des Moduls stehen die generelle Herangehens-
weise bei der Strukturierung, Organisation und Administration von 
Daten. Dabei werden unterschiedliche Datenformate und Verwal-
tungswerkzeuge vorgestellt (z. B. Excel, Access) sowie Möglich-
keiten, mit diesen oder in Kombination mit Analysewerkzeugen zu 
einer effektiven, robusten und nachvollziehbaren Datenauswertung 
zu gelangen. In einem zweiten Teil werden explizit Literaturdaten-
banken vorgestellt (z. B. Bibtex, Endnote, RefWorks). Dabei wer-
den Einsatzmöglichkeiten bei der Literaturrecherche und dem An-
fertigen wissenschaftlicher Arbeiten geübt. Die Studierenden sind 
in der Lage, Daten sinnvoll zu strukturieren und kennen aktuelle 
Werkzeuge der Datenverwaltung. Damit verbessern sie Ihre Fähig-
keiten im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens (AQUA). 

Lehr- und 
Lernformen 

1 SWS Vorlesung, 4 SWS Übung und Selbststudium 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Grundkenntnisse im Umgang mit Rechentechnik, d. h. PC Kennt-
nisse und sicherer Umgang mit Standardsoftware (Tabellenkalkula-
tion, Datenbanken). 

Verwendbarkeit Das Modul ist ein Wahlpflichtmodul in den Master-Studiengängen 
Hydrobiologie, Hydrologie, Wasserwirtschaft und Abfallwirtschaft 
und Altlasten, dessen Wahlmodus gem. § 27 Abs. 3 der jeweiligen 
Prüfungsordnung bestimmt ist. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe 
von  
Leistunspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Klausurarbeit 
im Umfang von 90 Minuten sowie einer Belegarbeit im Umfang 
von 30 Stunden. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der Noten 
der beiden Prüfungsleistungen (Klausurarbeit 60%, Belegarbeit 
40%). 

Häufigkeit des 
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des  
Moduls 

Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MHYWI03 Exkursionsmodul  
Hydrowissenschaften 

Prof. Liedl 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Das Exkursionsmodul eröffnet die Möglichkeit, Themenspezifisch 
unterschiedliche Studienschwerpunkte im Rahmen einer Exkursion 
zu beleuchten. Wert gelegt wird hierbei vor allem auf einen integ-
rativen, transdisziplinären (internationalen) Charakter dieses Mo-
duls. Die Studierenden sind in der Lage, modulübergreifend Stu-
dienschwerpunkte zu betrachten und zu beurteilen. Sie werden 
damit befähigt, globale, internationale und lokale Fragestellungen 
unterschiedlicher Forschungsgebiete zu bewerten und eigene 
Ideen zu entwickeln (AQUA). 

Lehr- und 
Lernformen 

10 SWS Exkursion (2- max. 3 Wochen) und Selbststudium 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

gute Kenntnisse allgemeiner hydrowissenschaftlicher Grundlagen 

Verwendbarkeit Das Modul ist Wahlpflichtmodul in den Master-Studiengängen 
Wasserwirtschaft, Hydrologie, Hydrobiologie und Abfallwirtschaft 
und Altlasten, dessen Wahlmodus gem. § 27 Abs. 3 der jeweiligen 
Prüfungsordnung bestimmt ist. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer schriftlichen 
Prüfungsleistung in Form eines Exkursionsberichts im Umfang von 
30 Stunden und einem Referat. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 10 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der No-
ten der beiden Prüfungsleistungen. 

Häufigkeit des 
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 300 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MAA04 Bewertung von  
abfallwirtschaftlichen Prozessen 

Prof. Bilitewski 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Das Modul zeigt mögliche Wege auf, wie mittels einer Ökobilanzie-
rung abfallwirtschaftliche Prozesse bzw. verschiedene Technolo-
gien zur Behandlung von Abfällen analysiert und deren mögliche 
Auswirkungen auf die Umwelt während des gesamten Lebenszyk-
lus von Abfällen abgeschätzt werden können. Zusätzlich werden 
weitergehende Kenntnisse zur Optimierung der Verfahren und Pro-
zesse der biologischen und mechanischen Abfallbehandlung ver-
mittelt und mit Beispielen aus der Praxis hinterlegt. Das Modul 
besteht aus zwei Teilen, den Bewertungsverfahren bzw. der Öko-
bilanzierung und den Optimierungsmöglichkeiten von Abfallbe-
handlungsanlagen. Der Studierende erlernt die Fähigkeit, abfall-
wirtschaftliche Prozesse zu bilanzieren und zu bewerten. 

Lehr- und 
Lernformen 

1 SWS Vorlesungen, 3 SWS Seminare und Selbststudium 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Es werden Kenntnisse der Physik, Chemie und Biologie auf Abi-
turniveau (Leistungskurs) erwartet. Kenntnisse zu abfallwirtschaft-
lichen Grundprozessen wie Abfallaufkommen, -zusammensetzung, 
-erfassung, -vermeidung und –verwertung und Grundlagen der Ab-
fallwirtschaft und Altlasten, zu denen die Grundlagen zur Ablage-
rung von Abfällen, Reststoffen sowie Schadstoffen und die Schad-
stoffcharakterisierung von Altlasten gehören, sind vorausgesetzt. 

Verwendbarkeit Das Modul ist Pflichtmodul im Master-Studiengang Abfallwirtschaft 
und Altlasten und ist Wahlpflichtmodul in den Master-Studien-
gängen Wasserwirtschaft und Hydrobiologie, dessen Wahlmodus 
gem. § 27 Abs. 3 der jeweiligen Prüfungsordnung bestimmt ist. 
Die in diesem Modul vermittelten Kenntnisse und Kompetenzen 
schaffen wesentliche Voraussetzungen für die Module Planspiele 
Abfallwirtschaft und Altlasten (MAA07) und Projektarbeit Abfall-
wirtschaft und Altlasten (MAA10). 

Voraussetzungen 
für die Vergabe 
von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Belegarbeit im 
Umfang von 15 Stunden und einer sonstigen Prüfungsleistung in 
Form einer Präsentation (in Gruppen, à 5 Minuten pro Person). 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der Noten 
der beiden Prüfungsleistungen (Belegarbeit 65%, Präsentation 
35%). 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MAA05 Altlastenbewertung Prof. Werner 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Das Modul behandelt die Risikobewertung von Altlasten besonders 
im Hinblick auf die Bewertung und Nutzung von Selbstreinigungs-
prozessen. Einen Schwerpunkt bildet dabei auch die Berücksichti-
gung spezifischer Eigenschaften typischer Schadstoffgruppen an 
Altstandorten für bestimmte Branchen. Hierbei werden die Studie-
renden auch ihre chemischen Kenntnisse vertiefen. Die Studieren-
den beherrschen einerseits die methodischen Grundlagen der Risi-
kobewertung von Altlasten. Andererseits beherrschen sie auch das 
Instrumentarium, um die natürlichen Prozesse zum Schadstoff-
rückhalt und -abbau zu erkunden und ggf. nutzen und verstärken zu 
können. 

Lehr- und 
Lernformen 

2 SWS Vorlesung, 2 SWS Seminar, Selbststudium 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Es werden Grundkenntnisse in physikalischen, biologischen und 
(bio)chemischen Degradationsvorgängen in der Umwelt (Adsorpti-
on, Bioabbau etc.) und deren Erfassungs- und Kalkulations-
möglichkeiten (Kinetik 1. Ordnung, Michaelis-Menten-Kinetik etc.) 
vorausgesetzt. Außerdem sollten Kenntnisse im Bereich der Be-
wertung und Sanierung von Altlasten gemäß BBodSchG/V vorhan-
den sein. 

Verwendbarkeit Das Modul ist Pflichtmodul im Master-Studiengang Abfallwirtschaft 
und Altlasten und ist Wahlpflichtmodul in den Master-
Studiengängen Wasserwirtschaft und Hydrobiologie, dessen 
Wahlmodus gem. § 27 Abs. 3 der jeweiligen Prüfungsordnung be-
stimmt ist. Die in diesem Modul vermittelten Kenntnisse und 
Kompetenzen schaffen wesentliche Voraussetzungen für die Mo-
dule Planspiele Abfallwirtschaft und Altlasten (MAA07) und Projek-
tarbeit Abfallwirtschaft und Altlasten (MAA10). 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Klausurarbeit 
im Umfang von 90 Minuten. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote entspricht der Note der Klausurarbeit. 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MAA06 Angewandte Grundwasser- und 
Bodensanierung 

Prof. Werner 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Das Modul behandelt die Konzeption von Sanierungsanlagen und 
die Modellierung von Standorten und Anlagenbetrieben. Dabei 
werden auch die verschiedenen Arten von Sanierungsverfahren 
thematisch vertieft und hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit unter den 
verschiedenen Standortgegebenheiten beurteilt. Einen weiteren 
Aspekt bilden die verschiedenen Eigenschaften einzelner Schad-
stoffgruppen, die für einen effektiven Betrieb der Anlagen zu be-
rücksichtigen sind. Die Studierenden sind in der Lage, kontaminier-
te Standorte hinsichtlich des Sanierungsbedarfs größenordnungs-
mäßig einzuschätzen und gemäß der Kontaminationsarten und des 
-umfangs eine entsprechende Dimensionierung von Sanierungsan-
lagen durchzuführen. 

Lehr- und 
Lernformen 

2 SWS Vorlesung, 2 SWS Seminar und Selbststudium 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Es werden neben abfallwirtschaftlichen Grundkompetenzen wie 
Abfallaufkommen, -zusammensetzung, -erfassung, -vermeidung 
und –verwertung Kenntnisse im Bereich Altlastenbehandlung vo-
rausgesetzt, zu denen die Ablagerung von Abfällen, Reststoffen 
sowie Schadstoffen und die Schadstoffcharakterisierung von Alt-
lasten gehören. 

Verwendbarkeit Das Modul ist Pflichtmodul im Master-Studiengang Abfallwirtschaft 
und Altlasten und ist Wahlpflichtmodul in den Master-
Studiengängen Wasserwirtschaft, Hydrologie und Hydrobiologie, 
dessen Wahlmodus gem. § 27 Abs. 3 der jeweiligen Prüfungsord-
nung bestimmt ist. Die in diesem Modul vermittelten Kenntnisse 
und Kompetenzen schaffen wesentliche Voraussetzungen für die 
Module Planspiele Abfallwirtschaft und Altlasten (MAA07) und Pro-
jektarbeit Abfallwirtschaft und Altlasten (MAA10). 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Belegarbeit im 
Umfang von 15 Stunden und einer sonstigen Prüfungsleistung in 
Form einer Präsentation (in Gruppen, à 5 Minuten pro Person). 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der Noten 
der beiden Prüfungsleistungen (Belegarbeit 65%, Präsentation 
35%). 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 

 



100 

Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MHYD01 Angewandte Hydrologie Prof. Schmitz 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Das Modul befasst sich in der Lehrveranstaltung Ingenieurhydro-
logie mit der Bereitstellung hydrologischer Bemessungsgrößen, 
insbesondere für den Hoch- sowie Niedrigwasserbereich. Die 
national und international gültigen Bemessungsgrößen werden 
vorgestellt und die gebräuchlichen Verfahren zu deren Gewin-
nung hergeleitet, diskutiert und praktisch angewendet. Die Lehr-
veranstaltung Regionale Hydrologie behandelt Aspekte der Regi-
onalisierung hydrologischer Größen, des Maßstabsproblems in 
der Hydrologie und der regionalen Bestimmung hydrologischer 
Parameter in unbeobachteten Gebieten. Sie wird durch Fall-
beispiele mit charakteristischer regionaler hydrologisch-wasser-
wirtschaftlicher Problematik ergänzt und praxisnah gestaltet. Da-
zu werden ausgewählte regionalhydrologische Phänomene vor-
gestellt. Zu einigen Themen werden Tagesexkursionen in der 
Umgebung von Dresden angeboten bzw. die Themen werden in 
der Großen hydrologischen Exkursion (Dauer ca. eine Woche) 
aufgegriffen. Der Stoff wird durch Vorträge von Praxisvertretern 
vertieft und ergänzt. Die Studierenden beherrschen die Metho-
den zur Ermittlung von hydrologischen Bemessungsgrößen nach 
verschiedenen Methoden. Weiterhin werden die Studierenden 
befähigt, regionale Aspekte des Wasserkreislaufs einschließlich 
seiner anthropogenen Beeinflussung und Vernetzung mit nicht 
unmittelbar hydrologischen Fragestellungen zu analysieren und 
sich daraus ergebende hydrologische Aufgabenstellungen zu 
formulieren, deren Lösung auf der Basis wissenschaftlich be-
gründeter Modellansätze erfolgt. 

Lehr- und 
Lernformen 

3 SWS Vorlesungen, 1 SWS Übung, 4,9 SWS Exkursion und 
Selbststudium 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Es werden Kenntnisse der mathematischen Statistik (Primärsta-
tistik), in der Beschreibung und Modellierung des Niederschlags-
Abfluss-Prozesses und des Wasserhaushaltes von Einzugsgebie-
ten sowie auf dem Gebiet der Hydrochemie und der Gewässer-
güte vorausgesetzt. 

Verwendbarkeit Das Modul ist Pflichtmodul im Master-Studiengang Hydrologie 
und ist Wahlpflichtmodul im Master-Studiengang Hydrobiologie, 
dessen Wahlmodus gem. § 27 Abs. 3 der Prüfungsordnung des 
Master-Studienganges Hydrobiologie bestimmt ist. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Klausurarbeit 
im Umfang von 90 Minuten, einer sonstigen Prüfungsleistung in 
Form einer Präsentation, einer Belegarbeit im Umfang von 
30 Stunden und zwei Exkursionsberichten im Umfang von jeweils 
30 Stunden. 
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Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 10 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der fünf 
Prüfungsleistungen (Klausurarbeit 40 %, Präsentation 20 %, Be-
legarbeit 20 % und Exkursionsberichte je 10 %). 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich, beginnend im Wintersemester, angebo-
ten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 300 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 2 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MHYD03 Hydrologische Modelle Prof. Schmitz 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Das Modul vermittelt zunächst eine Einführung in die Möglichkei-
ten und Restriktionen der Abbildung hydrologischer Prozesse mit 
verschiedenen Modelltypen. Schwerpunktmäßig wird auf die 
Erstellung, Parametrisierung und Anwendung abstrakter Modelle 
eingegangen. Eine objektive Beurteilung von Unsicherheiten und 
eine kritische Betrachtung der Modellergebnisse stehen dabei im 
Mittelpunkt. Die Studierenden beherrschen die Methoden zur 
Beschreibung von hydrologischen Prozessen mit geeigneten Mo-
dellen. Weiterhin sind die Studierenden in der Lage, eigenständig 
hydrologische Modelle zu erstellen, aufzubauen und zu betreiben 
sowie deren Ergebnisse kritisch und objektiv zu bewerten. 

Lehr- und 
Lernformen 

2 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung und Selbststudium 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Es werden Kenntnisse der Höheren Mathematik (Differential-
rechnung, partielle Differentialgleichungen, Integralrechnung, 
lineare Algebra) vorausgesetzt. 

Verwendbarkeit Das Modul ist ein Pflichtmodul im Master-Studiengang Hydrolo-
gie und ist Wahlpflichtmodul im Master-Studiengang Hydrobiolo-
gie, dessen Wahlmodus gem. § 27 Abs. 3 der Prüfungsordnung 
des Master-Studienganges Hydrobiologie bestimmt ist. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Klausurarbeit 
im Umfang von 90 Minuten und zwei Belegarbeiten im Umfang 
von je 15 Stunden. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote ergibt sich aus dem gewichteten arithmetischen 
Mittel der drei Prüfungsleistungen (Klausurarbeit 70 %, Beleg-
arbeiten je 15 %). 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MHYD04 Flussgebietsbewirtschaftung Prof. Schmitz 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Das Modul stellt umfassend wesentliche Aspekte der Wasser-
mengenbewirtschaftung von Oberflächengewässern dar. Dabei 
stehen die Speicherwirtschaft und der Hochwasserschutz im 
Vordergrund. Neben der Darstellung der komplexen Abhängig-
keitsstrukturen in einem Bewirtschaftungssystem werden Werk-
zeuge für die Bemessung und die Betriebssimulation von Versor-
gungsspeicherräumen und Hochwasserschutzräumen dargestellt 
und erklärt. Dabei liegt der Fokus auf der risikobehafteten – also 
stochastischen – Interpretation der Einflussgrößen der Bewirt-
schaftung und der letztendlich abgeleiteten Ergebnisse. Die Stu-
dierenden beherrschen die methodischen Grundlagen zur Be-
messung und Betriebssimulation von Speicherräumen mit de-
terministischen und stochastischen Verfahren. Weiterhin sind die 
Studierenden in der Lage, Hochwasserrückhalteräume zu be-
messen und deren Betrieb zu bewerten, vor allem im Hinblick auf 
Nutzen und Kosten der Maßnahme innerhalb eines integrativen 
Hochwasserschutzkonzeptes und den geltenden sozioökonomi-
schen Randbedingungen. 

Lehr- und 
Lernformen 

1 SWS Vorlesung, 1 SWS Übung, 0,7 SWS Exkursion und Selbst-
studium 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Es werden Kenntnisse der Grundlagen der Bewirtschaftung der 
Oberflächengewässer, sowie der höheren Mathematik (Leis-
tungskursniveau) und der mathematischen Statistik (Primärstatis-
tik) vorausgesetzt. 

Verwendbarkeit Das Modul ist Pflichtmodul im Master-Studiengang Hydrologie 
und ist Wahlpflichtmodul in den Master-Studiengängen Wasser-
wirtschaft und Hydrobiologie, dessen Wahlmodus gem. § 27 Abs. 
3 der jeweiligen Prüfungsordnung bestimmt ist. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Klausurarbeit 
im Umfang von 90 Minuten sowie einer Belegarbeit im Umfang 
von 60 Stunden. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der bei-
den Prüfungsleistungen (60 % Klausurarbeit, 40 % Belegarbeit). 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MHYD05 Einzugsgebietsmodellierung Dr. Lennartz 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Das Modul vermittelt auf der Basis von Gebiets- und Datenanaly-
se die für eine komplexe, flächendifferenzierte Wasserhaus-
haltsmodellierung erforderlichen methodischen Grundlagen, wo-
bei in diesem Zusammenhang auf die Skalenproblematik einge-
gangen wird. Bei der Bearbeitung des Beleges kommen diese 
Methoden zur Anwendung. Die Studierenden beherrschen Me-
thoden zur räumlich hoch aufgelösten Berechnung des Gebiets-
wasserhaushalts und können die Ergebnisse einer kritischen und 
objektiven Bewertung unterziehen. 

Lehr- und 
Lernformen 

2 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung und Selbststudium 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Es werden Kenntnisse über wesentliche hydrologische Prozesse 
wie Abflußbildung und -konzentration, über Prozesse in hydrolo-
gischen Modellkonzepten und die Wasserhaushaltsberechnung, 
Kompetenzen bei der Lösung anwendungsorientierter Fragestel-
lungen komplexer hydrologischer Systeme sowie GIS-Kenntnisse 
vorausgesetzt. 

Verwendbarkeit Das Modul ist Pflichtmodul im Master-Studiengang Hydrologie 
und ist Wahlpflichtmodul im Master-Studiengang Hydrobiologie, 
dessen Wahlmodus gem. § 27 Abs. 3 der Prüfungsordnung des 
Master-Studienganges Hydrobiologie bestimmt ist. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer mündlichen 
Prüfungsleistung im Umfang von 30 Minuten und einer Belegar-
beit im Umfang von 60 Stunden. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der Noten 
der Belegarbeit (70 %) und der Note der mündlichen Prüfungs-
leistung (30 %). 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MHYD06 Angewandte Meteorologie für 
Hydrologen 

Prof. Bernhofer 

Inhalte und Quali-
fikationsziele 

Hydrologische Schwerpunkte der angewandten Meteorologie 
sind u. a. die Nutzung des Wetterradars, die Gewinnung und Ana-
lyse von meteorologischen Daten zu Verdunstung und Nieder-
schlag, die Regionalisierung meteorologischer Daten oder die 
regionale Abbildung von großräumigen Klimaänderungssignalen. 
Aktuelle Aspekte aus der Forschung werden berücksichtigt und 
führen zu angepassten Inhalten. Die Studenten erwerben ein 
vertieftes Verständnis über Daten und Verfahren der angewand-
ten Meteorologie in der Hydrologie. Sie lernen entsprechende 
Informationen selbständig zu verarbeiten und für hydrologische 
Fragestellungen anzuwenden. 

Lehr- und 
Lernformen 

2 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Kenntnisse der wesentlichen physikalischen Prozesse in der At-
mosphäre und Hydrosphäre, gute Vorkenntnisse in Physik und 
Mathematik. 

Verwendbarkeit Das Modul ist ein Pflichtmodul im Master-Studiengang Hydrolo-
gie und ist Wahlpflichtmodul im Master-Studiengang Hydrobiolo-
gie, dessen Wahlmodus gem. § 27 Abs. 3 der Prüfungsordnung 
des Master-Studienganges Hydrobiologie bestimmt ist. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einem Referat. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Es können 5 Leistungspunkte erworben werden. Die Modulnote 
entspricht der Note des Referats. 

Modulhäufigkeit Das Modul wird jährlich im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MHYD07 Bodenwasserhaushalt Dr. Lennartz 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Das Modul vermittelt auf der Grundlage bodenkundlichen Basis-
wissens zunächst eine Einführung in die bodenphysikalischen 
Zusammenhänge und Prozessabläufe des Wasser- und Stoff-
transports in der Aerationszone des Bodens, wobei die Abhän-
gigkeiten der prozessrelevanten Kenngrößen und ihre Bedeutung 
für Parametermodelle entsprechend berücksichtigt werden. Die 
gängigen Ansätze zur Transportberechnung werden aufgezeigt, 
erklärt und im Lichte der zugrundeliegenden Vereinfachungen 
vergleichend zu den in der Natur tatsächlich ablaufenden Prozes-
sen im Hinblick auf ihre Aussagekraft sowie ihren Gültigkeitsbe-
reich diskutiert. Die Studierenden beherrschen Methoden zur Be-
schreibung des Bodenwassertransports mit geeigneten Modellen 
und können deren Ergebnisse kritisch und objektiv bewerten. 

Lehr- und 
Lernformen 

2 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung und Selbststudium 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Es werden grundlegende Kenntnisse in Physik und numerischer 
Mathematik (Differentialrechnung, partielle Differentialgleichun-
gen, Integralrechnung) vorausgesetzt. 

Verwendbarkeit Das Modul ist Pflichtmodul im Master-Studiengang Hydrologie 
und ist Wahlpflichtmodul in den Master-Studiengängen Wasser-
wirtschaft und Hydrobiologie, dessen Wahlmodus gem. § 27 
Abs. 3 der jeweiligen Prüfungsordnung bestimmt ist. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Klausurarbeit 
im Umfang von 90 Minuten. Das Bestehen der Modulprüfung ist 
von der positiven Bewertung einer unbenoteten Prüfungsleistung 
in Form einer Belegarbeit im Umfang von 15 Stunden abhängig. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote entspricht der Note der Klausurarbeit. Wurde die 
Belegarbeit mit der Note '5' bewertet, ergibt sich gem. § 12 
Abs. 1 Satz 5 der Prüfungsordnung die Modulnote aus dem ge-
wichteten Mittel der Note der Klausurarbeit (Faktor 1) und der 
Belegarbeit (Faktor 20). 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MHYD16 Wasserqualität (Chemie) Prof. Worch 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Im Rahmen des Moduls werden zum einen umfassende Kennt-
nisse über klassische sowie neueste Methoden und Techniken 
zur analytischen Bestimmung der wichtigsten anorganischen und 
organischen Wasserinhaltsstoffe, welche maßgeblich die Qualität 
von Wässern bestimmen, vermittelt. Dabei werden sowohl die 
grundlegenden Messprinzipien als auch Anwendungsbeispiele 
erörtert. In einem zweiten Schwerpunkt des Moduls werden die 
etablierten Verfahren der Aufbereitung bzw. Abwasserbehand-
lung, die zur Verbesserung der Wasserqualität eingesetzt wer-
den, insbesondere aus wasserchemischer Sicht behandelt. Die 
Studenten verfügen über umfangreiche theoretische und prak-
tisch orientierte Kenntnisse auf dem Gebiet der Trinkwasserauf-
bereitung und Abwasserbehandlung. Die Studierenden besitzen 
zudem einen Überblick über verschiedene Analysenmethoden, 
können diese vergleichen und bewerten.  

Lehr- und 
Lernformen 

4 SWS Vorlesungen 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Grundkenntnisse auf den Gebieten Chemie, Wassertechnologie 
sowie Hydrochemie (Grundlagen und Wasserinhaltsstoffe). 

Verwendbarkeit Das Modul ist Wahlpflichtmodul in den Master-Studiengängen 
Wasserwirtschaft, Hydrologie, Hydrobiologie, Abfallwirtschaft 
und Altlasten dessen Wahlmodus gem. § 27 Abs. 3 der jeweili-
gen Prüfungsordnung bestimmt ist. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus zwei Klausurarbei-
ten im Umfang von je 90 Minuten. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote entspricht dem arithmetischen Mittel der Noten 
der beiden Klausurarbeiten. 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich, beginnend im Wintersemester, angebo-
ten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 2 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MWW01 Grundwasserbewirtschaftung 
mit Computermodellen 

Prof. Liedl 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Das Modul behandelt numerische Grundwasserströmungs- und 
Stofftransportmodelle als wesentliche Werkzeuge der Grund-
wasserbewirtschaftung. Dies umfasst die zugehörigen Grund-
ideen und die Funktionsweise solcher Tools ebenso wie deren 
Einsatz in der wasserwirtschaftlichen Praxis. Darüber hinaus wird 
die konkrete Abbildung relevanter wasserwirtschaftlicher Kom-
ponenten und Phänomene in Computermodellen geübt (z. T. 
Gruppenarbeit). Die Studierenden sind nach Abschluss des Mo-
duls in der Lage, numerische Grundwassermodelle zu erstellen, 
Strömungs- und Transportvorgänge in Grundwasserleitern zu 
simulieren und die Ergebnisse in Relation zu den realen Gege-
benheiten zu interpretieren. 

Lehr- und 
Lernformen 

3 SWS Vorlesung, 1 SWS Übung und Selbststudium 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Es werden Grundlagenkenntnisse der Grundwasserhydraulik und 
des Stofftransports im Grundwasser vorausgesetzt. 

Verwendbarkeit Das Modul ist Pflichtmodul in den Master-Studiengängen Was-
serwirtschaft und Hydrologie und ist Wahlpflichtmodul im Mas-
ter-Studiengang Hydrobiologie, dessen Wahlmodus gem. § 27 
Abs. 3 der Prüfungsordnung des Master-Studienganges Hydrobi-
ologie bestimmt ist. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Klausurarbeit 
im Umfang von 90 Minuten und einer unbenoteten Prüfungsleis-
tung in Form einer Belegarbeit im Umfang von 30 Stunden. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote entspricht der Note der Klausurarbeit. Wurde die 
Belegarbeit mit der Note '5' bewertet, ergibt sich gem. § 12 
Abs. 1 Satz 5 der Prüfungsordnung die Modulnote aus dem ge-
wichteten Mittel der Note der Klausurarbeit (Faktor 1) und der 
Belegarbeit (Faktor 20). 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MWW02 Hydrogeologische und  
hydrogeochemische Methoden 

Prof. Liedl 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

In diesem Modul werden spezielle Themen aus dem Bereich der 
Erkundungs- und Messmethoden behandelt (z. B. Tracerversu-
che, Laboranalytik, geostatistische Methoden). Die Vorlesungsin-
halte werden im Rahmen von Laborpraktika durch praktische Tä-
tigkeiten im Labor ergänzt, woran sich Datenauswertungen an-
schließen. Die Studenten erwerben die Fähigkeit zur aktiven Nut-
zung der Methoden, um fachspezifische Aufgaben im Bereich der 
Probenahme und der Grundwasseranalytik bearbeiten zu können. 

Lehr- und 
Lernformen 

3 SWS Vorlesungen, 1 SWS Praktikum, 0,7 SWS Exkursion und 
Selbststudium 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Grundwissen in Physik und Hydrochemie wird vorausgesetzt. 

Verwendbarkeit Das Modul ist Pflichtmodul im Master-Studiengang Wasserwirt-
schaft und ist Wahlpflichtmodul in den Master-Studiengängen 
Hydrologie und Hydrobiologie, dessen Wahlmodus gem. § 27 
Abs. 3 der jeweiligen Prüfungsordnung bestimmt ist. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Klausurarbeit 
im Umfang von 90 Minuten und einer sonstigen unbenoteten 
Prüfungsleistung in Form eines Praktikumsprotokolls. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote entspricht der Note der Klausurarbeit. Wurde das 
Praktikumsprotokoll mit der Note '5' bewertet, ergibt sich gem. 
§ 12 Abs. 1 Satz 5 der Prüfungsordnung die Modulnote aus dem 
gewichteten Mittel der Note der Klausurarbeit (Faktor 1) und dem 
Praktikumsprotokoll (Faktor 20). 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MWW06 Auslegung von  
Aufbereitungsanlagen (Trea-
tment Plant Design) 

Prof. Uhl 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Die Studenten sind in der Lage, erworbenes Wissen und Sach-
kenntnisse in folgenden Bereichen anzuwenden: 

• Planung und Auslegung konventioneller Aufbereitungs-
verfahren in Abhängigkeit von der Wasserqualität 

• Betrieb, Instandhaltung und Erneuerung konventioneller 
Aufbereitungsverfahren und -anlagen. 

Die Studierenden können 
• Wassergütedaten analysieren und auf dieser Grundlage 

bestmögliche Rohwasserquellen auswählen, 
• Oberflächenwasserentnahmen und Aufbereitungsanlagen 

planen und auslegen, 
• die Leistungsfähigkeit konventioneller Aufbereitungs-

anlagen beurteilen, 
• Verbesserungsvorschläge entwickeln. 

Lehr- und 
Lernformen 

2 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung, 1,4 SWS Exkursion und Selbst-
studium. Die Unterrichtssprache ist Englisch. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

grundlegende Kenntnisse der Hydrochemie sowie der Wasserauf-
bereitung mit konventionellen Verfahren 

Verwendbarkeit Das Modul ist Pflichtmodul im Master-Studiengang Wasserwirt-
schaft und ist Wahlpflichtmodul im Master-Studiengang Hydro-
biologie, dessen Wahlmodus gem. § 27 Abs. 3 der Prüfungs-
ordnung des Master-Studienganges Hydrobiologie bestimmt ist. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Klausurarbeit 
im Umfang von 135 Minuten und einer Belegarbeit im Umfang von 
30 Stunden. Prüfungsleistungen können in deutscher Sprache er-
bracht werden. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der Noten 
der beiden Prüfungsleistungen (60% Klausurarbeit, 40% Belegar-
beit). 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MWW10 Hydrogeochemische System-
analyse 

Frau Dr.-Ing. Burghardt 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Typische hydrogeochemische Phänomene der Grundwasserbewirt-
schaftung wie z. B. Pyritoxidation, Eisenhydroxidfällung und Schad-
stoff-Adsorption, Kationenaustausch sowie Minerallösung und -fäl-
lung werden im Labor praktisch untersucht und anschließend in ei-
ner PC-Übung mit einem hydrochemischen Simulationsprogramm 
nachvollzogen. Durch die Zusammenführung von Grundlagen, Expe-
rimenten und Modellsimulationen sind die Studierenden in der Lage, 
hydrogeochemische Prozesse im Grundwasser modellgestützt ab-
zubilden und zu prognostizieren. 

Lehr- und 
Lernformen 

2 SWS Praktikum, 2 SWS Übung und Selbststudium 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Sehr gute Kenntnisse in Hydrochemie/Aquatischer Chemie. 

Verwendbarkeit Das Modul ist Wahlpflichtmodul in den Master-Studiengängen Was-
serwirtschaft, Hydrobiologie, Hydrologie und Abfallwirtschaft und 
Altlasten, dessen Wahlmodus gem. § 27 Abs. 3 der jeweiligen 
Prüfungsordnung bestimmt ist. 

Voraussetzungen für 
die Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Klausurarbeit im 
Umfang von 90 Minuten. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. Die 
Modulnote entspricht der Note der Klausurarbeit. 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MWW11 Fallstudien der  
Grundwasserbewirtschaftung 

Prof. Liedl 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Das Modul beinhaltet die Parametrisierung von Grundwassermo-
dellen anhand der zur Verfügung stehenden Messinformation, die 
Anwendung numerischer und mathematischer Modelle sowie den 
praktischen Einsatz diverser Modellierungstechniken (z. B. Sensiti-
vitätsanalysen, automatische Parameteranpassung). Die Studie-
renden können komplexe Labor-/Geländebefunde in ein Compu-
termodell umsetzen und weiterführende Modellierungsmethoden 
praktisch anwenden. Ebenso sind sie in der Lage, die Ergebnisse 
der Modellsimulationen auf ihre Tauglichkeit als Entscheidungs- 
oder Planungsgrundlage zu bewerten. 

Lehr- und 
Lernformen 

1 SWS Vorlesung, 1 SWS Übung, 2 SWS Praktikum, 0,7 SWS Ex-
kursion und Selbststudium 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Grundlagen der Grundwasserhydraulik und des Stofftransports im 
Grundwasser, Umsetzung von wasserwirtschaftlichen Komponen-
ten und Phänomenen in Computermodelle. 

Verwendbarkeit Das Modul ist Wahlpflichtmodul in den Master-Studiengängen 
Wasserwirtschaft, Hydrologie und Hydrobiologie, dessen Wahlmo-
dus gem. § 27 Abs. 3 der jeweiligen Prüfungsordnung bestimmt 
ist. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Belegarbeit im 
Umfang von 50 Stunden und einer sonstigen Prüfungsleistung in 
Form einer Präsentation. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der Noten 
der beiden Prüfungsleistungen (2/3 Belegarbeit, 1/3 Präsentation). 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MWW12 Weitergehende  
Trinkwasseraufbereitung 
(Advanced Water Treatment) 

Prof. Uhl 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Die Studierenden beherrschen nach Abschluss des Moduls 
• die grundlegenden Prinzipien von Niederdruck-

Membranprozessen und kennen die praktische Anwendung 
dieser Prozesse, 

• die grundlegenden Prinzipien von Umkehrosmose-
prozessen zur Entsalzung, 

• die Grundlagen der UV-Desinfektion und erweiterter  
Oxidationsverfahren (advanced oxidation processes). 

Die Studierenden sind in der Lage, Membranprozesse für spezifi-
sche Anwendungsfälle auszuwählen, jeweils erforderliche Vor- 
bzw. Nachbehandlungsstufen auszuwählen und Reinigungsmög-
lichkeiten für die Membranprozesse aufzuzeigen. 

Lehr- und 
Lernformen 

2,5 SWS Vorlesung, 1 SWS Übung, 1 SWS Praktika, 0,7 SWS Ex-
kursion und Selbststudium. Die Unterrichtssprache ist Englisch. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Grundlegende Kenntnisse der Hydrochemie sowie der Wasserauf-
bereitung mit konventionellen Verfahren. 

Verwendbarkeit Das Modul ist ein Wahlpflichtmodul in den Master-Studiengängen 
Wasserwirtschaft, Hydrologie, Hydrobiologie und Abfallwirtschaft 
und Altlasten, dessen Wahlmodus gem. § 27 Abs. 3 der jeweiligen 
Prüfungsordnung bestimmt ist. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Klausurarbeit 
im Umfang von 135 Minuten und einem Praktikumsbericht im Um-
fang von 15 Stunden. Studien- und Prüfungsleistungen können in 
deutscher oder englischer Sprache erbracht werden. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der Noten 
der Prüfungsleistungen (70% Klausurarbeit, 30% Praktikumsbe-
richt). 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MWW13 Wassertransport und –
verteilung (Water Transport 
and Distribution) 

Prof. Uhl 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Die Studierenden kennen weitergehende Methoden und Instru-
mente zu Planung, Betrieb und Instandhaltung von Wassertrans-
port- und -verteilungssystemen und können diese anwenden. 
Die Studierenden sind in der Lage, 

• das Netzwerk eines Verteilungssystems zu entwickeln, 
• grundlegende Prinzipien der Wirtschaftlichkeit bei der 

Auswahl von Gestaltungsmöglichkeiten der Verteilungssys-
teme anzuwenden, 

• aktuelle Netzwerksoftware anzuwenden und ihre Verwen-
dung beim Daten- und Bestandsmanagement von Trans-
port- und Verteilungssystemen zu erfassen. 

Lehr- und 
Lernformen 

2 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung und Selbststudium. Die Unter-
richtssprache ist Englisch. 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Kenntnis der Anforderungen an die Trinkwasserqualität; Grundle-
gende Kenntnisse der Wasserchemie und der Hydromechanik. 

Verwendbarkeit Das Modul ist Wahlpflichtmodul in den Master-Studiengängen 
Wasserwirtschaft, Hydrologie und Hydrobiologie, dessen Wahl-
modus gem. § 27 Abs. 3 der jeweiligen Prüfungsordnung bes-
timmt ist. 

Voraussetzungen für 
die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Klausurarbeit 
im Umfang von 135 Minuten und einer Belegarbeit im Umfang von 
30 Stunden. Studien- und Prüfungsleistungen können in deutscher 
oder englischer Sprache erbracht werden. 

Leistungspunkte und 
Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der Noten 
der beiden Prüfungsleistungen (Klausurarbeit 60%, Belegarbeit 
40%). 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MWW14 Integriertes Wasser-, Energie- 
und Ressourcenmanagement 
in der Industrie 

Prof. Nowak 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Das Modul umfasst neben einem allgemeinen Überblick über Inte-
griertes Wasser-, Energie- und Ressourcenmanagement einschl. 
Systemanalysen (Wasser, Energie, Rohstoffe) Fragen des prozess-
integrierten Umweltschutzes sowie der innerbetrieblichen Ener-
giewirtschaft mit Energierückgewinnung und energetischer Nut-
zung organischer Reststoffe und gibt ferner einen Überblick über 
nachhaltige Produktionstechniken anhand von Beispielen. Die Stu-
dierenden erlangen ein vertieftes Verständnis über nachhaltige 
Techniken zur Optimierung des Wasser-, Energie- und Rohstoff-
einsatzes in der Industrie. 

Lehr- und  
Lernformen 

2 SWS Vorlesungen, 2 SWS Übungen, 0,7 SWS Exkursion und 
Selbststudium 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Grundwissen in Hydrochemie und Hydrobiologie, naturwissen-
schaftliche und technische Grundlagen der Abwasserbehandlung 
und Wasseraufbereitung. 
Es werden verfahrens- und anlagentechnische Grundlagen der In-
dustriewasserwirtschaft und praxisbezogene Kenntnisse im Be-
reich der betrieblichen Wasserwirtschaft vorausgesetzt sowie die 
im Modul MWW05 (Prozesswasserbehandlung und innerbetriebli-
che Wasserwirtschaft) erlangten Kompetenzen. 

Verwendbarkeit Das Modul ist ein Wahlpflichtmodul in den Master-Studiengängen 
Wasserwirtschaft, Hydrobiologie und Abfallwirtschaft und Altlas-
ten, dessen Wahlmodus gem. § 27 Abs. 3 der jeweiligen 
Prüfungsordnung bestimmt ist. 

Voraussetzungen für 
die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Klausurarbeit 
im Umfang von 90 Minuten.  Das Bestehen der Modulprüfung ist 
von der positiven Bewertung einer unbenoteten Prüfungsleistung 
in Form eines Exkursionsberichtes abhängig. 

Leistungspunkte und 
Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote entspricht der Note der Klausurarbeit. Wurde der 
Exkursionsbericht mit 'nicht bestanden'' bewertet, ergibt sich gem. 
§ 12 Abs. 1 Satz 5 der Prüfungsordnung die Modulnote aus dem 
gewichteten Mittel der Note der Klausurarbeit (Faktor 1) und der 
Note des Exkursionsberichtes (Faktor 20). 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

MWW16 Integriertes Wasserressourcen-
management (IWRM) 

Prof. Krebs 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

In diesem Modul werden Strategien und Konzepte des integrierten 
Wasserressourcenmanagements (IWRM) behandelt. Auf Basis großer 
Verbundprojekte der Fachrichtung Hydrowissenschaften werden Sys-
temanalyse und Modellvorstellungen erläutert, Wechselwirkungen 
zwischen den natürlichen und technischen Wasserkompartimenten 
bilanztechnisch aufgearbeitet und Strategien zur Berücksichtigung so-
zioökonomischer und politischer Rahmenbedingungen sowie des 
„Capacity Development“ vermittelt. Die Studierenden können kom-
plexe Probleme der Bewirtschaftung und Bewirtschaftungsoptimie-
rung von Wasserressourcen analysieren und sie einer den regionalen 
Randbedingungen angepassten Lösung zuführen. 

Lehr- und 
Lernformen 

3 SWS Vorlesungen, 1 SWS Praktikum und Selbststudium 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Grundlagen in Hydrologie, Meteorologie, Grundwasserwirtschaft, Sied-
lungswasserwirtschaft, Systemanalyse.  

Verwendbarkeit Das Modul ist Wahlpflichtmodul in den Master-Studiengängen Hydro-
logie, Wasserwirtschaft, Hydrobiologie und Hydro Science and Engi-
neering, dessen Wahlmodus gem. § 27 Abs. 3 der jeweiligen 
Prüfungsordnung bestimmt ist. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung be-
standen ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Klausurarbeit im Um-
fang von 90 Minuten und einer Belegarbeit im Umfang von 
50 Stunden. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. Die 
Modulnote ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der beiden Prü-
fungsleistungen (Klausurarbeit 60%, Belegarbeit 40%). 

Häufigkeit des 
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

BAA09  Umweltplanung Prof. Werner 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

In dem Modul werden Kenntnisse über die Bedeutung und den Um-
gang mit wassergefährdenden Stoffen in industrialisierten Ländern 
vermittelt. Die administrativen und legislativen Aspekte werden be-
handelt. Die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen beim Einsatz und 
beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen werden besprochen. 
Außerdem findet im Rahmen des Moduls eine Exkursion in einen Be-
trieb statt, in dem wassergefährdende Stoffe verwendet oder umwelt-
gerecht entsorgt werden. Außerdem zielt das Modul auf die frühzeitige 
Ermittlung, Beschreibung und Bewertung von Auswirkungen geplanter 
Vorhaben auf die Umwelt ab. Die Studierenden sind in der Lage, was-
sergefährdende Stoffe zu analysieren, umweltgerecht zu entsorgen 
und Umweltverträglichkeitsprüfungen zu veranlassen bzw. durchzufüh-
ren. 

Lehr- und 
Lernformen 

3 SWS Vorlesungen, 0,7 SWS Fachexkursion, Selbststudium 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Grundlagen der Chemie, Mikrobiologie, Bewertung und Sanierung von 
Altlasten. 

Verwendbarkeit Das Modul ist Pflichtmodul zur fachspezifischen Ausbildung im Ba-
chelor-Studiengang Abfallwirtschaft und Altlasten und Wahlpflicht-
modul in den Bachelor-Studiengängen Hydrologie und Wasserwirt-
schaft und in den Master-Studiengängen Abfallwirtschaft und Altlasten 
und Hydrobiologie. 

Voraussetzung für 
die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung be-
standen wird. Die Modulprüfung besteht aus zwei Klausurarbeiten im 
Umfang von je 90 Minuten. 

Leistungspunkte und 
Noten 

Es können 5 Leistungspunkte erworben werden. Die Modulnote ergibt 
sich aus dem arithmetischen Mittel der Noten der Klausurarbeiten. 

Modulhäufigkeit Das Modul wird jährlich, beginnend im Wintersemester, angeboten. 

Arbeitsaufwand Der Gesamtarbeitsaufwand für die Präsenz in den Lehrveranstaltun-
gen, die Teilnahme an der Exkursion, das Selbststudium sowie das 
Erbringen und Vorbereiten der Prüfungsleistungen beträgt 150 Stun-
den. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst zwei Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

FOMF23 Stoffhaushalt terrestrischer 
Biogeosysteme 

Prof. K.-H. Feger 

Weitere Dozenten  Prof. F. Makeschin 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Das Modul befasst sich mit der messtechnischen Erfassung, modell-
gestützten Beschreibung und Bewertung maßgeblicher Flüsse und 
Vorräte in Atmosphäre-Boden-Pflanze-Systemen (Schwerpunkt Wald-
ökosysteme). Dabei werden auch die vielfältigen Verknüpfungen zu 
Klima- und Gewässersystemen aufgezeigt (u. a. Moore und subhydri-
sche Böden als Umweltarchive). Ausgehend von den globalen bioge-
ochemischen Kreisläufen der Elemente C, N, S, P und weiterer aus-
gewählter Elemente (u. a. Schwermetalle) werden anhand von Öko-
system-Fallstudien die maßgeblichen Prozesse und ihre Steuergrößen 
herausgearbeitet und Quellen-/Senkenfunktionen definiert. Im Vor-
dergrund stehen dabei die land- und forstwirtschaftliche Nutzung so-
wie der Einfluss eines sich wandelnden Klimas. Der prinzipielle Auf-
bau komplexer Stoffhaushaltsmodelle und deren Integration in globale 
Modelle werden dargestellt und Möglichkeiten und Grenzen disku-
tiert. Dies stellt eine wichtige Grundlage für die Planung und Bewer-
tung nachhaltiger Landnutzungssysteme sowie für die Entwicklung 
von Strategien im Klima-, Boden- und Gewässerschutz dar. Die Teil-
nehmer sind mit erfolgreichem Abschluss des Moduls befähigt, die 
maßgeblichen Prozesse und Steuergrößen des Stoffhaushalts auf 
ökosystemarer Ebene in verschiedenen räumlichen und zeitlichen 
Skalen zu verstehen. Sie können dadurch Konsequenzen von Bewirt-
schaftungs- und Vegetationsänderungen sowie Klimaänderungen ab-
schätzen. Sie sind in der Lage, Komponenten des Stoffhaushalts im 
Freiland messtechnisch und laboranalytisch zu erfassen, modellge-
stützt zu beschreiben und Ergebnisse kritisch zu bewerten. 

Lehr- und 
Lernformen 

Das Modul umfasst 
- 1 SWS Vorlesung 
- 1 SWS Labor- und Geländeübung 
- 1 SWS Seminar 
- 1 SWS Exkursionen. 

Die Lehrveranstaltungen können in deutscher oder englischer Spra-
che abgehalten werden. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Grundlagen Chemie, Physik, Biologie, Bodenkunde, Meteorologie 

Verwendbarkeit Das Modul ist ein Pflichtmodul in der Profillinie Forstliche Umwelt-
systeme im Wandel im Master-Studiengang Forstwissenschaften. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung be-
standen ist. Die Modulprüfung besteht aus einer mündlichen Prü-
fungsleistung (Einzelprüfung, 30 min) und einem Referat mit 45-
minütiger Dauer oder alternativ einer Seminararbeit (30 Stunden). 
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Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. Die 
Modulnote ergibt sich aus dem arithmetischen Mittelwert der Noten 
der beiden Prüfungsleistungen. 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Gesamtaufwand für die Präsenz in den Lehrveranstaltungen, das 
Selbststudium und das Erbringen der Prüfungsleistungen beträgt 
150 Arbeitsstunden. 

Beteiligte 
Disziplinen 

Standortslehre, Bodenkunde 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 
MHYWI-BIW 3-09-1 Stauanlagen Prof. Stamm 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Inhalt des Moduls sind grundlegende und spezielle wasserbauliche 
Aspekte bei der Planung, beim Bau und beim Betrieb für verschie-
dene Typen von Stauanlagen. Die hydraulische und funktionale Op-
timierung des Bauwerks, die Dichtigkeit und standsichere Einbin-
dung des Bauwerkes in den Untergrund sowie Bau- und Betriebs-
weisen von Stauanlagen bilden einen besonderen Schwerpunkt. Die 
Studierenden sind damit in der Lage, wasserwirtschaftliche, betrieb-
liche und ökologische Aspekte abzuwägen und zu beurteilen. Sie 
verfügen über vertiefte Kompetenzen zur konstruktiven Gestaltung 
und zur hydraulischen Bemessung, zur Überwachung, zur Sanierung 
und Modernisierung alter Anlagen, insbesonderevon Fluss- und Tal-
sperren. Die Studierenden sind damit in der Lage eine Stauanlage 
umfassend funktional zu beurteilen. 

Lehr- und 
Lernformen 

2 SWS Vorlesungen, 1 SWS Übung und Selbststudium 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Es werden die in den Bachelor-Studiengängen Biologie, Biotechno-
logie, Wasserwirtschaft, Hydrologie oder Abfallwirtschaft und Altlas-
ten zu erwerbenden Kompetenzen vorausgesetzt. Es werden wei-
terhin die in den grundlegenden Stoffgebieten der Technischen Hyd-
romechanik und des Wasserbaus zu erwerbenden Kompetenzen 
vorausgesetzt. 

Verwendbarkeit Das Modul ist Wahlpflichtmodul in den Master-Studiengängen Hyd-
rologie, Hydrobiologie und Wasserwirtschaft, dessen Wahlmodus 
gem. § 27 Abs. 3 der jeweiligen Prüfungsordnung bestimmt ist. 

Voraussetzungen für 
die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Klausurarbeit im 
Umfang von 120 Minuten. Das Bestehen der Modulprüfung ist von 
der positiven Bewertung einer unbenoteten Prüfungsleistung in 
Form einer Belegarbeit im Umfang von 60 Stunden abhängig. 

Leistungspunkte und 
Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. Die 
Modulnote entspricht der Note der Klausurarbeit. Wurde die Beleg-
arbeit mit der Note '5' bewertet, ergibt sich gem. § 12 Abs. 1 Satz 5 
der Prüfungsordnung die Modulnote aus dem gewichteten Mittel 
der Note der Klausurarbeit (Faktor 1) und der Belegarbeit (Faktor 20). 

Häufigkeit des Moduls Das Modul wird jährlich im Wintersemester angeboten. 
Arbeitsaufwand Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 
Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 
MHYWI-BIW 3-09-2 Wasserkraftanlagen Prof. Stamm 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalt des Moduls sind die energetische Nutzung von Stauanlagen 
mittels Wasserkraftanlagen. Die Studierenden haben Einblick in 
energiewirtschaftliche Begriffe und Themen, regenerative Ener-
gien, Turbinentypen und deren Kennfelder, Laufwasserkraftwerke, 
Kraftwerksketten oder Kleinwasserkraftanlagen und sind in der 
Lage, ökologische Konfliktpunkte zu bewerten sowie Anlagenteile 
und deren Wirtschaftlichkeit zu bemessen. 

Lehr- und 
Lernformen 

2 SWS Vorlesungen, 1 SWS Übung und Selbststudium 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Es werden die in den Bachelor-Studiengängen Biologie, Biotechno-
logie, Wasserwirtschaft, Hydrologie oder Abfallwirtschaft und Alt-
lasten zu erwerbenden Kompetenzen vorausgesetzt. Es werden 
weiterhin die in den grundlegenden Stoffgebieten der Technischen 
Hydromechanik und des Wasserbaus zu erwerbenden Kompeten-
zen vorausgesetzt. 

Verwendbarkeit Das Modul ist Wahlpflichtmodul in den Master-Studiengängen 
Hydrologie, Hydrobiologie und Wasserwirtschaft, dessen Wahlmo-
dus gem. § 27 Abs. 3 der jeweiligen Prüfungsordnung bestimmt 
ist. 

Voraussetzungen für 
die Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Klausurarbeit 
im Umfang von 120 Minuten. Das Bestehen der Modulprüfung ist 
von der positiven Bewertung einer unbenoteten Prüfungsleistung 
in Form einer Belegarbeit im Umfang von 60 Stunden abhängig. 

Leistungspunkte und 
Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote entspricht der Note der Klausurarbeit. Wurde die 
Belegarbeit mit der Note '5' bewertet, ergibt sich gem. § 12 Abs. 1 
Satz 5 der Prüfungsordnung die Modulnote aus dem gewichteten 
Mittel der Note der Klausurarbeit (Faktor 1) und der Belegarbeit 
(Faktor 20). 

Häufigkeit des Moduls Das Modul wird jährlich im Sommersemester angeboten. 
Arbeitsaufwand Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 
Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 
MHYWI-BIW 4-46 Verkehrswasserbau Prof. Stamm 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Inhalt des Moduls sind die konstruktiv formale und naturnahe Ge-
staltung von Fließgewässern in Kombination mit verkehrlichen An-
forderungen, typische verkehrswasserbauliche Anlagen und deren 
Bemessungsgrundlagen. Die Studierenden haben Einblick in das 
Bundeswasserstraßennetz, in aktuelle Transport- und Umschlags-
technologien für ausgewählte Binnen- und Seehäfen sowie in die 
intermodale Logistik. Die Studierenden besitzen nach Abschluss 
des Moduls grundlegende Kompetenzen im Verkehrswasserbau, 
insbesondere zur Wahl von Belastungsgrößen für Anlagen des Ver-
kehrswasserbaus, zur Dimensionierung von Deckwerkstypen im 
Kanalbau und zum Entwurf von Schleusen und Schiffshebewerken. 

Lehr- und 
Lernformen 

2 SWS Vorlesungen, 1 SWS Übung und Selbststudium 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Es werden die in den Bachelor-Studiengängen Biologie, Biotechno-
logie, Wasserwirtschaft, Hydrologie oder Abfallwirtschaft und Alt-
lasten zu erwerbenden Kompetenzen vorausgesetzt. Es werden 
weiterhin die in den grundlegenden Stoffgebieten der Technischen 
Hydromechanik und des Wasserbaus zu erwerbenden Kompeten-
zen vorausgesetzt. 

Verwendbarkeit Das Modul ist Wahlpflichtmodul in den Master-Studiengängen Hy-
drologie, Hydrobiologie und Wasserwirtschaft, dessen Wahlmodus 
gem. § 27 Abs. 3 der jeweiligen Prüfungsordnung bestimmt ist. 

Voraussetzungen für 
die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Klausurarbeit im 
Umfang von 90 Minuten. Das Bestehen der Modulprüfung ist von 
der positiven Bewertung einer unbenoteten Prüfungsleistung in 
Form einer Belegarbeit im Umfang von 60 Stunden abhängig. 

Leistungspunkte und 
Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. Die 
Modulnote entspricht der Note der Klausurarbeit. Wurde die Beleg-
arbeit mit der Note '5' bewertet, ergibt sich gem. § 12 Abs. 1 Satz 5 
der Prüfungsordnung die Modulnote aus dem gewichteten Mittel 
der Note der Klausurarbeit (Faktor 1) und der Belegarbeit (Faktor 
20). 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 
Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 
MHYWI-BIW 4-54-1 Probleme der Stadtgewässer Prof. Graw 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Inhalt des Moduls sind die Aufgabenstellungen bei der Gestaltung 
von Gewässern im innerstädtischen Bereich (verschiedene Anfor-
derungen an ein städtisches Gewässer) sowie das Spezialproblem 
des multidisziplinären Arbeitens (fachrichtungsspezifische Problem-
definition und gemeinsame Lösungen). Im Blickpunkt stehen dabei 
zunächst die verschiedenen Anforderungen an ein städtisches Ge-
wässer, die Studierenden können ausgehend von ihrer Fachrich-
tung die Probleme definieren und gemeinsam Lösungen entwi-
ckeln. Nach Abschluss des Moduls sind die Studierenden mit Hilfe 
ihrer speziellen interdisziplinären Kompetenzen in der Lage, die ver-
schiedenen Teilprobleme von Aufgabenstellungen der Gewässer-
gestaltung zu erkennen und durch die Zusammenarbeit in einem 
multidisziplinären Team die Gesamtproblematik zu definieren. 

Lehr- und 
Lernformen 

2 SWS Vorlesungen, 1 SWS Übung und Selbststudium 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Es werden die in den Bachelor-Studiengängen Biologie, Biotechno-
logie, Wasserwirtschaft, Hydrologie oder Abfallwirtschaft und Alt-
lasten zu erwerbenden Kompetenzen vorausgesetzt. Es werden 
weiterhin die in den grundlegenden Stoffgebieten der Technischen 
Hydromechanik und des Wasserbaus zu erwerbenden Kompeten-
zen vorausgesetzt. 

Verwendbarkeit Das Modul ist Wahlpflichtmodul in den Master-Studiengängen Hyd-
rologie, Hydrobiologie und Wasserwirtschaft, dessen Wahlmodus 
gem. § 27 Abs. 3 der jeweiligen Prüfungsordnung bestimmt ist. 

Voraussetzungen für 
die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Belegarbeit 
(Umfang 50 Stunden) mit Kolloquium.  

Leistungspunkte und 
Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. Die 
Modulnote ergibt sich aus der Note der Belegarbeit. 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 
Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 
MHYWI-BIW 4-54-2 Entwurf städtischer Gewässer Prof. Graw 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Inhalt des Moduls sind existierende Lösungsansätze der Gestaltung 
von Gewässern im innerstädtischen Bereich sowie das Spezialprob-
lem des multidisziplinären Arbeitens (fachrichtungsspezifische Prob-
lemdefinition und gemeinsame Lösungen). Die Studierenden kön-
nen ausgehend von ihrer Fachrichtung die Probleme definieren und 
gemeinsam Lösungen entwickeln. Nach Abschluss des Moduls 
sind die Studierenden mit Hilfe ihrer speziellen interdisziplinären 
Kompetenzen in der Lage, die verschiedenen Teilprobleme von 
Aufgabenstellungen der Gewässergestaltung selbstständig zu lösen 
und durch die Zusammenarbeit in einem multidisziplinären Team 
die Gesamtproblematik zu beherrschen. 

Lehr- und 
Lernformen 

1 SWS Vorlesungen, 2 SWS Übung und Selbststudium 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Es werden die in den Bachelor-Studiengängen Biologie, Biotechno-
logie, Wasserwirtschaft, Hydrologie oder Abfallwirtschaft und Alt-
lasten zu erwerbenden Kompetenzen vorausgesetzt. Es werden 
weiterhin die in den grundlegenden Stoffgebieten der Technischen 
Hydromechanik und des Wasserbaus zu erwerbenden Kompeten-
zen vorausgesetzt. Die Teilnahme setzt die erfolgreiche Teilnahme 
an MHYWI-BIW-4-54-1 voraus. (Achtung: damit nur im 4. Semester 
möglich!) 

Verwendbarkeit Das Modul ist Wahlpflichtmodul in den Master-Studiengängen Hyd-
rologie, Hydrobiologie und Wasserwirtschaft, dessen Wahlmodus 
gem. § 27 Abs. 3 der jeweiligen Prüfungsordnung bestimmt ist. 

Voraussetzungen für 
die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Belegarbeit 
(Umfang 80 Stunden) mit Kolloquium.  

Leistungspunkte und 
Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. Die 
Modulnote ergibt sich aus der Note der Belegarbeit. 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 
Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 
MHYWI-BIW 4-61-1 Gewässerentwicklung Prof. Stamm 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Inhalt des Moduls sind u. a. Bewirtschaftungsstrategien von Tal-
sperren bei Mehrfachnutzung, Steuerung von komplexen wasser-
wirtschaftlichen Systemen bei multikriteriellen Zielen, wasserwirt-
schaftliche Rahmenplanungen, ökologische Aspekte im Wasserbau 
bei der Wasserkraftnutzung und beim Aufstau von Gewässern. Die 
Studierenden kennen die fachliche Bedeutung und Auswirkungen 
der europäischen Richtlinienkompetenz, insbesondere der Wasser-
rahmenrichtlinie (WRRL) für die Oberflächengewässer und deren 
Umsetzung. Sie besitzen umfangreichesystemanalytische Kompe-
tenzen zur zielgerichteten, optimierten Entwicklung von Oberflä-
chengewässern sowie die Fähigkeit, die Nachhaltigkeit der Bewirt-
schaftungsmöglichkeiten und Nutzung der Oberflächengewässer 
beurteilen zu können. Die Studierenden verfügen über vertiefte 
Kompetenzen in der Analyse, Beurteilung und Planung von Gewäs-
sern unter besonderer Berücksichtigung von naturschutzfachlichen 
Aspekten. Dies schließt alle Wasserkörper (Oberflächen- und 
Grundwasser) ein. Sie sind in der Lage, die methodischen Kennt-
nisse zur Grundwasserbewirtschaftung nach Menge und Beschaf-
fenheit praktisch anzuwenden und kennen die Kenngrößen des 
unterirdischen Wasserspeichers und Elemente der Erschließung 
des Grundwasserspeichers. Sie verfügen damit über ein umfang-
reiches Prozessverständnis der Strömungs- und Stofftrans-
portvorgänge im Grundwasser sowie der Interaktionen von Ober-
flächen- und Grundwasserströmungen. 

Lehr- und Lernformen 2 SWS Vorlesungen, 1 SWS Übung und Selbststudium 
Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Es werden die in den Bachelor-Studiengängen Biologie, Biotechno-
logie, Wasserwirtschaft, Hydrologie oder Abfallwirtschaft und Alt-
lasten zu erwerbenden Kompetenzen vorausgesetzt. Es werden 
weiterhin die in den grundlegenden Stoffgebieten der Technischen 
Hydromechanik und des Wasserbaus zu erwerbenden Kompeten-
zen vorausgesetzt. 

Verwendbarkeit Das Modul ist Wahlpflichtmodul in den Master-Studiengängen Hyd-
rologie, Hydrobiologie und Wasserwirtschaft, dessen Wahlmodus 
gem. § 27 Abs. 3 der jeweiligen Prüfungsordnung bestimmt ist. 

Voraussetzungen für 
die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer mündlichen 
Prüfung. Das Bestehen der Modulprüfung ist von der positiven Be-
wertung einer unbenoteten Prüfungsleistung in Form einer Beleg-
arbeit im Umfang von 30 Stunden abhängig. 

Leistungspunkte und 
Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. Die 
Modulnote entspricht der Note der mündlichen Prüfung. Wurde die 
Belegarbeit mit der Note '5' bewertet, ergibt sich gem. § 12 Abs. 1 
Satz 5 der Prüfungsordnung die Modulnote aus dem gewichteten 
Mittel der Note der mündlichen Prüfung (Faktor 1) und der Belegar-
beit (Faktor 20). 

Häufigkeit des 
Moduls 

Das Modul wird jährlich im Wintersemester angeboten. 
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Arbeitsaufwand Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 
Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 
MHYWI-BIW 4-61-2 Naturnaher Wasserbau Prof. Stamm 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Inhalt des Moduls sind u. a. Bewirtschaftungsstrategien von Tal-
sperren bei Mehrfachnutzung, Steuerung von komplexen wasser-
wirtschaftlichen Systemen bei multikriteriellen Zielen, wasserwirt-
schaftliche Rahmenplanungen, ökologische Aspekte im Wasserbau 
bei der Wasserkraftnutzung und beim Aufstau von Gewässern. Die 
Studierenden kennen die fachliche Bedeutung und Auswirkungen 
der europäischen Richtlinienkompetenz, insbesondere der Wasser-
rahmenrichtlinie (WRRL) für die Oberflächengewässer und deren 
Umsetzung. Sie besitzen umfangreichesystemanalytische Kompe-
tenzen zur zielgerichteten, optimierten Entwicklung von Oberflä-
chengewässern sowie die Fähigkeit, die Nachhaltigkeit der Bewirt-
schaftungsmöglichkeiten und Nutzung der Oberflächengewässer 
beurteilen zu können. Die Studierenden verfügen über vertiefte 
Kompetenzen in der Analyse, Beurteilung und Planung von Gewäs-
sern unter besonderer Berücksichtigung von naturschutzfachlichen 
Aspekten. Dies schließt alle Wasserkörper (Oberflächen- und 
Grundwasser) ein. Sie sind in der Lage, die methodischen Kennt-
nisse zur Grundwasserbewirtschaftung nach Menge und Beschaf-
fenheit praktisch anzuwenden und kennen die Kenngrößen des 
unterirdischen Wasserspeichers und Elemente der Erschließung 
des Grundwasserspeichers. Sie verfügen damit über ein umfang-
reiches Prozessverständnis der Strömungs- und Stofftransport-
vorgänge im Grundwasser sowie der Interaktionen von Oberflä-
chen- und Grundwasserströmungen. 

Lehr- und 
Lernformen 

2 SWS Vorlesungen, 1 SWS Übung und Selbststudium 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Es werden die in den Bachelor-Studiengängen Biologie, Biotechno-
logie, Wasserwirtschaft, Hydrologie oder Abfallwirtschaft und Alt-
lasten zu erwerbenden Kompetenzen vorausgesetzt. Es werden 
weiterhin die in den grundlegenden Stoffgebieten der Technischen 
Hydromechanik und des Wasserbaus zu erwerbenden Kompeten-
zen vorausgesetzt. 

Verwendbarkeit Das Modul ist Wahlpflichtmodul in den Master-Studiengängen Hyd-
rologie, Hydrobiologie und Wasserwirtschaft, dessen Wahlmodus 
gem. § 27 Abs. 3 der jeweiligen Prüfungsordnung bestimmt ist. 

Voraussetzungen für 
die Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer mündlichen 
Prüfung. Das Bestehen der Modulprüfung ist von der positiven Be-
wertung einer unbenoteten Prüfungsleistung in Form einer Beleg-
arbeit im Umfang von 30 Stunden abhängig. 
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Leistungspunkte und 
Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote entspricht der Note der mündlichen Prüfung. Wur-
de die Belegarbeit mit der Note '5' bewertet, ergibt sich gem. § 12 
Abs. 1 Satz 5 der Prüfungsordnung die Modulnote aus dem ge-
wichteten Mittel der Note der mündlichen Prüfung (Faktor 1) und 
der Belegarbeit (Faktor 20). 

Häufigkeit des Moduls Das Modul wird jährlich im Sommersemester angeboten. 
Arbeitsaufwand Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 
Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Anlage 2 
Studienablaufplan Master-Studiengang Hydrobiologie 
 
mit Art und Umfang der Lehrveranstaltungen (in SWS) sowie erforderlichen Leistungen, de-
ren Art, Umfang und Ausgestaltung den Modulbeschreibungen zu entnehmen sind 
 

Modul- 
Nr. 

Modulname 

Semester 

LP 

1. 2. 3. 4. 
V/Ü/S/P/E 

PL 

MHYB01 
Hydrobiologie und Gewässergü-
te 

2/0/1/0/0 
1 

0/4/0/0/0 
1 

  10 

MHYB02 
Ökologische und molekulare 
Biodiversität 

1/2/0/0/0 
1 

1/4/2/0/0 
1 

  15 

MHYB03 
Ökologische Statistik und Sys-
temanalyse 

5/2/0/0/0 
2 

   10 

MHYB04 Ökotoxikologie 
1/0/0/2/0 

2 
   5 

MHYB05 
Fachpraktikum Hydrobiologie 
und Seminar 

 
0/0/2/0/0 

1* 
0/0/2/0/0 

2 
 15 

MHYB06 
Forschungspraktikum Hydrobio-
logie 

  
0/0/1/6/0 

2 
 10 

Wahlpflichtstudium 25 

 
Master-
Arbeit 

30 

 LP 30 30 30 30 120 
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Angebote für das Wahlpflichtstudium  
 

Modul- 
Nr. 

Modulname Winter- 
semester 

Sommer- 
semester 

Winter- 
semester LP 

  V/Ü/S/P/E 
PL 

 

MHYB07 Vertiefung Ökotoxikologie   
1/0/0/2/0 

2 
5 

MHYB08 Ökologische Modellierung 
2/1/0/0/0 

2 
  5 

MHYB09 
Ökologie und Wasserqualitäts-
management 

0/0/1/0/0 
1 

2/4/0/0/0 
1 

 10 

MHYB10 Vertiefung Biodiversität  
1/2/0/0/0 

2 
 5 

MHYB11 
Freilandübungen Gewässeröko-
logie 

 
1/3/0/0/0 

2 
 5 

MHYWI01 
Hydrometeorologie und Land-
schaftsklima 

 
4/0/0/0/0 

2 
 5 

MHYWI02 Datenverwaltung und -analyse   
1/4/0/0/0 

2 
5 

MHYWI03 
Exkursionsmodul Hydrowissen-
schaften 

 
0/0/0/0/10 

2 
 10 

MAA04 
Bewertung von abfallwirt-
schaftlichen Prozessen 

1/0/3/0/0 
2 

  5 

MAA05 Altlastenbewertung 
2/0/2/0/0 

1 
  5 

MAA06 
Angewandte Grundwasser- und 
Bodensanierung 

2/0/2/0/0 
2 

  5 

MHYD01 Angewandte Hydrologie 
1/1/0/0/0 

2 
2/0/0/0/4,9 

3 
 10 

MHYD03 Hydrologische Modelle 
2/2/0/0/0 

3 
  5 

MHYD04 Flussgebietsbewirtschaftung 
1/1/0/0/0,7 

2 
  5 

MHYD05 Einzugsgebietsmodellierung 
  2/2/0/0/0 

2 
5 

MHYD06 
Angewandte Meteorologie für 
Hydrologen 

2/2/0/0/0 
1 

  5 

MHYD07 Bodenwasserhaushalt 
 2/2/0/0/0 

2 
 5 

MHYD16 Wasserqualität (Chemie) 
2/0/0/0/0 

1 
2/0/0/0/0 

1 
 5 

MWW01 
Grundwasserbewirtschaftung mit 
Computermodellen 

3/1/0/0/0 
2 

  5 

MWW02 
Hydrogeologische und hydro-
geochemische Methoden 

3/0/0/1/0,7 
2 

  5 

MWW06 
Auslegung von Aufbereitungsan-
lagen (Treatment Plant Design) 

  
2/2/0/0/1,4 

2 
5 

MWW10 
Hydrogeochemische Systemana-
lyse 

 
0/2/0/2/0 

1 
 5 
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MWW11 
Fallstudien der Grundwasserbe-
wirtschaftung 

 
1/1/0/2/0,7 

2 
 5 

MWW12 
Weitergehende Trinkwasserauf-
bereitung (Advanced Water Trea-
tment) 

  
2,5/1/0/1/0,

7 
2 

5 

MWW13 
Wassertransport und -verteilung 
(Water Transport and Distributi-
on) 

 
2/2/0/0/0 

2 
 5 

MWW14 
Integriertes Wasser-, Energie- 
und Ressourcenmanagement in 
der Industrie 

 
2/2/0/0/0,7 

2 
 5 

MWW16 
Integriertes Wasserressourcen-
management (IWRM) 

 
3/0/0/1/0 

2 
 

5 

BAA09 Umweltplanung 
1/0/0/0/0,7 

1 
2/0/0/0/0 

1 
 5 

FOMF 23 
Stoffhaushalt terrestrischer Bio-
geosysteme 

1/1/1/0/1 
2* 

  5 

MHYWI-
BIW 3-09-1 

Stauanlagen 
2/1/0/0/0 

2 
  5 

MHYWI-
BIW 3-09-2 

Wasserkraftanlagen  
2/1/0/0/0 

2 
 5 

MHYWI-
BIW 4-46 

Verkehrswasserbau  
2/1/0/0/0 

2 
 5 

MHYWI-
BIW 4-54-1 

Probleme der Stadtgewässer 
2/1/0/0/0 

1 
  5 

MHYWI-
BIW 4-54-2 

Entwurf städtischer Gewässer  
1/2/0/0/0 

1 
 5 

MHYWI-
BIW 4-61-1 

Gewässerentwicklung 
2/1/0/0/0 

2 
  5 

MHYWI-
BIW 4-61-2 

Naturnaher Wasserbau  
2/1/0/0/0 

2 
 5 

 
 
Legende des Studienablaufplans 
V/Ü/S/P/E Vorlesung/Übung/Seminar/Praktikum/Exkursion 
LP  Leistungspunkte 
PL  Anzahl der Prüfungsleistungen 
*  Angebot alternativer Prüfungsleistungen 
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Technische Universität Dresden 
 

Fakultät Umweltwissenschaften 
Fachrichtung Hydrowissenschaften 

 
 

Prüfungsordnung für den konsekutiven Master-Studiengang 
Hydrobiologie 

 
 

Vom 03.05.2015 
 
 
Aufgrund von § 34 des Gesetzes über die Freiheit der Hochschulen im Freistaat Sachsen 
(Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz - SächsHSFG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), geändert durch Artikel 24 des Gesetzes vom 
18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1086), erlässt die Technische Universität Dresden 
die nachfolgende Prüfungsordnung als Satzung. 
 
 
 
Inhaltsübersicht 
 
 
Abschnitt 1: Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 1 Regelstudienzeit 
§ 2 Prüfungsaufbau 
§ 3 Fristen und Termine 
§ 4 Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen und Zulassungsverfahren 
§ 5 Arten der Prüfungsleistungen  
§ 6 Klausurarbeiten  
§ 7 Seminararbeiten und andere entsprechende schriftliche Arbeiten 
§ 8 Projektarbeiten 
§ 9 Mündliche Prüfungsleistungen 
§ 10 Referate 
§ 11 Sonstige Prüfungsleistungen 
§ 12 Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten, Bekanntgabe 

der Prüfungsergebnisse 
§ 13 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
§ 14 Bestehen und Nichtbestehen 
§ 15 Freiversuch 
§ 16 Wiederholung von Modulprüfungen 
§ 17 Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen sowie au-

ßerhochschulischen Qualifikationen 
§ 18 Prüfungsausschuss 
§ 19 Prüfer und Beisitzer 
§ 20 Zweck der Master-Prüfung 
§ 21 Zweck, Ausgabe, Abgabe, Bewertung und Wiederholung der Master-Arbeit  
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§ 22 Zeugnis und Master-Urkunde 
§ 23 Ungültigkeit der Master-Prüfung 
§ 24 Einsicht in die Prüfungsakten 
 
 
Abschnitt 2: Fachspezifische Bestimmungen 
 
§ 25 Studiendauer, -aufbau und -umfang 
§ 26 Fachliche Voraussetzungen der Master-Prüfung 
§ 27 Gegenstand, Art und Umfang der Master-Prüfung  
§ 28 Bearbeitungszeit der Master-Arbeit 
§ 29 Master-Grad  
 
 
Abschnitt 3: Schlussbestimmungen 
§ 30 Innkrafttreten und Veröffentlichung 
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Abschnitt 1: Allgemeine Bestimmungen 
 
 

§ 1 
Regelstudienzeit 

 
Die Regelstudienzeit für den konsekutiven Master-Studiengang Hydrobiologie umfasst ne-
ben der Präsenz das Selbststudium, betreute Praxiszeiten sowie die Master-Prüfung. 
 
 

§ 2 
Prüfungsaufbau 

 
Die Master-Prüfung besteht aus Modulprüfungen sowie der Master-Arbeit Eine Modulprü-
fung schließt ein Modul ab und besteht in der Regel aus mehreren Prüfungsleistungen. Die 
Modulprüfungen werden studienbegleitend abgenommen.  
 
 

§ 3 
Fristen und Termine 

 
(1) Die Master-Prüfung soll innerhalb der Regelstudienzeit abgelegt werden. Eine Master-
Prüfung, die nicht innerhalb von vier Semestern nach Abschluss der Regelstudienzeit abge-
legt worden ist, gilt als nicht bestanden. Eine nicht bestandene Master-Prüfung kann inner-
halb eines Jahres einmal wiederholt werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt sie erneut als nicht 
bestanden. Eine zweite Wiederholungsprüfung ist nur zum nächstmöglichen Prüfungstermin 
möglich, danach gilt die Master-Prüfung als endgültig nicht bestanden. 
 
(2) Modulprüfungen sollen bis zum Ende des jeweils durch den Studienablaufplan vorgege-
benen Semesters abgelegt werden. 
 
(3) Die Technische Universität Dresden stellt durch die Studienordnung und das Lehrangebot 
sicher, dass Studien- und Prüfungsleistungen sowie die Master-Arbeit in den festgesetzten 
Zeiträumen abgelegt werden können. Die Studierenden werden rechtzeitig über die Termi-
ne, zu denen Studien- und Prüfungsleistungen zu erbringen sind, und ebenso über den Aus- 
und Abgabezeitpunkt der Master-Arbeit informiert. Den Studierenden ist für jede Modulprü-
fung auch die jeweilige Wiederholungsmöglichkeit bekannt zu geben. 
 
(4) In Zeiten des Mutterschutzes und in der Elternzeit beginnt kein Fristlauf und sie werden 
auf laufende Fristen nicht angerechnet. 
 
 

§ 4 
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen und Zulassungsverfahren 

 
(1) Die Master-Prüfung kann nur ablegen, wer 
1. in den Master-Studiengang Hydrobiologie an der Technischen Universität Dresden einge-

schrieben ist und 
2. die fachlichen Voraussetzungen (§ 26) nachgewiesen hat und 
3. eine schriftliche oder datenverarbeitungstechnisch erfasste Erklärung zu Absatz 4 Nr. 3 

abgegeben hat. 
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(2) Für die Erbringung von Prüfungsleistungen hat sich der Studierende anzumelden. Form 
und Frist der Anmeldung werden vom Prüfungsausschuss festgelegt und zu Beginn jedes 
Semesters fakultätsüblich bekannt gegeben. Eine spätere Abmeldung ist ohne Angabe von 
Gründen möglich. Die Anmeldung muss spätestens sieben Tage vor einer Prüfungsleistung, 
eine Abmeldung muss spätestens am Tag vor der Prüfungsleistung erfolgen. 
 
(3) Die Zulassung erfolgt 
 1. zu einer Prüfungsleistung aufgrund der jeweiligen Anmeldung, 
 2. zur Master-Arbeit aufgrund des Antrags auf Ausgabe des Themas oder, im Falle von 

§ 21 Abs. 3 Satz 5, mit der Ausgabe des Themas. 
 
(4) Die Zulassung wird abgelehnt, wenn 
 1. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen oder die Verfahrensvorschriften nach 

Absatz 2 nicht erfüllt sind oder 
 2. die Unterlagen unvollständig sind oder 
 3. der Studierende eine für den Abschluss des Master-Studiengangs Hydrobiologie 

erforderliche Prüfung bereits endgültig nicht bestanden hat. 
 
(5) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. Die Bekanntgabe kann öffentlich 
erfolgen. § 18 Abs. 4 bleibt unberührt. 
 
 

§ 5 
Arten der Prüfungsleistungen 

 
(1) Prüfungsleistungen sind durch 

1. Klausurarbeiten (§ 6), 
2. Seminararbeiten und andere entsprechende schriftliche Arbeiten (§ 7), 
3. Projektarbeiten (§ 8), 
4. mündliche Prüfungsleistungen (§ 9), 
5. Referate (§ 10) und/oder 
6. sonstige Prüfungsleistungen (§ 11) 

zu erbringen. In Modulen, die erkennbar mehreren Prüfungsordnungen unterliegen, sind für 
inhaltsgleiche Prüfungsleistungen Synonyme zulässig. Schriftliche Prüfungsleistungen nach 
dem Antwortwahlverfahren (Multiple-Choice) sind ausgeschlossen. 
 
(2) Studien- und Prüfungsleistungen sind in deutscher oder englischer Sprache zu erbringen. 
Die Erbringung von Studien- und Prüfungsleistungen in englischer Sprache ist in der Modul-
beschreibung anzuzeigen. In Pflichtmodulen ist in jedem Fall zu ermöglichen, dass die Prü-
fungsleistungen in deutscher Sprache erbracht werden können. 
 
(3) Macht der Studierende glaubhaft, wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher 
Behinderung bzw. chronischer Krankheit nicht in der Lage zu sein, Prüfungsleistungen ganz 
oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so wird ihm vom Prüfungsausschuss-
vorsitzenden gestattet, die Prüfungsleistungen innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit 
oder in gleichwertiger Weise zu erbringen. Dazu kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes 
und in Zweifelsfällen eines amtsärztlichen Attestes verlangt werden. 
 
(4) Macht der Studierende glaubhaft, wegen der Betreuung eigener Kinder bis zum 14. Le-
bensjahr oder der Pflege naher Angehöriger Prüfungsleistungen nicht wie vorgeschrieben 
erbringen zu können, gestattet der Prüfungsausschussvorsitzende auf Antrag, die Prüfungs-
leistungen in gleichwertiger Weise abzulegen. Nahe Angehörige sind Kinder, Eltern, Großel-
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tern, Ehe- und Lebenspartner. Wie die Prüfungsleistung zu erbringen ist, entscheidet der 
Prüfungsausschussvorsitzende in Absprache mit dem zuständigen Prüfer nach pflichtgemä-
ßem Ermessen. Als geeignete Maßnahmen zum Nachteilsausgleich kommen z. B. verlän-
gerte Bearbeitungszeiten, Bearbeitungspausen, Nutzung anderer Medien, Nutzung anderer 
Prüfungsräume innerhalb der Hochschule oder ein anderer Prüfungstermin in Betracht. 
 
 

§ 6 
Klausurarbeiten 

 
(1) In den Klausurarbeiten soll der Studierende nachweisen, dass er auf der Basis des not-
wendigen Grundlagenwissens in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den 
gängigen Methoden des Studienfaches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten kann. 
 
(2) Klausurarbeiten, deren Bestehen Voraussetzung für die Fortsetzung des Studiums ist, 
sind in der Regel, zumindest aber im Falle der letzten Wiederholungsprüfung, von zwei Prü-
fern zu bewerten. Die Note ergibt sich aus dem Durchschnitt der Einzelbewertungen gemäß 
§ 12 Abs. 1. Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten. Zeitgleich zur 
Bekanntgabe der Noten soll die Notenverteilung veröffentlicht werden. 
 
(3) Die Dauer einer Klausurarbeit wird jeweils in den Modulbeschreibungen festgelegt und 
darf 90 Minuten nicht unterschreiten und 240 Minuten nicht überschreiten. 
 
 

§ 7 
Seminararbeiten und andere entsprechende schriftliche Arbeiten  

 
(1) Durch Seminararbeiten soll der Studierende die Kompetenz nachweisen, ausgewählte 
Fragestellungen anhand der Fachliteratur und weiterer Arbeitsmaterialien in einer begrenzten 
Zeit bearbeiten zu können. Ferner soll festgestellt werden, ob er über die grundlegenden 
Techniken wissenschaftlichen Arbeitens verfügt. Andere entsprechende schriftliche Arbei-
ten, nämlich Belegarbeiten, Praktikums- und Exkursionsberichte sind den Seminararbeiten 
gleichgestellt. 
 
(2) Für Seminararbeiten und andere entsprechende schriftliche Arbeiten gilt § 6 Abs. 2 ent-
sprechend. 
 
(3) Seminararbeiten und andere entsprechende schriftliche Arbeiten dürfen maximal einen 
zeitlichen Umfang von 180 Stunden haben. Der konkrete Umfang wird jeweils in den Mo-
dulbeschreibungen festgelegt. 

 
 

§ 8 
Projektarbeiten 

 
(1) Durch Projektarbeiten wird in der Regel die Fähigkeit zur Teamarbeit und insbesondere 
zur Entwicklung, Durchsetzung und Präsentation von Konzepten nachgewiesen. Hierbei soll 
der Studierende die Kompetenz nachweisen, an einer größeren Aufgabe Ziele definieren 
sowie interdisziplinäre Lösungsansätze und Konzepte erarbeiten zu können. 
 
(2) Für Projektarbeiten gilt § 6 Abs. 2 entsprechend. 
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(3) Der zeitliche Umfang der Projektarbeiten wird jeweils in den Modulbeschreibungen fest-
gelegt und beträgt maximal 200 Stunden. 
 
(4) Bei einer in Form einer Teamarbeit erbrachten Projektarbeit müssen die Einzelbeiträge 
deutlich erkennbar und bewertbar sein und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllen. 
 
 

§ 9 
Mündliche Prüfungsleistungen 

 
(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Studierende die Kompetenz nachweisen, 
die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennen und spezielle Fragestellungen in diese 
Zusammenhänge einordnen zu können. Ferner soll festgestellt werden, ob der Studierende 
über ein dem Stand des Studiums entsprechendes Grundlagenwissen verfügt. 
 
(2) Mündliche Prüfungsleistungen werden in der Regel vor mindestens zwei Prüfern (Kolle-
gialprüfung) oder vor einem Prüfer in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers (§ 19) als 
Gruppenprüfung mit bis zu drei Personen oder als Einzelprüfung abgelegt. 
 
(3) Mündliche Prüfungsleistungen haben einen Umfang von 15 bis 45 Minuten. Der konkrete 
Umfang wird jeweils in den Modulbeschreibungen festgelegt. 
 
(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfungsleistungen sind 
in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist dem Studierenden im Anschluss an die 
mündliche Prüfungsleistung bekannt zu geben. 
 
 

§ 10 
Referate 

 
(1) Durch Referate soll der Studierende die Kompetenz nachweisen, spezielle Fragestellun-
gen aufbereiten und präsentieren zu können. Umfang und Ausgestaltung wird durch die 
Aufgabenstellung festgelegt. 
 
(2) Referate werden in der Regel durch den Lehrenden bewertet, der für die Lehrveranstal-
tung, in der das Referat ausgegeben und gegebenenfalls gehalten wird, zuständig ist. § 6 
Abs. 2 Satz 1 und 2 gilt entsprechend. 
 
(3) § 9 Abs. 4 gilt entsprechend.  
 
 

§ 11 
Sonstige Prüfungsleistungen 

 
(1) Durch andere kontrollierte, nach gleichen Maßstäben bewertbare und in den Modulbe-
schreibungen inklusive der Anforderungen sowie gegebenenfalls des zeitlichen Umfangs 
konkret benannte Prüfungsleistungen (sonstige Prüfungsleistungen) soll der Studierende die 
vorgegebenen Leistungen erbringen. Sonstige Prüfungsleistungen sind Praktikumsprotokol-
le, Präsentationen und Interviews. 
 
(2) Das Praktikumsprotokoll ist ein formalisierter Bericht über eine Tätigkeit und den daraus 
gewonnenen Ergebnissen sowie deren wissenschaftlichen Diskussion. Die Präsentation ist 
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eine mediengestützte Vorstellung von Ergebnissen aus Praktika. Ein Interview ist eine Be-
fragung durch einen oder mehrere Fragesteller mit dem Ziel, fachliche Informationen oder 
Sachverhalte zu ermitteln. Das Interview erfordert eine intensive Vorbereitung und Recher-
che in Hinblick auf den fachlichen Hintergrund des Interviewten und die Formulierung inhalt-
lich relevanter Fragen. Der Interviewer muss dabei ein hohes Maß an Reaktionsvermögen 
entwickeln und nachweisen, dass er in der Lage ist, eine fachliche Diskussion zu führen und 
zu moderieren. 
 
(3) Für schriftliche sonstige Prüfungsleistungen gilt § 6 Abs. 2 entsprechend. Für nicht 
schriftliche sonstige Prüfungsleistungen gelten § 9 Abs. 2 und 4 entsprechend. 
 
 

§ 12 
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten, 

Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse 
 

(1) Die Bewertung für die einzelnen Prüfungsleistungen wird von den jeweiligen Prüfern 
festgesetzt. Dafür sind folgende Noten zu verwenden: 
 1 = sehr gut  = eine hervorragende Leistung; 

 2 = gut  = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen  
   Anforderungen liegt; 

 3 = befriedigend   = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen  
     entspricht; 
 4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderun-

gen genügt; 
 5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforde-

rungen nicht mehr genügt. 
Zur differenzierten Bewertung können einzelne Noten um 0,3 auf Zwischenwerte angeho-
ben oder abgesenkt werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. Ei-
ne einzelne Prüfungsleistung wird lediglich mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewer-
tet (unbenotete Prüfungsleistung), wenn die entsprechende Modulbeschreibung dies aus-
nahmsweise vorsieht. In die weitere Notenberechnung gehen mit „bestanden“ bewertete 
unbenotete Prüfungsleistungen nicht ein; mit „nicht bestanden“ bewertete unbenotete Prü-
fungsleistungen gehen in die weitere Notenberechnung mit der Note 5 (nicht ausreichend) 
ein. 
 
(2) Die Modulnote ergibt sich aus dem gegebenenfalls gemäß der Modulbeschreibung ge-
wichteten Durchschnitt der Noten der Prüfungsleistungen des Moduls. Es wird nur die erste 
Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Run-
dung gestrichen. Die Modulnote lautet bei einem Durchschnitt 

bis einschließlich 1,5    =  sehr gut, 
von 1,6 bis einschließlich 2,5  =  gut, 
von 2,6 bis einschließlich 3,5  =  befriedigend, 
von 3,6 bis einschließlich 4,0  =  ausreichend, 
ab 4,1         =  nicht ausreichend. 

 
(3) Für die Master-Prüfung wird eine Gesamtnote gebildet. In die Gesamtnote der Master-
Prüfung gehen die Endnote der Master-Arbeit mit 10-fachem Gewicht und die Modulnoten 
mit einfachem Gewicht ein. Für die Bildung der Gesamt- und Endnoten gilt Absatz 2 Satz 2 
und 3 entsprechend. 
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(4) Die Gesamtnote der Master-Prüfung wird zusätzlich als relative Note entsprechend der 
ECTS-Bewertungsskala ausgewiesen. 
 
(5) Die Modalitäten zur Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse sind den Studierenden durch 
fakultätsübliche Veröffentlichung mitzuteilen. 
 
 

§ 13 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bzw. „nicht bestanden“ be-
wertet, wenn der Studierende einen für ihn bindenden Prüfungstermin ohne triftigen Grund 
versäumt oder ohne triftigen Grund zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine Prüfungsleistung 
nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 
 
(2) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachte Grund muss dem Prüfungs-
amt unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des 
Studierenden kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes und in Zweifelsfällen eines amts-
ärztlichen Attestes verlangt werden. Soweit die Einhaltung von Fristen für die erstmalige 
Meldung zu Prüfungen, die Wiederholung von Prüfungen, die Gründe für das Versäumnis 
von Prüfungen und die Einhaltung von Bearbeitungszeiten für Prüfungsarbeiten betroffen 
sind, steht der Krankheit des Studierenden die Krankheit eines von ihm überwiegend allein 
zu versorgenden Kindes gleich. Wird der Grund anerkannt, so wird ein neuer Termin anbe-
raumt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. Über 
die Genehmigung des Rücktritts bzw. die Anerkennung des Versäumnisgrundes entscheidet 
der Prüfungsausschuss. 
 
(3) Versucht der Studierende, das Ergebnis seiner Prüfungsleistungen durch Täuschung oder 
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die betreffende Prüfungsleis-
tung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Entsprechend werden unbenotete Prüfungs-
leistungen mit „nicht bestanden“ bewertet. Ein Studierender, der den ordnungsgemäßen 
Ablauf des Prüfungstermins stört, kann vom jeweiligen Prüfer oder Aufsichtführenden von 
der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird die Prü-
fungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bzw. „nicht bestanden“ bewertet. In schwer-
wiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss den Studierenden von der Erbringung weite-
rer Prüfungsleistungen ausschließen. 
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die Master-Arbeit entsprechend. 
 
 

§ 14 
Bestehen und Nichtbestehen 

 
(1) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die Modulnote mindestens „ausreichend“ (4,0) 
ist. Ist die Modulprüfung bestanden, werden die dem Modul in der Modulbeschreibung zu-
geordneten Leistungspunkte erworben. 
 
(2) Die Master-Prüfung ist bestanden, wenn die Modulprüfungen und die Master-Arbeit be-
standen sind. Die Master-Arbeit ist bestanden, wenn sie mindestens mit „ausreichend“ (4,0) 
bewertet wurde. 
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(3) Eine Modulprüfung ist nicht bestanden, wenn die Modulnote schlechter als „ausrei-
chend“ (4,0) ist. Eine aus mehreren Prüfungsleistungen bestehende Modulprüfung ist im 
ersten Prüfungsversuch auch dann bereits nicht bestanden, wenn feststeht, dass gemäß 
§ 12 Abs. 2 eine Modulnote von mindestens „ausreichend“ (4,0) mathematisch nicht mehr 
erreicht werden kann. 
 
(4) Eine Modulprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Modulnote nicht mindestens 
„ausreichend“ (4,0) ist oder die Modulprüfung mit „nicht bestanden“ bewertet wurde und 
ihre Wiederholung nicht mehr möglich ist. Die Master-Arbeit ist endgültig nicht bestanden, 
wenn sie nicht mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurde und eine Wiederholung 
nicht mehr möglich ist. 
 
(5) Eine Master-Prüfung ist nicht bestanden bzw. endgültig nicht bestanden, wenn entweder 
eine Modulprüfung oder die Master-Arbeit nicht bestanden bzw. endgültig nicht bestanden 
ist. § 3 Abs. 1 bleibt unberührt. 
 
(6) Hat der Studierende eine Modulprüfung nicht bestanden oder wurde die Master-Arbeit 
schlechter als „ausreichend“ (4,0) bewertet, wird dem Studierenden eine Auskunft darüber 
erteilt, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang sowie in welcher Frist das Betreffende 
wiederholt werden kann. 
 
(7) Hat der Studierende die Master-Prüfung nicht bestanden, wird ihm auf Antrag und gegen 
Vorlage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulationsbescheinigung eine Be-
scheinigung ausgestellt, welche die erbrachten Prüfungsbestandteile und deren Bewertung 
sowie gegebenenfalls die noch fehlenden Prüfungsbestandteile enthält und erkennen lässt, 
dass die Master-Prüfung nicht bestanden ist.  
 
 

§ 15 
Freiversuch 

 
(1) Modulprüfungen können bei Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen auch vor den im 
Studienablaufplan (Anlage 2 der Studienordnung) festgelegten Semestern abgelegt werden 
(Freiversuch). 
 
(2) Auf Antrag können im Freiversuch bestandene Modulprüfungen oder mindestens mit 
„ausreichend“ (4,0) bewertete Prüfungsleistungen zur Verbesserung der Note zum nächsten 
regulären Prüfungstermin einmal wiederholt werden. In diesen Fällen zählt die bessere Note. 
Form und Frist des Antrags werden vom Prüfungsausschuss festgelegt und fakultätsüblich 
bekannt gegeben. Nach Verstreichen des nächsten regulären Prüfungstermins oder der An-
tragsfrist ist eine Notenverbesserung nicht mehr möglich. Prüfungsleistungen, die mindes-
tens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden, werden auf Antrag bei der Wiederholung 
einer Modulprüfung zur Notenverbesserung angerechnet. 
 
(3) Eine im Freiversuch nicht bestandene Modulprüfung gilt als nicht durchgeführt. Prüfungs-
leistungen, die mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bzw. mit „bestanden“ bewertet wurden, 
werden im folgenden Prüfungsverfahren angerechnet. Wird für Prüfungsleistungen die Mög-
lichkeit der Notenverbesserung nach Absatz 2 in Anspruch genommen, wird die bessere 
Note angerechnet. 
 



141 

(4) Über § 3 Abs. 4 hinaus werden auch Zeiten von Unterbrechungen des Studiums wegen 
einer länger andauernden Krankheit des Studierenden oder eines überwiegend von ihm zu 
versorgenden Kindes oder der Pflege naher Angehöriger gemäß § 5 Abs. 4 sowie Studien-
zeiten im Ausland bei der Anwendung der Freiversuchsregelung nicht angerechnet. 
 
 

§ 16 
Wiederholung von Modulprüfungen 

 
(1) Nicht bestandene Modulprüfungen können innerhalb eines Jahres nach Abschluss des 
ersten Prüfungsversuches einmal wiederholt werden. Die Frist beginnt mit Bekanntgabe des 
erstmaligen Nichtbestehens der Modulprüfung. Nach Ablauf dieser Frist gelten sie erneut als 
nicht bestanden. Eine in den Fällen des § 14 Abs. 3 Satz 2 noch nicht bewertete Prüfungs-
leistung kann zum nächsten Prüfungstermin ein weiteres Mal wiederholt werden, wenn die 
nach Satz 1 wiederholte Modulprüfung deswegen nicht bestanden wird, weil diese Prü-
fungsleistung nicht mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bzw. mit „bestanden“ bewertet 
wurde. Als Bewertung gilt auch das Nichtbestehen wegen Fristüberschreitung gemäß § 3 
Abs. 1 Satz 2. Werden Prüfungsleistungen nach Satz 4 wiederholt, wird dies als erste Wie-
derholung der Modulprüfung gewertet. 
 
(2) Eine zweite Wiederholungsprüfung kann nur zum nächstmöglichen Prüfungstermin 
durchgeführt werden. Ein entsprechender Antrag muss innerhalb von vier Wochen nach 
Bekanntgabe des Nichtbestehens der ersten Wiederholungsprüfung schriftlich beim Prü-
fungsausschuss gestellt werden. Danach gilt die Modulprüfung als endgültig nicht bestan-
den. Eine weitere Wiederholungsprüfung ist nicht zulässig. 
 
(3) Die Wiederholung einer nicht bestandenen Modulprüfung, die aus mehreren Prüfungs-
leistungen besteht, umfasst nur die nicht mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bzw. mit „be-
standen“ bewerteten Prüfungsleistungen. 
 
(4) Die Wiederholung einer bestandenen Modulprüfung ist nur in dem in § 15 Abs. 2 geregel-
ten Fall zulässig und umfasst alle Prüfungsleistungen. 
 
(5) Fehlversuche der Modulprüfung aus dem gleichen oder anderen Studiengängen werden 
übernommen. 
 
 

§ 17 
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen sowie au-

ßerhochschulischen Qualifikationen 
 
(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen werden ohne Gleichwertig-
keitsprüfung angerechnet, wenn sie in der Bundesrepublik Deutschland im gleichen Studi-
engang erbracht wurden. 
 
(2) Außerhalb eines Studiums erworbene Qualifikationen sowie Studienzeiten, Studienleis-
tungen und Prüfungsleistungen, die nicht unter Absatz 1 fallen, werden auf Antrag ange-
rechnet, soweit sie gleichwertig sind. Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn Inhalt, Umfang 
und Anforderungen Teilen des Studiums im Master-Studiengang Hydrobiologie an der Tech-
nischen Universität Dresden im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer 
Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Bei der 
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die außerhalb 
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der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, sind die Lissabon-Konvention vom 
11. November 1997, die von Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz ge-
billigten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulkoopera-
tionsvereinbarungen zu beachten. Außerhochschulische Qualifikationen können höchstens 
50 % des Studiums ersetzen. 
 
(3) Einschlägige berufspraktische Tätigkeiten werden auf das Praktikum angerechnet. 
 
(4) Werden nach Absatz 2 Studien- und Prüfungsleistungen oder außerhalb eines Studiums 
erworbene Qualifikationen angerechnet, erfolgt von Amts wegen auch die Anrechnung der 
entsprechenden Studienzeiten. Noten sind -- soweit die Notensysteme vergleichbar sind -- 
zu übernehmen, sie sind in die Berechnung der zusammengesetzten Noten einzubeziehen. 
Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen, sie 
gehen nicht in die weitere Notenberechnung ein. Eine Kennzeichnung der Anrechnung im 
Zeugnis ist zulässig. 
 
(5) Die Anrechnung erfolgt durch den Prüfungsausschuss. Der Studierende hat die erforder-
lichen Unterlagen vorzulegen. Die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und 
Prüfungsleistungen nach Absatz 1 erfolgt von Amts wegen. 
 
 

§ 18 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Für die Durchführung und Organisation der Prüfungen sowie für die durch die Prüfungs-
ordnung zugewiesenen Aufgaben wird für den Master-Studiengang Hydrobiologie ein Prü-
fungsausschuss gebildet. Dem Prüfungsausschuss gehören vier Hochschullehrer, ein wis-
senschaftlicher Mitarbeiter sowie zwei Studierende an. Mit Ausnahme der studentischen 
Mitglieder beträgt die Amtszeit drei Jahre. Die Amtszeit der studentischen Mitglieder er-
streckt sich auf ein Jahr.  
 
(2) Der Vorsitzende, sein Stellvertreter sowie die weiteren Mitglieder und deren Stellvertre-
ter werden vom Fakultätsrat der Fakultät Umweltwissenschaften bestellt, die studentischen 
Mitglieder auf Vorschlag des Fachschaftsrates. Der Vorsitzende führt im Regelfall die Ge-
schäfte des Prüfungsausschusses. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung 
eingehalten werden. Er berichtet regelmäßig der Fakultät über die Entwicklung der Prüfungs- 
und Studienzeiten einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Master-Arbeit 
sowie über die Verteilung der Modul- und Gesamtnoten. Der Bericht ist in geeigneter Weise 
durch die Technische Universität Dresden offen zu legen. Der Prüfungsausschuss gibt Anre-
gungen zur Reform der Prüfungsordnung, der Studienordnung, der Modulbeschreibungen 
und des Studienablaufplans. 
 
(4) Belastende Entscheidungen sind dem betreffenden Studierenden schriftlich mitzuteilen, 
zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Der Prüfungsausschuss 
entscheidet als Prüfungsbehörde über Widersprüche in angemessener Frist und erlässt die 
Widerspruchsbescheide. 
 
(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungs-
leistungen beizuwohnen. 
 



143 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellvertreter unterliegen der Amts-
verschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsit-
zenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
 
(7) Auf der Grundlage der Beschlüsse des Prüfungsausschusses organisiert das Prüfungs-
amt die Prüfungen und verwaltet die Prüfungsakten. 
 
 

§ 19 
Prüfer und Beisitzer 

 
(1) Zu Prüfern werden vom Prüfungsausschuss Hochschullehrer und andere nach Landes-
recht prüfungsberechtigte Personen bestellt, die, sofern nicht zwingende Gründe eine Ab-
weichung erfordern, in dem Fachgebiet, auf das sich die Prüfungsleistung oder die Master-
Arbeit beziehen, zur selbstständigen Lehre berechtigt sind. Zum Beisitzer wird nur bestellt, 
wer die entsprechende Master-Prüfung oder eine mindestens vergleichbare Prüfung erfolg-
reich abgelegt hat. 
 
(2) Der Studierende kann für seine Master-Arbeit den Betreuer und für mündliche Prüfungs-
leistungen die Prüfer vorschlagen. Der Vorschlag begründet keinen Anspruch. 
 
(3) Die Namen der Prüfer sollen dem Studierenden rechtzeitig bekannt gegeben werden. 
 
(4) Für die Prüfer und Beisitzer gilt § 18 Abs. 6 entsprechend. 
 
 

§ 20 
Zweck der Master-Prüfung 

 
Das Bestehen der Master-Prüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Studien-
ganges. Dadurch wird festgestellt, dass der Studierende gründliche Fachkenntnisse erwor-
ben hat, die Zusammenhänge seines Faches überblickt und die Fähigkeit besitzt, nach wis-
senschaftlichen Methoden selbstständig zu arbeiten. 
 
 

§ 21 
Zweck, Ausgabe, Abgabe, Bewertung und Wiederholung der Master-Arbeit 

 
(1) Die Master-Arbeit soll zeigen, dass der Studierende in der Lage ist, innerhalb einer vorge-
gebenen Frist Probleme des Studienfaches selbstständig nach wissenschaftlichen Metho-
den zu bearbeiten. 
 
(2) Die Master-Arbeit kann von einem Professor oder einer anderen, nach dem Sächsischen 
Hochschulfreiheitsgesetz prüfungsberechtigten Person betreut werden, sofern der Betreuer 
in einem Pflichtmodul des Master-Studiengangs Hydrobiologie der Technischen Universität 
Dresden lehrend tätig ist. Soll die Master-Arbeit von einem anderen Professor bzw. von ei-
ner anderen nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz prüfungsberechtigten Person 
betreut werden, bedarf es der Zustimmung des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. 
 
(3) Die Ausgabe des Themas der Master-Arbeit erfolgt über den Prüfungsausschuss. Thema 
und Ausgabezeitpunkt sind aktenkundig zu machen. Der Studierende kann Themenwünsche 
äußern. Auf Antrag des Studierenden wird vom Prüfungsausschuss die rechtzeitige Ausgabe 
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des Themas der Master-Arbeit veranlasst. Das Thema der Master-Arbeit wird dem innerhalb 
von sechs Wochen nach der letzten Modulprüfung ausgegeben. Innerhalb dieses Zeitraums 
kann der Kandidat beim Prüfungsausschuss eine Fristverlängerung um weitere sechs Wo-
chen beantragen. Auf begründeten Antrag des Kandidaten kann der Prüfungsausschuss die 
Ausgabe des Themas der Master-Arbeit beschließen, bevor der Kandidat alle Modulprüfun-
gen abgelegt hat. Hierzu hat der Kandidat eine Planung vorzulegen, aus der in nachvollzieh-
barer Weise hervorgeht, wie die noch ausstehenden Modulprüfungen parallel zur Bearbei-
tung der Master-Arbeit abgeleistet werden. 
 
(4) Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb von zwei Monaten nach Ausgabe zurück-
gegeben werden. Eine Rückgabe des Themas ist bei einer Wiederholung der Master-Arbeit 
jedoch nur zulässig, wenn der Studierende bei der Anfertigung seiner ersten Arbeit von die-
ser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. 
 
(5) Die Master-Arbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit erbracht werden, wenn der als 
Master-Arbeit des Studierenden zu bewertende Einzelbeitrag auf Grund der Angabe von 
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung 
ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Ab-
satz 1 erfüllt. 
 
(6) Die Master-Arbeit ist in deutscher oder – in Absprache mit dem Betreuer – in englischer 
Sprache abzufassen. Sie ist in zwei maschinegeschriebenen gebundenen Exemplaren sowie 
in digitaler Textform auf CD fristgemäß beim Prüfungsamt einzureichen; der Abgabezeit-
punkt ist aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe hat der Studierende schriftlich zu erklären, 
ob er seine Arbeit – bei einer Gruppenarbeit seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil 
der Arbeit – selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und 
Hilfsmittel benutzt hat. 
 
(7) Die Master-Arbeit ist von zwei Prüfern einzeln gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 bis 3 zu beno-
ten. Der Betreuer der Master-Arbeit soll einer der Prüfer sein. Das Bewertungsverfahren soll 
sechs Wochen nicht überschreiten. 
 
(8) Die Note der Master-Arbeit ergibt sich aus dem Durchschnitt der beiden Einzelnoten der 
Prüfer. Weichen die Einzelnoten der Prüfer um mehr als zwei Notenstufen voneinander ab, 
so ist der Durchschnitt der beiden Einzelnoten nur maßgebend, sofern beide Prüfer damit 
einverstanden sind. Ist das nicht der Fall, so holt der Prüfungsausschuss eine Bewertung 
eines weiteren Prüfers ein. Die Note der Master-Arbeit wird dann aus dem Durchschnitt der 
drei Einzelnoten gebildet. § 12 Abs. 2 Satz 2 und 3 gelten entsprechend. 
 
(9) Hat ein Prüfer die Master-Arbeit mindestens mit „ausreichend“ (4,0), der andere mit 
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, so holt der Prüfungsausschuss eine Bewertung eines 
weiteren Prüfers ein. Diese entscheidet über das Bestehen oder Nichtbestehen der Master-
Arbeit. Gilt sie demnach als bestanden, so wird die Note der Master-Arbeit aus dem Durch-
schnitt der Einzelnoten der für das Bestehen votierenden Bewertungen, andernfalls der für 
das Nichtbestehen votierenden Bewertungen gebildet. § 12 Abs. 2 Satz 2 und 3 gelten ent-
sprechend. 
 
(10) Die Master-Arbeit kann bei einer Note, die schlechter als „ausreichend“ (4,0) ist, inner-
halb eines Jahres einmal wiederholt werden. Für die Ausgabe des Themas bei der Wieder-
holung der Master-Arbeit gilt die Frist von sechs Wochen ab der Bekanntgabe des Prüfungs-
ergebnisses. 
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§ 22 
Zeugnis und Master-Urkunde 

 
(1) Über die bestandene Master-Prüfung erhält der Studierende unverzüglich, möglichst in-
nerhalb von vier Wochen, ein Zeugnis. In das Zeugnis der Master-Prüfung sind die Modul-
bewertungen gemäß § 27 Abs. 1, das Thema der Master-Arbeit, deren Note und Betreuer 
sowie die Gesamtnote aufzunehmen. Auf Antrag des Studierenden können die Bewertun-
gen von Zusatzmodulen und die bis zum Abschluss der Master-Prüfung benötigte Fachstu-
diendauer in das Zeugnis aufgenommen und, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen da-
für gegeben sind, die Noten des jeweiligen Prüfungsjahrganges (Notenspiegel, Rangzahl) in 
einem Beiblatt zum Zeugnis angegeben werden. Die Bewertungen der einzelnen Prüfungs-
leistungen werden auf einer Beilage zum Zeugnis ausgewiesen. 
 
(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Master-Prüfung erhält der Studierende die Master-
Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des Master-Grades be-
urkundet. Die Master-Urkunde wird vom Rektor und vom Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Technischen Universität Dresden versehen. 
Zusätzlich werden dem Studierenden Übersetzungen der Urkunden und des Zeugnisses in 
englischer Sprache ausgehändigt. 
 
(3) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem der letzte Prüfungsbestandteil gemäß 
§ 14 Abs. 2 erbracht worden ist. Es wird unterzeichnet vom Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses und mit dem von der Fachrichtung Hydrowissenschaften geführten Siegel der 
Technischen Universität Dresden versehen. 
 
(4) Die Technische Universität Dresden stellt ein Diploma Supplement (DS) entsprechend 
dem „Diploma Supplement Modell“ von Europäischer Union/Europarat/UNESCO aus. Als 
Darstellung des nationalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) ist der zwischen KMK und 
HRK abgestimmte Text in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden. 
 
 

§ 23 
Ungültigkeit der Master-Prüfung 

 
(1) Hat der Studierende bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst 
nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann die Bewertung der Prüfungsleistung 
entsprechend § 13 Abs. 3 abgeändert werden. Gegebenenfalls kann die Modulprüfung vom 
Prüfungsausschuss für „nicht ausreichend“ (5,0) und die Master-Prüfung für „nicht bestan-
den“ erklärt werden. Entsprechendes gilt für unbenotete Modulprüfungen und die Master-
Arbeit. 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Prüfungsleistung nicht erfüllt, ohne 
dass der Studierende hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushän-
digung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfungs-
leistung geheilt. Hat der Studierende vorsätzlich zu Unrecht das Ablegen einer Prüfungsleis-
tung erwirkt, so kann die Prüfungsleistung vom Prüfungsausschuss für „nicht ausreichend“ 
(5,0) und die Master-Prüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden. Entsprechendes gilt für 
unbenotete Prüfungsleistungen und die Master-Arbeit. 
 
(3) Dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
 



146 

(4) Das unrichtige Zeugnis ist vom Prüfungsausschussvorsitzenden einzuziehen und gege-
benenfalls ein neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis sind auch die Master-Urkunde 
und das Diploma Supplement einzuziehen, wenn die Master-Prüfung aufgrund einer Täu-
schung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 
Satz 2 oder 3 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses ausge-
schlossen. 
 
 

§ 24 
Einsicht in die Prüfungsakten 

 
Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird dem Studierenden auf 
Antrag in angemessener Frist Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf 
bezogenen Gutachten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 
 
 
 
Abschnitt 2: Fachspezifische Bestimmungen 
 
 

§ 25 
Studiendauer, -aufbau und -umfang 

 
(1) Die Regelstudienzeit nach § 1 beträgt vier Semester. 
 
(2) Das Studium ist modular aufgebaut und schließt mit der Master-Arbeit ab. Das Studium 
umfasst eine berufspraktische Tätigkeit von 8 Wochen. 
 
(3) Durch das Bestehen der Master-Prüfung werden insgesamt 120 Leistungspunkte in den 
Modulen sowie der Master-Arbeit erworben. 
 
 

§ 26 
Fachliche Voraussetzungen der Master-Prüfung 

 
Anzahl, Art und Ausgestaltung von Prüfungsleistungen sind in den Modulbeschreibungen zu 
regeln, ebenso kann die Anzahl der Wiederholungsmöglichkeiten beschränkt werden. 
 
 

§ 27 
Gegenstand, Art und Umfang der Master-Prüfung 

 
(1) Die Master-Prüfung umfasst alle Modulprüfungen des Pflichtbereichs und die der ge-
wählten Module des Wahlpflichtbereichs sowie die Master-Arbeit. 
 
(2) Module des Pflichtbereichs sind 

1.  MHYB01 - Hydrobiologie und Gewässergüte 
2.  MHYB02 - Ökologische und molekulare Biodiversität 
3.  MHYB03 - Ökologische Statistik und Systemanalyse 
4.  MHYB04 - Ökotoxikologie 
5.  MHYB05 - Fachpraktikum Hydrobiologie und Seminar 
6.  MHYB06 - Forschungspraktikum Hydrobiologie 
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(3) Module des Wahlpflichtbereichs sind 
 1.  MHYB07 - Vertiefung Ökotoxikologie 
 2.  MHYB08 - Ökologische Modellierung 
 3.  MHYB09 - Ökologie und Wasserqualitätsmanagement 
 4.  MHYB10 - Vertiefung Biodiversität 
 5.  MHYB11 - Freilandübungen Gewässerökologie  
 6.  MHYWI01 - Hydrometeorologie und Landschaftsklima 
 7.  MHYWI02 - Datenverwaltung und –analyse 
 8.  MHYWI03 - Exkursionsmodul Hydrowissenschaften 
 9.  MAA04 - Bewertung von abfallwirtschaftlichen Prozessen 
 10.  MAA05 - Altlastenbewertung 
 11.  MAA06 - Angewandte Grundwasser- und Bodensanierung 
 12.  MHYD01 - Angewandte Hydrologie 
 13.  MHYD03 - Hydrologische Modelle 
 14.  MHYD04 - Flussgebietsbewirtschaftung 
 15.  MHYD05 - Einzugsgebietsmodellierung 
 16.  MHYD06 - Angewandte Meteorologie für Hydrologen 
 17. MHYD07 - Bodenwasserhaushalt 
 18.  MHYD16 - Wasserqualität (Chemie) 
 19.  MWW01 - Grundwasserbewirtschaftung mit Computermodellen 
 20.  MWW02 - Hydrogeologische und hydrogeochemische Methoden 
 21.  MWW06 - Auslegung von Aufbereitungsanlagen (Treatment Plant Design) 
 22. MWW10 - Hydrogeochemische Systemanalyse 
 23.  MWW11 - Fallstudien der Grundwasserbewirtschaftung 
 24.  MWW12 - Weitergehende Trinkwasseraufbereitung (Advanced Water Treatment) 
 25.  MWW13 - Wassertransport und -verteilung (Water Transport and Distribution) 
 26.  MWW14 - Integriertes Wasser-, Energie- und Ressourcenmanagement in der  
  Industrie 
 27.  MWW16 - Integriertes Wasserressourcenmanagement (IWRM) 
 28.  BAA09 - Umweltplanung 
 29.  FOMF 23 - Stoffhaushalt terrestrischer Biogeosysteme 
 30. MHYWI-BIW 3-09-1 - Stauanlagen 
 31.  MHYWI-BIW 3-09-2 - Wasserkraftanlagen 
 32.  MHYWI-BIW 4-46 - Verkehrswasserbau 
 33.  MHYWI-BIW 4-54-1 - Probleme der Stadtgewässer 
 34.  MHYWI-BIW 4-54-2 - Entwurf städtischer Gewässer 
 35.  MHYWI-BIW 4-61-1 - Gewässerentwicklung 
 36.  MHYWI-BIW 4-61-2 - Naturnaher Wasserbau 
von denen Module im Leistungsumfang von insgesamt 25 Leistungspunkten zu wählen 
sind. 
 
(4) Die den Modulen zugeordneten erforderlichen Prüfungsleistungen, deren Art und Ausge-
staltung werden in den Modulbeschreibungen festgelegt. Gegenstand der Prüfungsleistun-
gen sind, soweit in den Modulbeschreibungen nicht anders geregelt, Inhalte und zu erwer-
bende Kompetenzen des Moduls. 
 
(5) Der Studierende kann sich in weiteren als in Absatz 1 vorgesehenen Modulen (Zusatz-
module) einer Prüfung unterziehen. Diese Modulprüfungen können fakultativ aus dem ge-
samten Modulangebot der Technischen Universität Dresden oder einer kooperierenden 
Hochschule erbracht werden. Der Studierende kann beim Prüfungsausschuss beantragen, 
dass ein Zusatzmodul als Wahlpflichtmodul anerkannt wird. Modulprüfungen von Zusatzmo-
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dulen, die nicht als Wahlpflichtmodul anerkannt werden, gehen nicht in die Berechnung des 
studentischen Arbeitsaufwandes ein und bleiben bei der Bildung der Gesamtnote unberück-
sichtigt. 
 
 

§ 28 
Bearbeitungszeit der Master-Arbeit 

 
Die Bearbeitungszeit der Master-Arbeit beträgt 26 Wochen, es werden 30 Leistungspunkte 
erworben. Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Master-Arbeit sind vom Betreuer so zu 
begrenzen, dass die Frist zur Einreichung der Master-Arbeit eingehalten werden kann. Im 
Einzelfall kann der Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit auf begründeten Antrag aus-
nahmsweise um höchstens acht Wochen verlängern, die Anzahl der Leistungspunkte bleibt 
hiervon unberührt. 
 
 

§ 29 
Master-Grad 

 
Ist die Master-Prüfung bestanden, wird der Hochschulgrad "Master of Science" (abgekürzt: 
M.Sc.) verliehen. 
 
 
 
Abschnitt 3: Schlussbestimmungen 
 
 

§ 30 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

 
Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 01.10.2011 in Kraft und wird in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Technischen Universität Dresden veröffentlicht. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Fakultätsratsbeschlusses der Fakultät Umweltwissenschaften 
vom 25.07.2011 und der Genehmigung des Rektorates vom 03.02.2015. 
 
Dresden, den 03.05.2015 
 
Der Rektor 
der Technischen Universität Dresden 
 
 
 
Prof. Dr.-Ing. habil. DEng/Auckland Hans Müller-Steinhagen 
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